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Einleitung 

1 Einleitung 

Arbeitslosigkeit und insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit führen in einer Er-

werbsarbeitsgesellschaft zu einer sozialen Exklusion, da die individuellen 

Chancen und die gesellschaftliche Positionierung jedes einzelnen über die Er-

werbsarbeit definiert werden. Deshalb - und auch im Hinblick auf die Akzep-

tanz des Sicherungssystems Arbeitslosenversicherung - ist es nicht ausrei-

chend, arbeitslose Bürger mit Lohnersatzleistungen zu versorgen. Vielmehr -

und dies wurde bereits von Hegel erkannt - kommt es in einer Bürgergesell-

schaft zur Erhaltung ihres Selbstwertgefühls darauf an, sich das für den Le-

bensunterhalt benötigte Geld auch verdienen zu können. Beschäftigungspolitik 

muß folglich darauf abzielen, Arbeitslose möglichst schnell wieder in Er-

werbsarbeit zu bringen. Diese Sichtweise ist interessanterweise der Anstoß für 

das Lohnsubventionsmodell von Phelps (1997), in dem er sogar soweit geht, 

eine Subvention an die Arbeitgeber zu fordern, um bei den davon begünstigten 

Arbeitnehmern die Fiktion eines selbst verdienten und das Existenzminimum 

sichernden Erwerbseinkommens aufrecht zu erhalten. Ein niedrige Marktein-

kommen ergänzender Transfer hat - unabhängig von seiner konkreten Ausge-

staltung - neben dieser gesellschaftspolitischen Aufgabe auch einen erzieheri-

schen Charakter, indem damit Beschäftigung statt Nichtstun subventioniert 

wird, wie es Hans-Werner Sinn zur Eröffnung der letzten Jahrestagung des 

Vereins für Socialpolitik etwas provokant formuliert hat. Etwas weniger zuge-

spitzt formuliert, hat der Sozialstaat die Aufgabe, seine Regeln so zu setzen, 

daß Erwerbsarbeit angeboten, aber auch nachgefragt wird. Dies ist jedoch im 

besonders von Arbeitslosigkeit betroffenen Bereich der Geringqualifizierten 

nicht der Fall. Aus diesem Grunde müssen gerade in diesem Bereich die vor-

handenen Regeln so angepaßt werden bzw. neue Instrumente so zum Einsatz 

kommen, daß in Zukunft eine effizientere Allokation der Arbeitskräfte gewähr-

leistet wird. Wie die Erfahrungen aus mittlerweile beschäftigungspolitisch we-

sentlich erfolgreicheren Nachbarländern zeigen, ist ein Abbau der Arbeitslosig-

keit nicht nur mit der Setzung positiver Anreize, wie dies bei Einkommenstrans-

fers der Fall wäre, zu bewerkstelligen. Darüber hinaus sind auch komplemen-

täre negative Anreize notwendig (siehe für einen Überblick Werner 1998) 
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Letztendlich haben derartige Maßnahmen zum Ziel, die Eigenverantwortung 

der Bürger auch und gerade im Rahmen sozialstaatlicher Regelungen wieder 

stärker zu betonen (Sesselmeier 1998). In diesem Zusammenhang ist schließ-

lich auch darauf hinzuweisen, daß der aktuelle Nobelpreisträger für Wirt-

schaftswissenschaften, Armatya Sen, auch dafür geehrt wurde, daß er die 

Realisation von Handlungsfreiheit als eine der wichtigsten Aufgaben von Un-

terstützungsmaßnahmen sieht und damit - so die königliche Akademie in 

Stockholm - eine ethische Dimension in die Diskussion über die Ökonomie 

zurückgebracht hat. Dies korrespondiert nun aber gerade mit dem hier vertre-

tenen Ansatz, daß die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik den Arbeitslo-

sen den Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt ermöglichen soll, statt sie nur zu 

alimentieren. 

Mit der vorliegenden Arbeit soll somit ein Beitrag zur laufenden Diskussion um 

die Möglichkeiten transfergestützter Niedriglohnbereiche geleistet werden, der 

aufgrund der vorliegenden und auch hier zu präsentierenden Analysen das 

kürzlich von Vierling (1998) formulierte Motto zugrundeliegt: ,,Die Frage ist 

nicht 'ob', sondern 'wie'". Dazu wird in folgenden Schritten vorgegangen: 

Als erstes werden die sozioökonomischen Rahmenbedingungen und die theo-

retischen Grundlagen der Studie sowie die sich aus diesen Überlegungen er-

gebenden Konsequenzen für die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik dar-

gestellt (Kapitel 2). Daran anschließend und darauf aufbauend werden die ge-

genwärtigen Konzepte zur Eingliederung von Arbeitslosen in den Ersten wie 

zweiten Arbeitsmarkt kritisch analysiert und Schlußfolgerungen für ein eigenes 

Reformkonzept abgeleitet (Kapitel 3). Im Rahmen dieser Analyse wurde eine 

umfangreiche Evaluation verschiedener in Hessen ansässiger Beschäftigungs-

initiativen durchgeführt, die im Anhang dokumentiert wird. Im dritten Schritt 

wird ein eigenes Maßnahmenbündel entwickelt und im Hinblick auf eine Um-

setzung auf Landesebene konkretisiert (Kapitel 4-6). 
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2 Sozioökonomische Rahmenbedingungen und 
theoretische Einbettung 

3 

Die Bundesrepublik Deutschland hat nicht nur ein Arbeitslosigkeitsproblem, son-

dern auch und vor allem ein (Wieder)Beschäftigungsproblem, denn die Entwick-

lung der Arbeitslosigkeit in den letzten 25 Jahren ist vor allem durch ihren treppen-

förmigen Anstieg um jeweils etwa 800.000 Personen nach jeder Rezession zu 

charakterisieren, ohne daß dieser Anstieg bis zur folgenden konjunkturellen 

Schwächephase wieder abgebaut worden wäre. Insgesamt erscheint diese Ar-

beitslosigkeit aus einem Zusammenspiel zweier ökonomischer und eines institu-

tionellen Phänomens ableitbar zu sein: 

• das Persistenzphänomen, 

• Strukturwandelprobleme und 

• die sogenannte Armutsfalle. 

2. 1 Das Persistenzphänomen 

Theoretisch formuliert kann die in den letzten 25 Jahren und gegenwärtig zu be-

obachtende Arbeitslosigkeit als persistente oder hysterese Arbeitslosigkeit be-

zeichnet werden. 1 Dies bedeutet, daß es keine gleichgewichtige (natürliche) Ar-

beitslosenquote gibt, die langfristig, also nach vorübergehender Störung, wieder 

erreicht wird, sondern daß die vorherrschende Arbeitslosenquote ihren eigenen 

langfristigen Gleichgewichtswert beeinflußt. Bei vollständiger Hysterese läßt sich 

dann keine eindeutige gleichgewichtige Arbeitslosenquote mehr berechnen. Folg-

lich wird auch nicht das Niveau der Arbeitslosigkeit zur relevanten Größe, sondern 

die Veränderung der Arbeitslosigkeit unabhängig von ihrem Niveau. Empirisch 

zeigt sich dies in entsprechenden Schätzungen seit Anfang der sechziger Jahre für 

die Bundesrepublik Deutschland. 

Die Erklärungsansätze für persistente Arbeitslosigkeit, die nicht den Anstieg son-

dern das Verharren der Arbeitslosigkeit auf einem bestimmten Niveau erklären 

1 Eine ausführliche Darstellung der theoretischen und empirischen Zusammenhänge des 
Hysteresephänomens mit weiteren Literaturverweisen findet sich in Sesselmeier 1997. 
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wollen, können entweder auf der Arbeitsangebotsseite oder auf der Arbeitsnach-

frageseite bzw. in deren Zusammenspiel gesehen werden: Im einzelnen sind dies 

vor allem der Lohnfindungsprozeß und Mismatchgründe. 

Zu Beginn der folgenden Argumentationsketten steht allerdings das Humankapital 
dessen Rolle zunächst erläutert werden soll. Der Begriff des Humankapitals um-

faßt alle produktiven Eigenschaften eines Individuums, die es sich durch irgend-

eine Form von Erziehung oder Ausbildung aneignen kann. Neben Schul- und Be-

rufsausbildung führt auch die Einübung von Eigenschaften wie Lernfähigkeit, Zu-

verlässigkeit, Teamarbeit oder die Fähigkeit, neue Aufgaben schnell zu überneh-

men, zu einer Erhöhung des Humankapitals und damit zu einer Erhöhung der in-

dividuellen Produktivität. Diese umfassende Enumeration verdeutlicht, daß das 

Humankapitalproblem nicht nur die formale Bildung und Qualifikation erfaßt, son-

dern darüber hinaus auch die Person des Arbeitnehmers sowie dessen Sozialisa-

tion umfaßt (extrafunktionale Qualifikation). In der Summe hat das Humankapital 

sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmer eine strategische Bedeutung, 

die sich auch in den Löhnen widerspiegelt. 

Grundlage der theoretischen Erklärungen für Hysterese mit Hilfe von Hu-

mankapitalüberlegungen ist die These, daß (Langzeit)Arbeitslosigkeit Dequali-

fizierungsprozesse und damit eine Veralterung und einen Abbau von Hu-

mankapital verursachen kann. Wird ein Arbeitnehmer arbeitslos, kommt es im 

Verlauf seiner Arbeitslosigkeit zu einer Entwertung des Humankapitals in zwei-

erlei Hinsicht: 

1. Die interne Humankapitalentwertung resultiert daraus, daß der Arbeitslose 

durch mangelnde Übung wichtige Fertigkeiten verlernt und Fachwissen vergißt. 

Ebenso werden seine Arbeitseinstellung schlechter und die Arbeitsuche mit der 

Dauer der Arbeitslosigkeit aussichtsloser, da die Suchanstrengungen aufgrund 

von Entmutigungseffekten sowie sinkenden formalen und informellen Kontakten 

abnehmen. 

2. Die externe Humankapitalentwertung ergibt sich aus der Tatsache, daß gerade 

konjunkturelle Erholungsphasen durch Neuinvestitionen und damit strukturellen 

Wandel geprägt werden. In dessen Zuge ändern sich dann Berufsbilder, Ar-
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beitstechniken und Einsatzfelder der Beschäftigten. Der Arbeitslose hat in die-

ser Phase keine Chance zur Aktualisierung seines Humankapitals. 

Folge dieser humankapitaltheoretischen Überlegungen ist, daß im Zeitablauf nicht 

der gesamte Arbeitslosenpool als Drohpotential für die beschäftigten Arbeitneh-

mer anzusehen ist, sondern nur ein Teil davon. Diese sogenannte effektive Ar-

beitslosenquote hat dann Einfluß auf den Lohnbildungsprozeß und die Mis-

matchproblematik. 

Der Einfluß einer persistenten Entwicklung auf den Lohnfindungsprozeß läßt sich 

dann folgendermaßen modellieren: Nach einem exogenen Schock werden in einer 

Periode eine bestimmte Anzahl von Arbeitnehmern entlassen, es kommt also zu 

einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. In der Folgeperiode haben diese erst seit kur-

zem Arbeitslosen noch Einfluß auf die Lohnbildung. Folglich wird es zu eher mo-

deraten Lohnabschlüssen kommen, da die Unternehmen eine Outside-Option ha-

ben, die dazu führt, daß - je nach theoretischem Betrachtungswinkel - sowohl die 

Insider keine hohen Lohnforderungen durchsetzen als auch die Unternehmen ge-

ringere Effizienzlöhne zahlen können. Diejenigen Arbeitslosen, die keine Anstel-

lung finden, können in den sich anschließenden Perioden als Langzeitarbeitslose 

mit entsprechend entwertetem Humankapital interpretiert werden. Aus diesem 

Grund haben sie keinen Einfluß mehr auf den Lohnbildungsprozeß: Die beschäf-

tigten Insider können wieder höhere Lohnforderungen durchsetzen bzw. die Unter-

nehmen müssen wieder höhere Effizienzlöhne bezahlen, weil die bestehende Ar-

beitslosigkeit nicht mehr als Drohpotential wirkt. Eine produktivitätsorientierte 

Lohnpolitik kann das Arbeitslosigkeitsproblem folglich nicht mildem. 

Im Hinblick auf die Begründung von Hysterese durch Mismatch geht es schließlich 

um die Frage, ob und inwieweit die Profile der Arbeitslosen mit den Anforderungen 

der zu besetzenden Arbeitsplätze übereinstimmen. Im wirtschaftlichen Entwick-

lungsprozeß fallen regelmäßig unrentable Arbeitsplätze weg und es entstehen 

neue. Ein beschleunigter Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt kann bei den Er-

werbstätigen und Arbeitslosen zu einer Entwertung des Humankapitals führen. 

Profildiskrepanzen zwischen Arbeitslosen und offenen Stellen, die sich infolge des 

Humankapitalabbaus bei länger Arbeitslosen ergeben, führen dann zu regionalem 

und qualifikatorischem Mismatch. Hysterese wird in diesem Argumentationsmu-
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ster empirisch dadurch sichtbar, daß sich die Arbeitslosenquote nach jedem Kon-

junkturzyklus bei gleicher Vakanzrate erhöht. Dies kann vor allem durch einen im 

Zeitablauf steigenden Anteil der Langzeitarbeitslosigkeit an der Gesamtarbeitslo-

sigkeit erklärt werden. 

Der Problemkern persistenter Arbeitslosigkeit ist also insbesondere in den man-

gelnden Wiederbeschäftigungschancen der Arbeitslosen zu sehen. Dabei kann 

diese Arbeitslosigkeit nicht als Marktversagen bezeichnet werden, da der Lohn-

satz seiner Allokationsfunktion hinsichtlich der Knappheitsverhältnisse jeweiliger, 

nach Humankapitalbesitz unterschiedlicher Arbeitnehmergruppen nachkommt. 

2. 2 Strukturwandetprobleme 

Das Wiederbeschäftigungsproblem der persistenten Arbeitslosigkeit führt zu 

der Frage, in welchen Sektoren zusätzliche Arbeitsnachfrage zu erwarten ist 

(vgl. auch Schettkat 1998). Zunehmende Beschäftigung wird aufgrund der empi-

rischen Situation in beschäftigungspolitisch erfolgreicheren Ländern und der vor-

liegenden Prognosen nur noch im Dienstleistungssektor zu erwarten sein. Will 

eine Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik erfolgreich sein, also Arbeitslosigkeit 

abbauen und die Beschäftigung erhöhen, so muß sie diese Zusammenhänge be-

rücksichtigen. Innerhalb dieses Bereiches sind bereits gegenwärtig Angebots-

lücken in den haushaltsnahen bzw. konsumbezogenen Dienstleistungen fest-

stellbar. Allerdings kann daraus nicht unmittelbar auf eine höhere Beschäfti-

gung geschlossen werden, da gerade in diesen Bereichen andere Preis- und 

Einkommenselastizitäten der Nachfrage als im sekundären Sektor vorliegen. 

Generell kann zunächst eine für reife Volkswirtschaften typische abnehmende 

Preiselastizität der Nachfrage als Folge sinkender Innovation konstatiert wer-

den. Industriegüter stoßen demnach in industrialisierten Ländern zunehmend 

auf gesättigte Märkte mit preisunelastischer Nachfrage, so daß der arbeits-

platzsparende Effekt von Produktivitätssteigerungen vorherrscht und zu ab-

nehmender Industriebeschäftigung führt. Daß diese Situation in den OECD-

Ländern dominiert, kann mit einer Fülle von Beispielen aufgezeigt werden: Man 

denke nur an die überall im Vordergrund stehenden Marketinganstrengungen 
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verbunden mit Produktdifferenzierung und Markenbildung, aber auch an die 

fast flächendeckende Ausstattung der weit überwiegenden Zahl von Haushal-

ten mit langlebigen Konsumgütern. Daneben ist die Entwicklung des Dienst-

leistungssektors zu betrachten. Die Nachfrage vor allem nach haushaltsnahen 

Dienstleistungen unterliegt einer hohen Einkommenselastizität. Da der Produk-

tivitätsfortschritt nur den kleineren Teil der von den privaten Haushalten nach-

gefragten Dienstleistungen berührt und sich die Produktivität zwischen Eigen-

und Fremdproduktion in diesem Bereich kaum unterscheidet, hängt die make-

or-buy-Entscheidung wesentlich von der Differenz zwischen eigenem Nettolohn 

und dem Preis der Dienstleistung ab. Letzterer wird insbesondere durch das 

Lohnniveau determiniert. 

2.3 Armutsfalle 

Hinzu kommt als drittes Problem die institutionell bedingte Sozialhilfe- oder 

Armutsfalle (vgl. Sesselmeier/Klopfleisch/Setzer 1996). Dahinter steht die An-

sicht, daß die Lohnspreizung nach unten insbesondere durch Sozialhilferege-

lungen determiniert wird. Da Langzeitarbeitslosigkeit ein immer häufigerer 

Grund für den Bezug von Sozialhilfe ist und sich die Sozialhilfeausgaben seit 

1985 verdoppelt haben, erscheint es an dieser Stelle angebracht, die externe 

Effizienz der Sozialhilfe als typisches Beispiel für die institutionell bedingte An-

reizproblematik zu analysieren. Externe Effizienz bedeutet dabei, die Wirkun-

gen der Sozialhilfe in bezug auf das Arbeitsangebot zu betrachten, wohingegen 

interne Effizienz die materielle Absicherung durch die Sozialhilfe zum Gegen-

stand hat. Allerdings muß festgehalten werden, daß die „Schuld" der Sozialhil-

feempfänger an einer eventuell zu geringen Arbeitsneigung nicht ihnen, son-

dern den institutionellen Regelungen anzulasten ist, die für die betroffenen 

Personen als exogen gegebene Rahmenbedingungen anzusehen sind, inner-

halb derer sie sich nutzenmaximierend verhalten. 

Die konsequente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips führt zu einer negati-

ven Beeinflussung der externen Effizienz der Sozialhilfe bezüglich des be-

schäftigungspolitischen Ziels, speziell auf der Angebotsseite, denn eigene Ein-

künfte werden in nahezu voller Höhe auf die Sozialhilfe angerechnet. Bereits 
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Nettoerwerbseinkommen, die nur 25 % des Regelsatzes betragen, werden mit 

85 % angerechnet. Dies ist gemäß dem Prinzip der "Hilfe zur Selbsthilfe" zwar 

durchaus so gedacht, weil die Sozialhilfe nur der Sicherung des Existenzmini-

mums dienen soll und in dem Maße, wie eigenes Einkommen hinzuverdient 

wird, überflüssig wird. Aus der Sicht des Hilfeempfängers stellt sich die Situa-

tion jedoch anders dar: Das verfügbare Einkommen würde sich trotz einer Ar-

beitsaufnahme praktisch nicht erhöhen, der Quasigrenzsteuersatz betrüge also 

85 %. Betrachtet man die Entscheidungssituation des Hilfeempfängers, näm-

lich Arbeit aufzunehmen oder weiter Hilfe zu empfangen, aus mikroökonomi-

scher Sicht, so bewirkt die Arbeitsaufnahme keine nennenswerte Steigerung 

des Einkommens, wohl aber eine Reduktion der zur Verfügung stehenden 

Freizeit. Aus diesem Blickwinkel wird der Hilfeempfänger die Aufnahme der 

Arbeit aus rationalen Gründen ablehnen, man spricht von einer "Armutsfalle" 

oder "Sozialhilfefalle". Es ist also festzustellen, daß der gegenwärtige Gewäh-

rungsmodus der Sozialhilfe unweigerlich starke negative Anreize zur Aufnahme 

von Arbeit bzw. eine starke externe Ineffizienz mit sich bringt. Somit ist es für 

den Einzelnen unter den herrschenden Sozialhilfebestimmungen kurzfristig ra-

tional, nicht zu arbeiten. Gesamtwirtschaftlich entstehen dadurch zwar auch in 

kurzfristiger Hinsicht suboptimale Zustände, denn es werden Mittel 

,,verschwendet". Gravierender ist die bestehende Regelung jedoch in langfristi-

ger Perspektive, und dies sowohl für das Individuum als auch für die Gesell-

schaft. Die kurzfristig rationale Entscheidung, nicht zu arbeiten, führt zu einem 

zunehmenden Humankapitalabbau bei den betroffenen Personen, der sie im 

Zeitablauf immer weniger konkurrenzfähig gegenüber den beschäftigten Ar-

beitnehmern macht. Es kommt also wieder zu typischen Persistenzphänome-

nen mit der Folge, daß die davon Betroffenen langfristig alimentiert werden 

müssen. 

2.4 Beschäftigungspolitische Konsequenzen 

Die Überlegungen des voranstehenden Abschnitts sowie vorliegende Analysen 

zur beschäftigungspolitischen Effektivität und Effizienz aktiver Arbeitsmarktpo-
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litik lassen einige Schlußfolgerungen hinsichtlich Arbeitsangebot, Arbeitsnach-

frage und Arbeitsmarktpolitik zu: 

• Betrachtet man die Struktur der Arbeitslosen einerseits und die Anforde-

rungen der Arbeitsnachfrage andererseits, so ist festzuhalten, daß für einen 

Großteil der Langzeitarbeitslosen aufgrund ihrer tatsächlichen oder auch 

nur vermeintlichen Produktivitätsrückstände keine auskömmlichen Markt-

löhne mehr zu erzielen sind. Will man die Entstehung einer working-poor-

Schicht so weit wie möglich vermeiden, gleichzeitig die betroffenen Perso-

nen aber wieder der Erwerbsarbeit zuführen, so wird man nicht um zusätzli-

che Transferleistungen kommen. 

• Vergleicht man die Erwerbsquoten auf internationaler Ebene, so ist für 

Deutschland ein großer Nachholbedarf im Bereich der binnenmarktorientier-

ten Dienstleistungen zu konstatieren (vgl. Zukunftskommission der Fried-

rich-Ebert-Stiftung 1998). Dieser Nachholbedarf läßt in Verbindung mit der 

Tatsache, daß die unteren Lohngruppen in der Industrie kaum mehr besetzt 

sind (Klös 1997b), nur den einfachen, d.h. wenig Humankapital erfordern-

den Bereich des binnenmarktorientierten Dienstleistungssektors als zu-

kunftsweisendes Arbeitsplatzreservoir realistisch erscheinen. Diese Ansicht 

wird zusätzlich dadurch erhärtet, daß die im industriellen Sektor verloren-

gegangenen Arbeitsplätze aufgrund des technischen Fortschritts aller 

Wahrscheinlichkeit nach nicht wieder besetzt werden. 

• Die bisherige sogenannte mengenorientierte Arbeitsmarktpolitik des zwei-

ten Arbeitsmarktes kennzeichnet sich in der Hauptsache durch zwei Ent-

wicklungen: Zum einen erfolgt durch die Einrichtung von Beschäftigungsge-

sellschaften eine Abkopplung vom Ersten Arbeitsmarkt, die zu einer Stig-

matisierung der darin Beschäftigten führt, und zum anderen stoßen die 

Weiterbildungsmaßnahmen an vielfältige individuelle und ökonomische 

Grenzen. Die Möglichkeit eines Niedriglohnsektors im Ersten Arbeitsmarkt 

in Verbindung mit lohnunterstützenden Maßnahmen im Sinne einer preisori-

entierten Arbeitsmarktpolitik erscheint deshalb als der mittel- und langfristig 

erfolgversprechendere Weg zur Reintegration der (Langzeit)arbeitslosen in 

die Erwerbsarbeitsgesellschaft. 
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Die lohnunterstützenden Transfermaßnahmen können prinzipiell in Form von 

Steuervergünstigungen, wie sie unter dem Stichwort der negativen Einkom-

mensteuer diskutiert werden, oder als direkte Zuschüsse in Form von Lohn-

subventionen erfolgen. Aus organisationspolitischen Überlegungen erscheinen 

Lohnsubventionen für das hier zu skizzierende Modell als die zu bevorzugende 

Variante, zumal sie in bezug auf die Zielgruppe als anreizkompatibler betrach-

tet werden. 

Der im Sommer 1998 vorgestellte Gesetzesentwurf der damaligen Bundesre-

gierung steht der voranstehenden Analyse und den daraus abgeleiteten Hand-

lungsoptionen in einigen Punkten entgegen: 

• Die Orientierung des Kombilohnes an der Arbeitslosenhilfe und damit am 

letzten Nettoeinkommen des jeweiligen Arbeitnehmers führt nicht zu einer 

notwendigen Auffächerung der Lohnstruktur, sondern zementiert viel eher 

die bestehende. Für den Arbeitnehmer fehlt die Relation zwischen Kombi-

lohn und der neuen Beschäftigung; eine produktivitäts- und knappheitsge-

rechte Entlohnung ist nicht möglich. Schließlich stellt sich die Frage, wel-

chen Lohn der Arbeitgeber an wen zahlt. 

• Die Formulierung, den Kombilohn 'in einem noch zu bestimmenden Niedrig-

lohnsektor einzuführen', ist zumindest mißverständlich: 

Meint der Begriff die Lohnspanne, innerhalb derer ein Arbeitslosenhilfeemp-

fänger zum Kombilohnbezug berechtigt ist, so muß diese Lohnspanne kon-

kretisiert werden, um eine mögliche Arbeitsnachfrage zu aktivieren. Dabei 

ergeben sich notwendigerweise die Probleme, die bereits im vorangegange-

nen Kritikpunkt aufgezeigt wurden. 

Sind mit dem Begriff Niedriglohnsektor jedoch spezifische Arbeitsbereiche 

gemeint, die vom Gesetzgeber vorgegeben werden sollen und als alleinige 

Anwendungsfelder des Kombilohnes gelten, so ist eine derartige Regel ab-

zulehnen. Denn dies würde eine ineffektive Kombination eines marktkompa-

tiblen Instruments mit einer dirigistischen Maßnahme bedeuten. Alle positi-

ven und dem Markt zugeschriebenen dynamischen Eigenschaften würden 

dadurch ausgehebelt. Darüber hinaus würden die Vorteile von Lohnsubven-
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tionen mit Ausrichtung auf den Ersten Arbeitsmarkt verpuffen, da alle Pro-

bleme, die aus der mengenorientierten Arbeitsmarktpolitik bekannt sind, 

auch hier existieren. 

• Die Begrenzung des Zielgruppe auf Arbeitslosenhilfeempfänger ist dysfunk-

tional und verletzt das Prinzip horizontaler Gleichbehandlung, da insbeson-

dere langzeitarbeitslose Sozialhilfeempfänger ohne Anspruch auf AFG-Lei-

stungen diskriminiert werden. 

• Dauer der Subvention und Befristung des Gesetzes lassen nur eine einge-

schränkte Effektivität vermuten, da es zum einen fraglich ist, ob die davon 

betroffenen Arbeitnehmer in den zwei Jahren so produktiv werden, daß sie 

auch Arbeitsplätze außerhalb des subventionierten Bereichs finden. Hinzu 

kommt, daß in den potentiellen Beschäftigungsfeldern personennaher 

Dienstleistungen nur begrenzte persönliche Produktivitätszuwächse erziel-

bar sind. Zudem ist die Befristung auf vier Jahre zu kurz, da die Arbeits-

plätze in der Hauptsache in Sektoren entstehen werden, in denen es bislang 

keine oder nur wenig Erfahrung mit solchen Beschäftigungen gibt. Hier ist 

ein längerer Atem zur Beeinflussung der sozioökonomischen Rahmenbe-

dingungen notwendig. 

Die Anreizkompatibilität kann auch durch entsprechenden Druck auf die Ziel-

gruppe unterstützt werden. Dabei geht es allerdings nicht um eine vielfach dis-

kutierte Arbeitspflicht, da diese im Hinblick auf die mit diesem Projekt beab-

sichtigte Stärkung der Eigenverantwortung dysfunktional wäre, sondern um 

Überlegungen, die auf eine Absenkung der Transferleistungen mit entspre-

chenden Aufschlägen bei Arbeitsaufnahme hinauslaufen. Gerade auch in der 

Kombination verschiedener positiver und negativer Anreizmechanismen liegt 

der arbeitsmarktpolitische Erfolg in so unterschiedlichen Ländern wie Däne-

mark oder Großbritannien begründet (vgl. auch Emmerich 1998; Werner 

1998). 
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3 Überblick, Diskussion und Kritik bestehender Ansätze 
und Instrumente zur Eingliederung 
Langzeitarbeitsloser 

Der überwiegende Anteil der bestehenden Maßnahmen und Instrumente zur 

Eingliederung (Langzeit)arbeitsloser kann unter dem Rubrum "mengenorien-

tierte Arbeitsmarktpolitik" zusammengefaßt werden. 

Die mengenorientierte Arbeitsmarktpolitik hat in der beschäftigungspolitischen 

Debatte der letzten Jahre unter dem Stichwort Zweiter Arbeitsmarkt eine be-

achtliche Konjunktur erlebt, da es als sinnvoller erachtet wird, Arbeit zu finan-

zieren, als Arbeitslosigkeit zu alimentieren. Neben der Notwendigkeit zur Ab-

grenzung und Legitimation stellen sich aus ökonomischer Sicht Fragen hin-

sichtlich der Effekte eines Zweiten Arbeitsmarktes auf Qualifikation, Anreizwir-

kungen, Allokation und Finanzierung, denen in diesem Kapitel als erstes nach-

gegangen wird2. Insbesondere in der jüngsten Zeit wurden eine Reihe von In-

stitutionen entwickelt, die über die klassischen Instrumente des zweiten Ar-

beitsmarktes hinausgehen und eine stärkere Orientierung an dauerhafter, pri-

vatwirtschaftlicher Beschäftigung anstreben. Die im weiteren - in Abgrenzung 

zum Begriff der Beschäftigungsgesellschaft - als Beschäftigungsinitiativen be-

zeichneten Ansätze werden am Beispiel ausgewählter konkreter Initiativen aus 

der Praxis diskutiert. Aus beiden Analysesträngen können dann die arbeits-

marktpolitischen Grundlagen für das hier vorzuschlagende Maßnahmenbündel 

gezogen werden. 

2 Eine weitere Auswirkung betrifft die Lohnfindung im Ersten Arbeitsmarkt, die hier aber 
nicht weiter problematisiert wird; siehe hierzu Ehrlich 1997. 
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3. 1 Der zweite Arbeitsmarkt 

3.1.1 Begriff, Legitimation und Abgrenzung des zweiten Arbeitsmarktes 

Der Zweite Arbeitsmarkt ist ein äußert unscharfer Sammelbegriff, für den eine 

allgemein anerkannte, trennscharfe Definition3 nicht existiert, so daß eine Ein-

grenzung des Begriffs notwendig ist. Der Zweite Arbeitsmarkt bildet einen Teil-

bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik, worunter in negativer Abgrenzung zur 

passiven Arbeitsmarktpolitik (Lohnersatzleistungen) Maßnahmen verstanden 

werden, die die Arbeitsmarktchancen von Arbeitslosen erhöhen, die arbeits-

marktrelevanten Fähigkeiten dieser Personen verbessern und zur Effizienzver-

besserung von Arbeitsmärkten beitragen sollen. Aktive arbeitsmarktpolitische 

Maßnahmen und insbesondere die Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes 

dienen daher der direkten Beeinflussung von Quantität und Struktur des Ar-

beitskräfteangebots bzw. der Arbeitskräftenachfrage und können deshalb als 

mengenorientierte Arbeitsmarktpolitik bezeichnet werden. 

Der Ausdruck Zweiter Arbeitsmarkt legt ferner eine Abgrenzung zum 

sogenannten Ersten Arbeitsmarkt nahe. Unter dem Ersten Arbeitsmarkt wird 

der normale, reguläre, wettbewerbsmäßig strukturierte Arbeitsmarkt verstan-

den, von dem sich der Zweite Arbeitsmarkt durch die folgenden Merkmale un-

terscheidet (Bosch u.a. 1994, 50): 

• Die öffentliche Förderung zielt auf Beschäftigung und nicht auf Investitionen 

oder Produkte. 

• Die Einstellungskriterien richten sich nach arbeitsmarkt- und sozialpoliti-

schen Zielen. 

• Die Beschäftigung ist zeitlich befristet. 

• Die ausgeführten Arbeiten müssen einerseits zusätzlich sein, damit nicht 

reguläre Beschäftigung verdrängt wird, und andererseits die volkswirtschaft-

3 Erstmals erwähnt wurde der Begriff zweiter Arbeitsmarkt zu Beginn der 80er Jahre in 
einer Studie der Kammer für soziale Ordnung der evangelischen Kirche in Deutschland 
1982. 
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liehe Wertschöpfung steigern, indem die sozialen Kosten der Arbeitslosig-

keit vermindert werden. 

• Die Beschäftigung bedarf in einigen Varianten besonderer Trägerinstitutio-

nen (z.B. bei Gesellschaften zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Struk-

turentwicklung, kurz ABS-Gesellschaften). 

Aufgabe des zweiten Arbeitsmarktes, der somit nur eine ergänzende, subsi-

diäre Funktion übernimmt, ist die Schaffung von Beschäftigung, die der Erste 

Arbeitsmarkt nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stellt. 

Prüft man die Literatur dahingehend, welche Begründungen für die Etablierung 

bzw. Erweiterung des Zweiten Arbeitsmarktes vorgebracht werden, so lassen 

sich im wesentlichen drei Legitimationen unterscheiden: 

• Die ökonomische Legitimation, welche den zweiten Arbeitsmarkt als sozia-

len Standortfaktor interpretiert, der geeignet ist, infrastrukturelle Vorausset-

zungen für den privaten Sektor zu verbessern und wichtige Vorleistungen 

bereitstellen kann; 

• die soziale Legitimation, welche die Bedeutung von Erwerbsarbeit für die 

individuelle soziale und psychologische Wohlfahrt betont; 

• die politische Legitimation, welche den zweiten Arbeitsmarkt für geeignet 

ansieht, der Erosion der politischen Legitimität des gesellschaftlichen Sy-

stems durch anhaltende Massenarbeitslosigkeit entgegenzuwirken. 

3.1.2 Instrumente des Zweiten Arbeitsmarktes 

Die erste Säule des Zweiten Arbeitsmarkts besteht aus den von der Bundes-

anstalt für Arbeit finanzierten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) gemäß 

§91ff. AFG. In ABM werden Arbeiten gefördert, die im öffentlichen Interesse 

liegen und andernfalls nicht oder erst später durchgeführt würden. Während 

sich in Westdeutschland in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre die Teilneh-

merzahlen an ABM bereits auf etwa 100.000 erhöhten (ca. 5% der Arbeitslo-

sen), erfuhren ABM im Zuge der Tansformationskrise Ostdeutschlands mit 

466.000 Teilnehmer (ca. 15% der Arbeitslosen) im Jahr 1992 ihren Höhepunkt. 
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1993 sank die Zahl an ABM-Beschäftigten dann wieder auf 288.000, um sich 

bis 1996 weiter auf 261.000 (6,6% der Arbeitslosen) zu reduzieren. 

Neben den ABM sind auch im Bundessozialhilfegesetz (BSHG) Maßnahmen 

vorgesehen, die zum Bereich des Zweiten Arbeitsmarktes gerechnet werden 

können. Es handelt sich hierbei um die sogenannte Hilfe zur Arbeit (HzA) nach 
dem BSHG, in der Arbeitseinsätze von Sozialhilfeempfängern geregelt werden 

und die seit den achtziger Jahren von einigen Kommunen praktiziert wird. Bei 

dem Instrument der HzA reicht das Spektrum der Bezahlung vom "üblichen Ar-

beitsentgelt" (Entgeltvariante) bis zur Hilfe zum Lebensunterhalt zuzüglich ei-

ner angemessenen Entschädigung für Mehraufwendungen (§19(2) Alt.1,2 BSHG). 

Bislang war - bei steigender Tendenz - die Mehrzahl der Sozialhilfeempfänger 

nach der Entgeltvariante beschäftigt (57% von 110.000 Beschäftigten in 1993). 

Neben den beiden klassischen Instrumenten werden jedoch auch die wichtig-

sten arbeitsmarktpolitischen Innovationen der letzten Jahre zum Zweiten Ar-

beitsmarkt gerechnet: die Sonderarbeitsbeschaffungsmaßnahmen gemäß 
§249h AFG und die ABS-Gesellschaften. 

Mit dem §249h AFG wurde zunächst zeitlich befristet und allein für Ostdeutsch-

land ein neuer Typ von öffentlich geförderter Beschäftigung eingeführt, der von 

den meisten Autoren zum Zweiten Arbeitsmarkt gezählt wird, obwohl die 

Grenze zu Lohnkostenzuschüssen fließend ist4. Seit 1993 können in Ost-

deutschland Arbeitsämter den in der Vorschrift definierten Personenkreis in 

Aufgaben der Umweltverbesserung, der sozialen Dienste und der Jugendhilfe 

vermitteln und für eine Dauer von max. 36 Monaten einen Lohnkostenzuschuß 

in Höhe der durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen an Arbeitslosengeld 

und Arbeitslosenhilfe einschließlich der Beiträge zur Renten- und Krankenver-

sicherung gewähren (ca. 30-40% der gesamten Maßnahmekosten)5. 1996 wa-

ren in Westdeutschland 6.300 und in Ostdeutschland 86.300 Personen mit 

produktiven Lohnkostenzuschüssen beschäftigt. 

4 Zu Eingrenzungsproblemen sowie Modellen zur Ausgestaltung des 2. Arbeitsmarktes 
siehe bspw. Kress 1994, 3ff. 

5 Inzwischen wurde der §249h AFG mehrmals verlängert, die Tätigkeitsbereiche erweitert 
und als §242s AFG auf Westdeutschland übertragen. Vgl. z.B. Sperling 1994. 
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Dem zweiten Arbeitsmarkt zuzurechnen sind ferner ABS-Gesellschaften. Daß 

ABS-Gesellschaften extra erwähnt werden, mag zunächst verwundern, da in 

ihnen Beschäftigung meist durch Lohnkostenzuschüsse gemäß §249h AFG 

oder ABM gefördert wird, jedoch stellt insbesondere der institutionelle Rahmen 

der ABS-Gesellschaften in Ostdeutschland eine vielbeachtete Neuerung dar, 

die bei einem weiteren Ausbau des zweiten Arbeitsmarktes Vorbildfunktion 

haben könnte. Mit den ABS-Gesellschaften wurde ein Netz neuer Träger ge-

schaffen: Gesellschaften zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Struktur-

entwicklung. Diese zunächst zeitlich befristet ins Leben gerufenen Institutionen 

sollen primär Strukturprobleme bekämpfen und werden zu großen Teilen aus 

Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit finanziert. Die ABS-Gesellschaften, die 

nicht (primär) auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, knüpfen häufig an den 

Beschäftigungsstrukturen von Altunternehmen und Verwaltungen an, wodurch 

sich auch in Ostdeutschland sehr häufig die Einbindung in kollektivrechtliche 

Vereinbarungen zwischen Unternehmen, der Treuhand und Gewerkschaften 

ergab6. Hinsichtlich der quantitativen Bedeutung ergaben Umfragen des IAB 

etwa 400 ABS-Gesellschaften in Ostdeutschland mit rund 110.000 Teilneh-

mern ( 1994 )7. 

3.1.3 Ökonomische Analyse des zweiten Arbeitsmarktes 

3.1.3.1 Anreizaspekte 

Bei der Analyse des zweiten Arbeitsmarktes kann man zwei Anreizprobleme 

unterscheiden. Von Kritikern wird in erster Linie das vertikale Anreizproblem 
hervorgehoben: Den Teilnehmern würde durch die Bereitstellung gut bezahlter 

Arbeitsplätze im zweiten Arbeitsmarkt der individuelle Anreiz genommen (oder 

zumindest verringert), eine reguläre Beschäftigung aufzunehmen. Die öffentlich 

geförderte Beschäftigung würde somit als regulärer Arbeitsplatz betrachtet, 

und die Suchintensität nach einer unsubventionierten Stelle auf dem Ersten 

6 Auf die Unterschiede zwischen ABS-Gesellschaften und in Westdeutschland praktizier-
ten Formen der Beschäftigungsgesellschaften soll hier nicht eingegangen werden. 

7 Das im Juni 1996 vorgelegte Arbeitsförderungs-Reformgesetz (AFRG) weist im 6. Kapitel 
die wesentlichen Instrumente des 2. Arbeitsmarktes erstmals zusammen aus. 



18 Kapitel 3 

Arbeitsmarkt würde abnehmen. Neben diesem Aspekt gibt es jedoch noch ein 

weiteres Anreizproblem, da der Lohnsatz des Zweiten Arbeitsmarktes auch 

eine Anreiz- und Motivationsfunktion für die innerhalb des Zweiten Arbeits-

marktes Beschäftigten erfüllen muß (horizontales Anreizproblem). 

Beide Anreizprobleme stehen sich nun hinsichtlich ihrer Wirkungsketten und 

Anforderungen an die Lohnhöhe diametral gegenüber. Das vertikale Anreiz-

problem ist um so geringer, je niedriger die Entlohnung auf dem Zweiten Ar-

beitsmarkt im Vergleich zum ersten ist, während das horizontale Anreizpro-

blem um so geringer ist, je höher die Entlohnung liegt. Empirische Untersu-

chungen über die Wirkungen der Arbeitslosenunterstützungssysteme liefern in 

Verbindung mit Teilnehmerbefragungen insgesamt eher Argumente dafür, daß 

der Entlohnungs- bzw. Unterstützungshöhe nicht die vorrangige Bedeutung bei 

der Entscheidung, einen Arbeitsplatz anzunehmen, zukommt. Beispielsweise 

erklärten bei einer Untersuchung 72% der Befragten, ihre ABM sofort zu ver-

lassen, wenn sich ihnen ein fester Arbeitsplatz böte (Miethe/Brödnow 1993). 

Hinsichtlich der horizontalen Anreizprobleme zeigen experimentelle und empi-

rische Studien die Bedeutung von Lohndifferenzierung für die Motivation auch 

im zweiten Arbeitsmarkt. So wird z.B. der Erhalt individueller Qualifikationen 

bei der Mehraufwandsvariante deutlich negativer gesehen, als bei der Entgelt-

variante. Vermittlungen in ein reguläres Arbeitsverhältnis sind bei Maßnahmen 

der Entgeltvariante ebenfalls deutlich höher als bei der Mehraufwandsvariante. 

Folglich sollte das horizontale Anreizproblem unter Beachtung der vertikalen 

Beschränkungen prioritär behandelt werden. 

3. 1. 3. 2 Allokationseffekte 

In der Diskussion über den zweiten Arbeitsmarkt spielen unter allokativen 

Aspekten einerseits Verdrängungs- und Mitnahmeeffekte und andererseits 

Fehlallokationen und damit die Verschwendung knapper Ressourcen eine ge-

wichtige Rolle. 

Generell wird unter Verdrängungseffekten die Verdrängung nicht-subventio-

nierter Arbeit auf dem ersten durch subventionierte Arbeit auf dem zweiten Ar-

beitsmarkt verstanden. Einern „Drehtüreneffekt" gleich wird vermutet, daß re-
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guläre Arbeitsplätze im gleichen Umfang verloren gehen wie öffentlich sub-

ventionierte Stellen geschaffen werden. Mitnahmeeffekte treten ein, wenn 

durch die Subventionierung Arbeitsplätze gefördert werden, die auch ohne 

diese Zahlung eingerichtet worden wären oder die zu einem späteren Zeitpunkt 

geplant waren. Staatliche Zuschüsse werden in diesen Fällen als „windfall 

profits" von den Trägern eingestrichen, und die Beschäftigungswirkung der 

staatlichen Leistungen wird durch dieses Verhalten der Unternehmen reduziert. 

Um Verdrängungs- und Mitnahmeeffekte abschätzen zu können, müßte aller-

dings ein Referenzszenario ursprünglich intendierter Handlungen angenommen 

werden, welches sich ohne die entsprechenden arbeitsmarktpolitischen In-

strumente ergeben hätte. Die Gestaltungsspielräume bei solchen Vergleichen 

sind allerdings so groß, daß sie je nach Interessenlage geringe oder hohe Ef-

fekte zum Ergebnis haben. In einer Studie der OECD werden für eine Reihe 

von Industrieländern bedeutende Effekte festgestellt: Das irische „Employment 

lncentive"-Programm führte zu Verdrängungseffekten in der Größenordnung 

von 95%; im „Jobstart"-Programm in Österreich machten die Mitnahmeeffekte 

zwischen 67% und 79% aus und bei den Einstellungssubventionen in den Nie-

derlanden betrugen die Verdrängungs- und Mitnahmeeffekte zwischen 76 und 

89% (OECD 1993). Während in den achtziger Jahren für westdeutsche Kom-

munen bedeutende Verdrängungseffekte nachgewiesen wurden (z.B. im Büro-

und Verwaltungsbereich Hamburgs), kommen die meisten Studien für Ost-

deutschland zu eher geringen Verdrängungs- und Mitnahmeeffekten. Außer-

dem können derartige Effekte durch institutionelle Arrangements verhindert 

werden. So gilt für ABM das sogenannte „Zusätzlichkeitskriterium" (§91 Abs. 2 

AFG), nach dem nur Arbeiten gefördert werden dürfen, die „sonst nicht oder 

erst zu einem späteren Zeitpunkt" durchgeführt worden wären. Zudem ist es 

inzwischen auch gängige Praxis der Arbeitsämter, vor der Durchführung einer 

ABM z.B. von den Handwerkskammern eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 

einzuholen. Insofern ist es nicht verwunderlich, daß das IAB zu dem Ergebnis 

kommt, daß Verdrängungs- und Mitnahmeeffekte durch ABM in Ostdeutsch-
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land in nennenswertem, aber insgesamt geringem Umfang (Spitznagel 1992)8 

zu verzeichnen waren. 

Ein weiterer Problembereich liegt in der vermuteten Verschwendung von Res-

sourcen durch kostspielige Projekte im zweiten Arbeitsmarkt mit geringen po-

sitiven Wirkungen. Trotz der wenigen Studien auf diesem Gebiet darf aber in 

Anbetracht der bisherigen Ergebnisse bezweifelt werden, daß in großem Um-

fang öffentliche Gelder verschwendet werden. ABM werden in den neuen Län-

dern überwiegend investiv eingesetzt und primär in solchen Bereichen, die 

eine hohe Förderpriorität besitzen (Umweltsanierung, lnfrastrukturmaßnah-

men). Empirische Hinweise auf positive strukturelle Wirkungen konnten in ei-

ner Untersuchung von ABS-Gesellschaften in Sachsen-Anhalt nachgewiesen 

werden: ABS-Gesellschaften erbrachten nach dieser Studie wichtige Vorlei-

stungen für private Kleinunternehmen. langfristig positive Effekte zeigen sich 

auch in international vergleichenden Studien, die feststellen, daß Länder mit 

einem hohen Aktivitätsniveau der aktiven Arbeitsmarktpolitik c.p. eine niedri-

gere Arbeitslosigkeit aufweisen. Eine Verlagerung von Mitteln von der passi-

ven zugunsten einer aktiveren Verwendung scheint - unabhängig von einer 

Bewertung des zweiten Arbeitsmarktes - anstrebenswert. 

3. 1. 3. 3 Qualifizierungsaspekte 

Auf der theoretischen Grundlage der in Kapitel 1 beschriebenen Situation hy-

stereser Arbeitslosigkeit können die durch einen zweiten Arbeitsmarkt erbrach-

ten Qualifizierungsleistungen systemimmanente Koordinationsprobleme des 

Arbeitsmarktes abmildern. Von den Maßnahmen des Zweiten Arbeitsmarktes 

könnten sowohl positive mikro- als auch makroökonomische Wirkungen aus-

gehen. Mikroökonomisch könnte der Zweite Arbeitsmarkt ein Marktversagen 

bei der Vermittlung allgemeinen Humankapitals abmildern, während er ma-

kroökonomisch durch eine Erhöhung der effektiven Arbeitslosigkeit zu einer 

besseren Allokation auf dem Arbeitsmarkt beitragen könnte. 

8 Bei dieser Einschätzung ist allerdings zu berücksichtigen, daß aufgrund des bisher mäs-
sig entwickelten Ersten Arbeitsmarktes in Ostdeutschland kaum Verdrängungseffekte zu 
erwarten sind. 
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In Anbetracht der vorliegenden empirischen Ergebnisse sind jedoch Zweifel an 

den theoretisch positiven Wirkungen angebracht: Ein Großteil der Maßnahme-

teilnehmer wurde nicht qualifikationsadäquat eingesetzt und in den Maßnah-

men eher unterfordert. Nur in wenigen Fällen vermittelten die untersuchten 

Maßnahmen Qualifikationen. die die Eingliederung in reguläre Beschäftigungs-

verhältnisse erleichtern konnten. Dies zeigt sich auch - neben anderen Ur-

sachen - an der geringen Zahl von Übergängen in reguläre Beschäftigungs-

verhältnisse (vgl. Ehrlich 1997, 220). Sowohl unter dem Gesichtspunkt der Er-

haltung und Erweiterung vorhandener beruflicher Qualifikationen als auch unter 

dem Aspekt der Aneignung neuer, knappheitsgerechter beruflicher Qualifika-

tionen sind die zuvor geschilderten Maßnahmen eher negativ zu beurteilen. 

Dieser Befund bedeutet allerdings auch, daß die soziale Legitimation des 

zweiten Arbeitsmarktes nur sehr eingeschränkt als erfüllt angesehen werden 

kann. 

3. 1. 3. 4 Finanzierungsaspekte 

Bei der ökonomischen Betrachtung ist abschließend nach fiskalischen Bela-

stungen durch einen Zweiten Arbeitsmarkt zu fragen. Empirische Studien ver-

wenden hierzu Refinanzierungsrechnungen, in denen untersucht wird, in wel-

chem Verhältnis die Kosten der verschiedenen Maßnahmen zu den Kosten 

stehen, die andernfalls aus der Arbeitslosigkeit entstanden wären. Hierbei ist 

zu beachten, daß eine solchermaßen fiktive gesamtfiskalische Sicht ausblen-

det. daß für einzelne Haushalte (Bund, Bundesanstalt für Arbeit, Kommunen 

etc.) die Be- und Entlastungen höchst unterschiedlich sein können. die hier 

nicht betrachtet werden. 

Für ABM sind eine Vielzahl von Schätzungen unternommen worden, deren An-

gaben zu Refinanzierungsquoten zwischen 60% und 95% schwanken. Stellt 

man diese Untersuchungen nur für den Haushalt der Bundesanstalt für Arbeit 

an, so liegt die Refinanzierungsquote zwischen 46 und 66%, wobei die höhe-

ren Zahlen durch Berücksichtigung indirekter Wirkungen (z.B. Vorleistungen, 

Multiplikatoreffekte) von ABM entstehen. Für Sonderarbeitsbeschaffungsmaß-

nahmen nach §249h AFG, die zumindest der Intention nach für den Haushalt 
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der Bundesanstalt für Arbeit ein kostenneutrales Instrument der Arbeitsmarkt-

politik darstellen, liegen ebenso wie für ABS-Gesellschaften noch keine ge-

samtfiskalischen Kostenanalysen vor. Neuere Studien zur Wirksamkeit des 

Instruments „Hilfe zur Arbeit" nach dem BSHG zeigen, daß ab dem zweiten 

Jahr sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung eine Amortisation der Maß-

nahmekosten einsetzen kann. 

Diese günstigen Finanzierungseigenschaften des zweiten Arbeitsmarktes be-

ruhen allerdings teilweise auf impliziten Annahmen, welche den dargestellten 

Berechnungen zugrunde liegen. Zum einen werden reale Belastungen durch 

die Maßnahmekosten mit hypothetischen Entlastungen verglichen, die nur ein-

treten, wenn sich der Status des Teilnehmers für die Dauer der Betrachtung 

nicht ändern würde. Weiterhin sind die angenommenen Multiplikatorwirkungen 

(zusätzliche Nachfrage durch die Erhöhung der Kaufkraft) sehr umstritten und 

keineswegs nachweisbar. In jedem Fall aber gelten die obigen Abschätzungen 

nur für den bisherigen - begrenzten - Umfang des zweiten Arbeitsmarktes. 

Als Fazit der theoretischen und empirischen Betrachtungen zeigt sich, daß die 

Etablierung eines Zweiten Arbeitsmarktes über den bisherigen, begrenzten und 

stark durch die Sondersituation der neuen Bundesländer geprägten Rahmen 

hinaus kritisch zu bewerten ist. Zwar kann der ökonomische Gesamteffekt ei-

nes zweiten Arbeitsmarktes nicht abschließend bewertet werden, da die unter-

suchten Wirkungsketten zum Teil gegenläufige Folgen haben. Die niedrigen 

Übergangsquoten, Drehtüreffekte und die Gefahr der Abspaltung von den Be-

dingungen des Ersten Arbeitsmarktes zeigen jedoch, daß sich wirtschaftspoliti-

sche Maßnahmen auf letzteren konzentrieren sollten. 
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3.2 Beschäftigungsinitiativen zwischen Erstem und zweitem 
Arbeitsmarkt: Kritische Analyse ausgewählter Praxisbeispiele 

3.2.1 Ausgestaltungsformen von Beschäftigungsinitiativen 

3. 2. 1. 1 Begriffsdefinition 

Unter dem Begriff Beschäftigungsinitiative wird in dieser Studie eine breite 

Palette von zumeist kommunalen Aktivitäten hinsichtlich der (Wieder-) Einglie-

derung von schwer vermittelbaren Arbeitsuchenden verstanden9. Die unter-

suchten Ausgestaltungsformen umfassen im einzelnen 10: 

• Sozialamtsreferate 

- Referat Fallmanagement im Sozialamt Offenbach 

• aus dem Sozialamt ausgegliederte, eigens zur Beschäftigungsförderung 

eingerichtete Ämter 

- Amt für Arbeitsförderung und Statistik in Offenbach 

• von der Kommune beauftragte Beschäftigungsgesellschaften 

- Offenbach: Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäfti-

gungsgesellschaft (GOAB) 

- Bielefeld: Regionale Personalentwicklungsgesellschaft mbH (REGE) 

- Hofheim: Selbsthilfe im Taunus (SiT) 

- Internationaler Bund (18), tätig in mehr als 300 Orten bundesweit, hier: 

Darmstadt 

- Duisburg: START Zeitarbeit NRW, 33 Standorte in Nordrhein-Westfalen 

• einzelne (Pilot-)Projekte 

- Projekt 1.000 Ressourcen (Kooperation REGE mbH und INITA, vgl. An-

hang) 

- Projekt WORK-IN (SiT) 

9 Als schwer vermittelbar gelten Personen, die mehrere vermittlungshemmende Merkmale 
aufweisen, die eine Arbeitsaufnahme erheblich behindern. Sie zählen in der Regel zur 
Gruppe der Sozialhilfebeziehenden bzw. Langzeitarbeitslosen. 

' 0 Die detaillierte Untersuchung und Angaben zu den einzelnen Beschäftigungsinitiativen 
befinden sich im Anhang dieser Studie. 
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Nicht zu den in diesem Abschnitt untersuchten Beschäftigungsinitiativen zählen 

all jene Beschäftigungsgesellschaften, deren vornehmliches Ziel die Beschäfti-

gung auf dem Zweiten Arbeitsmarkt und nicht die Vermittlung in den Ersten 

Arbeitsmarkt ist. 

3. 2. 1. 2 Abgrenzung und Auswahl der Untersuchungsobjekte 

Die Anzahl der Beschäftigungsinitiativen in Deutschland ist nicht zuletzt auf-

grund der weit gefaßten Definition und der engen Vernetzung untereinander 

kaum feststellbar. Anfang 1998 zählte der Verein "Wirtschaftsförderung Region 

Frankfurt/ Rhein-Main" allein in der Rhein-Main-Region 112 Projekte mit dem 

Oberziel "Vermittlung in den Ersten Arbeitsmarkt", von denen sich immerhin 

siebzehn ausschließlich mit dem Schwerpunkt "Einstieg in den Ersten Arbeits-

markt" befaßten, eines unter ihnen das Projekt WORK-IN der SiT (vgl. Anhang, 

SiT). Im Rahmen dieser Erhebung wurden 75 Kommunen, 35 Beschäftigungs-

gesellschaften und acht Arbeitsämter befragt (vgl. Wirtschaftsförderung Region 

Frankfurt/ Rhein-Main e.V. 1998, 3f). Eine Hochrechnung dieser Zahlen auf 

Landes- bzw. Bundesebene ist aufgrund der erheblichen Unterschiede in den 

Aktivitäten der einzelnen Regionen wenig sinnvoll 11 . Aus der Vielzahl an Be-

schäftigungsinitiativen wurden im Rahmen dieser Studie sechs näher unter-

sucht. Die getroffene Auswahl soll einen Überblick über die verschiedenen 

Ausgestaltungsformen von Beschäftigungsinitiativen auf Bundesebene ermög-

lichen. Ihr Ergebnis stellt ein repräsentatives, jedoch kein vollständiges Abbild 

dar. Im folgenden wird kurz auf die Gründe der getroffenen Auswahl eingegan-

gen. 

Die GOAB (Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungsge-

sellschaft) wurde aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen und ihrer mittlerweile 

überregionalen Tätigkeit im Rahmen ihres Projektes 'matchwork' ausgewählt 

(Aus- und Weiterbildung von Arbeitsvermittlern). Sie finanziert sich aus mehre-

ren Quellen. Der Anteil der Erlöse aus ihrem Eigenbetrieb an der Finanzierung 

11 Böckmann-Schewe/Röhrig (1997, 36) liefern eine tabellarische Übersicht aller Landes-
mittel zur „Hilfe zur Arbeit", welche einen Anhaltspunkt bezüglich der unterschiedlichen 
Gewichtung der Länderaktivitäten bietet. 



Überblick, Diskussion und Kritik bestehender Ansätze und Instrumente 25 

wächst beständig. Aufgrund der engen Verbindungen zum Sozialamt Offen-

bach fand auch das dortige Referat Fallmanagement Aufnahme in die Untersu-

chungen. Während die GOAB für die Vermittlung in Arbeit zuständig ist - ver-

bunden mit allen hierfür als notwendig erachteten qualifizierenden und stabili-

sierenden Maßnahmen-, berät das Referat Fallmanagement eine ausge-

suchte Klientel in Fragen spezieller Vermittlungshemmnisse (innerfamiliäre 

Situation, Kinderbetreuungssituation, Wohnsituation, wirtschaftliche Situation). 

Es übt dabei stellvertretend für die jeweiligen Sachbearbeiter einen Teil der 

originären Sozialamtsaufgaben aus, für die im Tagesgeschäft aufgrund der 

großen Zahl zu bearbeitender Fälle keine Zeit verbleibt. 

Ebenfalls wegen ihrer Verbindungen zur GOAB wurde die SiT (Selbsthilfe im 

Taunus) untersucht. Sie baut zur Zeit in Kooperation mit der GOAB und dem 

Arbeitsamt Frankfurt die Initiative Vermittlung in Arbeit - Frankfurt (VIA) auf, 

die sich verstärkt um die Eingliederung von Arbeitslosen bemühen soll. Ent-

standen mit dem Schwerpunkt der Suchtberatung, besitzt die SiT über ihr Pro-

jekt WORK-IN Erfahrungen im Bereich des eingliederungsorientierten Arbeit-

nehmerverleihs, ähnlich der START Zeitarbeit gGmbH (Nordrhein-Westfalen). 

Ebenfalls in Nordrhein-Westfalen (Bielefeld) angesiedelt ist die REGE mbH, 

die in Zusammenarbeit mit dem Institut für angewandte Psychologie, Transak-

tionsanalyse und Erwachsenenbildung (IN/TA) aus Hannover das Projekt 
1.000 Ressourcen durchführt. Während sich START aus seinen Erlösen finan-

ziert und relativ leicht vermittelbare Arbeitslose - der Anteil an Sozialhilfeemp-

fängern liegt bei etwa 5 % - unter Vertrag nimmt, wird das Projekt 

1.000 Ressourcen aus den verschiedensten Finanzquellen bezuschußt und 

bemüht sich um die Vermittlung eines repräsentativen Querschnitts an arbeits-

fähigen Sozialhilfeempfängern der Stadt Bielefeld. 

Schließlich wurde der Internationale Bund berücksichtigt, da er aufgrund seiner 

vielfältigen Aufgabenbereiche und seiner weiten nationalen wie internationalen 

Vernetzung eine Sonderstellung unter den Beschäftigungsinitiativen einnimmt. 

Die Auswahl des Standortes Darmstadt fand aus regionalen Gründen statt. 

Auch in anderen Industrienationen sind Bemühungen zu beobachten, 

(Langzeit-)Arbeitslosigkeit mit ähnlichen Instrumenten zu bekämpfen. Bezogen 
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auf Deutschland darf das niederländische bureau maatwerk nicht unerwähnt 

bleiben, welches 1996 durch seine Vermittlungstätigkeit in Hamburg Aufmerk-

samkeit erregte. Die langjährig erprobte Methode der paßgenauen Vermittlung, 

gekoppelt mit den Instrumenten der Beratung vor sowie Betreuung nach der 

Arbeitsvermittlung und der intensiven Kontaktpflege mit ansässigen Unterneh-

men durch gut ausgebildete Arbeitsvermittler, stellt die Basis vieler hiesiger 

Beschäftigungsinitiativen dar. Das Erfolgskriterium der Arbeit von maatwerk ist 

die Erwerbssituation der vermittelten Personen sechs Monate nach der Ver-

mittlung. Trotz der allseits anerkannten Qualität der Vermittlungsmethode von 

maatwerk wurde in jüngster Zeit vermehrt Kritik geäußert: Die ausschließliche 

Konzentration auf das o.g. Erfolgskriterium, gekoppelt mit einer Projektbefri-

stung auf zumeist ein Jahr, entlaste die Kommunen nur kurzfristig. Nur lang-

jährige Bemühungen, welche ebenso Angebote für zunächst nicht Vermittel-

bare beinhalten, schonen kommunale Haushalte dauerhaft. 

Alle bisher erwähnten Initiativen waren oder sind in Großstädten tätig. Auf 

Landkreisebene existieren jedoch ebenfalls Beschäftigungsinitiativen, wobei 

hier das Netzwerk Lippe (Detmold) sowie das Zentrum Arbeit und Umwelt 
(ZAUGJ im Landkreis Gießen erwähnenswert sind12. 

3. 2. 1. 3 Zielgruppen und Arbeitsweisen 

Je nach Ausgestaltungsform ist der Anteil an Sozialhilfeempfängern von Initia-

tive zu Initiative unterschiedlich hoch: Während das Referat Fallmanagement 
ausschließlich Sozialhilfeempfänger vermittelt, beträgt beispielsweise der An-

teil der Sozialhilfeempfänger bei START Zeitarbeit NRW lediglich 5,3 % 
(1997). Das Kriterium des Sozialhilfebezugs ist jedoch nicht immer gleichzu-

setzen mit der Schwere der Vermittelbarkeit. Alle Initiativen versuchen, einen 

12 Darüber hinaus existieren seit einigen Jahren zahlreiche Beschäftigungsbetriebe des 
Zweiten Arbeitsmarktes, welche im Zuge ihrer Arbeit ebenfalls Vermittlungen in den Er-
sten Arbeitsmarkt zu verzeichen haben, jedoch in deutlich geringerem Umfang als die in 
diesem Papier untersuchten Beschäftigungsinitiativen. Eine umfassende Übersicht über 
kommunale Aktivitäten im Bereich „Hilfe zur Arbeit" liefern Böckmann-Schewe/Röhrig 
(1997). 
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unterschiedlich hohen Anteil an Personen zu vermitteln, die gleichzeitig meh-

rere Vermittlungshemmnisse aufweisen. 

Die Zielgruppen und Arbeitsweisen der untersuchten Beschäftigungsinitiativen 

sind nachfolgend aufgelistet: 

1. GOAB 

Alle arbeitsfähigen 13 Sozialhilfeempfänger, die seit mindestens drei Monaten 

Sozialhilfe beziehen, werden zu einer Erstberatung der GOAB eingeladen; die 

Auswahl der Teilnehmer wird vom Sozialamt durchgeführt (vgl. Böckmann-

Schewe/Röhrig 1997, 124). Darüber hinaus sind seit Mitte 1997 alle Neuan-

tragsteller verpflichtet, an einem Erstberatungsgespräch teilzunehmen 

(passives Marketing). Sofern für eine bestimmte Maßnahme oder einen be-

stimmten Arbeitsplatz eine Arbeitskraft gesucht wird, sucht die GOAB gezielt 

nach Arbeitskräften (aktives Marketing). Neben den herkömmlichen Mitteln 

(Anzeige, Aushang, etc.) haben sich in der Arbeit mit Langzeitarbeitslosen In-

formationsveranstaltungen als nützlich erwiesen, welche dazu beitragen, 

Hemmungen und Vorbehalte abzubauen, und somit die Akzeptanz der Maß-

nahme erhöhen (vgl. Schulze-Böing/Simon, 1998, 13f). Darüber hinaus über-

weist auch das Arbeitsamt Langzeitarbeitslose an die GOAB. Insgesamt führt 

die GOAB derzeit jährlich etwa 1.400 Erstberatungsgespräche durch und 

nimmt etwa 170 bis 200 Personen in ihr Beschäftigungsprogramm auf. 

2. Fallmanagement Sozialamt Offenbach 

Die Sachbearbeiter des Sozialamts Offenbach haben seit November 1996 die 

Möglichkeit, einzelne, ihrer Meinung nach geeignete Fälle zur besonderen Be-

treuung an das Referat Fallmanagement abzugeben. Dies betrifft grundsätzlich 

arbeitsfähige Sozialhilfebezieher mit einem oder mehreren Vermittlungs-

hemmnissen, die durch gezielte Betreuung und Beratung zu beseitigen sind. 

Nach erfolgreicher Bewältigung der Vermittlungshemmnisse finden die Sozi-

alhilfebezieher entweder selbständig Arbeit oder nehmen die Vermittlungs-

13 Als nicht arbeitsfähig werden Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen - kör-
perlich und psychisch -, mit Suchtproblemen und Frauen in Schwangerschaft oder mit 
betreuungspflichtigen Kindern eingestuft. Zur Abgrenzung s. 6.1. 
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dienste der GOAB in Anspruch. Von November 1996 bis November 1997 

überwiesen die Sachbearbeiter des Sozialamts sukzessiv 153 Fälle an das 

Referat Fallmanagement. Die Zielgruppe umfaßt demzufolge ausschließlich 

Sozialhilfeempfänger. 

3. SiT - Selbsthilfe im Taunus 

Eine sogenannte Clearing-Stelle fungiert als Anlaufstelle ausschließlich für 

Sozialhilfeempfänger des Main-Taunus-Kreises. Im gleichen Gebäude wie das 

Sozialamt angesiedelt, führen die Vermittlungskräfte vornehmlich mit Erstan-

tragstellern Beratungsgespräche durch, um die Verweilzeiten in der Sozialhilfe 

so kurz wie möglich zu halten. Die Mitarbeiter der SiT-Betriebe und die Teil-

nehmer an den SiT-Projekten bewerben sich entweder selbständig oder wer-

den über die Clearing-Stelle empfohlen. Im ersten Halbjahr 1998 führte die 

Clearing-Stelle 500 Erstberatungsgespräche durch. Darüber hinaus fanden 

1997 322 Personen in den SiT-internen Betrieben und Projekten Beschäftigung 

mit dem mittelfristigen Ziel der Vermittlung in den Ersten Arbeitsmarkt. Die 

Zielgruppe besteht aus Langzeitarbeitslosen und arbeitsfähigen Sozialhilfebe-

ziehern. 

4. START Zeitarbeit NRW 

Die Teilnehmer von START rekrutieren sich vornehmlich über das Arbeitsamt, 

zu einem wachsenden Anteil über informelle Kanäle und nur in geringem Um-

fang über das Sozialamt. So waren 1997 unter 2 .166 eingestellten Leiharbeits-

kräften nur 114 zuvor sozialhilfeberechtigt. Die spezielle Zielgruppe besteht 

aus Langzeitarbeitslosen, Behinderten, über SO-jährigen, rehabilitierten Sucht-

kranken, Berufsrückkehrern, Ausländern und Geringqualifizierten. Der Anteil 

der Zielgruppe bei den Neueinstellungen sinkt jedoch seit 1995 stetig (1995: 

63,2 %, 1996: 49,1 %, 1997: 44,7 %). Ein Grund hierfür liegt im Auslaufen aller 

zur Verfügung stehenden Fördermittel Ende 1997, wodurch eine Konzentration 

auf leichter vermittelbare Personen betriebswirtschaftlich notwendig wurde 

(vgl. Vanselow/Weinkopf 1998, 14ft). 
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5. Projekt 1.000 Ressourcen 

Die Teilnehmer des achtmonatigen Projektprogramms werden anläßlich einer 

Informationsveranstaltung gewonnen. Zu dieser gelangen die Sozialhilfeemp-

fänger entweder nach Aufforderung durch ihr Sozialamt oder freiwillig aufgrund 

der vom Projektteam durchgeführten Werbung (bspw. Plakatwerbung im 

ÖPNV). Innerhalb der anderthalbstündigen Informationsveranstaltung stellen 

ein REGE-Berater und ein Trainer Konzept und Ablauf des nächsten Kurses 

vor. Interessierte Sozialhilfeempfänger schließen im Rahmen eines Einzelge-

sprächs im Anschluß an die Veranstaltung eine schriftliche Vereinbarung mit 

den Projektmitarbeitern ab, die alle Leistungen und Erwartungen an die Teil-

nehmenden enthält. Wer an dem Projekt teilnehmen möchte, darf keine Be-

züge vom Arbeitsamt erhalten, muß eine Arbeitserlaubnis in Deutschland be-

sitzen, gesundheitlich nicht beeinträchtigt sein sowie über ausreichende 

Deutschkenntnisse verfügen. Die insgesamt 61 Teilnehmer der im Jahr 1997 

durchgeführten drei Kurse - unter ihnen neun Abbrüche innerhalb der ersten 

acht Wochen - stellten einen repräsentativen Querschnitt aller arbeitsfähigen 

Sozialhilfeempfänger Bielefelds dar. 

6. Internationaler Bund Darmstadt 

Aufgrund der zahlreichen Projekte ist eine eindeutige Abgrenzung der Ziel-

gruppe schwer möglich. Im Auftrag der Stadt führt der Internationale Bund mit 

allen Neuantragstellern für Sozialhilfe Erstberatungsgespräche durch (793 

Teilnehmer, davon 59 in den Ersten Arbeitsmarkt vermittelt= 7,4 %)14. Des-

weiteren dienen Orientierungslehrgänge (152 Teilnehmer, davon 26 vermit-

telt= 17, 1 %) und Sprachkurse (28 Teilnehmer) als vermittlungsvorbereitende 

Maßnahmen. 

3. 2. 1. 4 Untersuchungskriterien 

Um die Effektivität und Effizienz von Beschäftigungsinitiativen vergleichen zu 

können, bedarf es sowohl einer Betrachtung ihrer Strukturdaten als auch ihres 

14 Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum Januar bis August 1998, Internationaler Bund 
Darmstadt. 
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Erfolgs hinsichtlich ihrer spezifischen Zielsetzung. Zu den Strukturdaten zählen 

Trägerschaft, Rechtsform, Größe (Anzahl der Maßnahmenteilnehmer), Aufga-

benfelder, Personal, Angebote sowie Finanzierungsquellen. 

Der Erfolg von Beschäftigungsinitiativen läßt sich neben der Vermittlungsquote 

an der Entlastung des Sozialhaushaltes sowie der Verringerung der psychoso-

zialen, medizinischen und sozialpolitischen Kosten der Langzeitarbeitslosigkeit 

messen. Die Arbeit von Beschäftigungsinitiativen besitzt somit neben einer be-

schäftigungspolitischen auch eine finanz- und sozialpolitische Dimension. Die 

Bewertung der Vermittlungstätigkeit muß allerdings vor dem Hintergrund der 

regionalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage und den institutionellen Rah-

menbedingungen (s. Kapitel 2) erfolgen. In Anlehnung an Wilk (1997b, 105ft) 

wurden der Analyse die folgenden Untersuchtungskriterien zugrundegelegt: 

1. Effektivität und Zielgruppenadäquanz 

Welcher Art und mit welchen Wirkungen finden Selektionsprozesse statt? 

Werden Langzeitarbeitslose und arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger effektiv 

eingebunden, welche Gruppen werden diskriminiert? 

2. Integrationsleistungen 

Es empfiehlt sich hierbei eine Aufgliederung in drei Phasen, wobei die Be-

wältigung einer jeden dieser Phasen als Erfolg zu bewerten ist: 

Phase 1: Projektintegration (Übergang aus der Arbeitslosigkeit in das Pro-

jekt) 

Phase II: Qualifizierungsphase (Voraussetzungen zur Vermittlung schaffen) 

Phase III: Arbeitsmarktintegration (Übergang aus dem Beschäftigungsprojekt 

in ein Arbeitsverhältnis) 

Die reine Vermittlungsquote, d.h. das Verhältnis der Anzahl der in Arbeit 

vermittelten Teilnehmer zu der Anzahl der Abgänger insgesamt, birgt als 

Erfolgskriterium Risiken. ,,Die Quote der in Arbeit vermittelten ehemaligen 

Maßnahmeteilnehmer gibt nur in sehr eingeschränktem Maße Auskunft über 

tatsächliche Eingliederungserfolge, denn die Vermittlung in reguläre Be-
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schäftigung ist nur das Ende eines mitunter langwierigen beruflichen und 

sozialen Eingliederungsprozesses" (Wilk 1997b, 106f). 

3. Beschäftigungswirkungen 

Wie sieht die Situation der ausgeschiedenen Teilnehmer sechs bzw. zwölf 

Monate nach der Vermittlung aus? Erst wenn die Vermittlungen dauerhaft 

sind, kann auch von einer Beschäftigungswirkung gesprochen werden, vor-

ausgesetzt es fanden keine Verdrängungseffekte statt. 

4. Kosten 

Das Verhältnis der Entlastungswirkung zu den quantifizierbaren Brutto- und 

Nettokosten ist für die Kommunen eines der wichtigsten Erfolgskriterien. Bei 

zu kurzfristiger Betrachtungsweise besteht die Gefahr des sogenannten fis-

kalischen 'Drehtüreneffektes': Sozialhilfeempfänger erhalten für die Dauer 

eines Jahres sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf dem kommu-

nalen zweiten Arbeitsmarkt, wodurch sie Ansprüche auf Leistungen der Ar-

beitsverwaltung erhalten, bis diese nicht mehr ausreichen, um den Lebens-

unterhalt zu finanzieren oder die Bezugsdauer abgelaufen ist und die Ar-

beitslosen wieder ergänzend oder voll Sozialhilfe beziehen. 

3. 2. 1. 5 Zwischenfazit 

Die in dieser Studie untersuchten Beschäftigungsinitiativen erreichen hinsicht-

lich der aufgestellten Erfolgskriterien unterschiedliche Ergebnisse, hervorgeru-

fen durch uneinheitliche regionale Voraussetzungen sowie leicht differierende 

Zielvorgaben. Die Effektivität ihrer Arbeit hängt nicht zuletzt von der Dauer ih-

rer Tätigkeit ab. So bedarf beispielsweise eine funktionierende Stellenakquise, 

die Teil der Vermittlungstätigkeiten in den untersuchten Beschäftigungsinitiati-

ven ist, einer gewissen Anlaufzeit, um einerseits einen umfangreichen Stellen-

und Bewerberpool aufzubauen und andererseits die Vorbehalte auf Arbeitneh-

mer- sowie Arbeitgeberseite abzubauen. Der gemeinsame Ansatz - ein Ge-

samtkonzept aus mehreren integrierten Maßnahmen, eingebettet in ein eng 

zusammenarbeitendes Netz der zuständigen Stellen - kann in bezug auf die 

Verringerung von Langzeitarbeitslosigkeit als problemadäquat bezeichnet wer-
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den, weist jedoch einige spezifische Probleme und Schwächen auf, die im fol-

genden Abschnitt skizziert werden. 

3.2.2 Probleme von Beschäftigungsinitiativen 

Die Arbeit von Beschäftigungsinitiativen wird von einer Reihe von Problemfel-

dern erschwert, die sich innerhalb der in den beiden folgenden Kapiteln unter-

suchten Problemgruppen einordnen lassen. 

3. 2. 2. 1 Mangel an Ressourcen 

Im Hinblick auf ihre Finanzierungsquellen lassen sich Beschäftigungsinitiativen 

in eine kleinere Gruppe der sich selbst tragenden, d.h. ohne Zuschüsse wirt-

schaftenden, und in eine größere Gruppe der durch Eigenerwerb und Zu-

schüsse aus den verschiedensten Quellen finanzierten Beschäftigungsinitiati-

ven aufteilen. Der Anteil der Zuschüsse wird aufgrund der angespannten 

Haushaltslage vieler öffentlicher Träger in Zukunft vermutlich zurückgehen, 

was die Gruppe der bezuschußten Beschäftigungsinitiativen zu marktnäherem 

Verhalten zwingt. 

"Creaming-poor'' 

Sich selbst tragende bzw. marktnahe Beschäftigungsinitiativen zeichnen sich 

durch einen relativ geringen Anteil an Sozialhilfeempfängern und Langzeitar-

beitslosen aus (START Zeitarbeit NRW, s. Anhang). Sie stehen deswegen im 

'Verdacht', ihre Vermittlungstätigkeit auf die leicht zu vermittelnden Arbeitssu-

chenden zu konzentrieren, um auf diese Weise beständig den 'Rahm abzu-

schöpfen'. "Bei der Rekrutierung von Personal werden leistungsstärkere Ar-

beitsanbieter den tatsächlich oder vermeintlich leistungsschwächeren Erwerbs-

losen vorgezogen (creaming poor)" (Wilk 1997b, 117). Dieser Effekt, meist als 

Problem tituliert, hat jedoch auch positive Folgen. Konzentriert sich die Vermitt-

lungstätigkeit zunächst auf die leichter eingliederbaren Arbeitssuchenden, so 

können mit vergleichsweise geringem Mitteleinsatz hohe Vermittlungszahlen 

erreicht werden. 
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Für die erst seit kurzer Zeit Sozialhilfe beziehenden Arbeitslosen besitzt diese 

Vorgehensweise einen präventiven Charakter, da die Dauer der Arbeitslosig-

keit eng mit dem Zuwachs an vermittlungshemmenden Merkmalen korreliert ist 

(vgl.: G.I.B. - Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung 1998, 13, 

und Kap. 2.1, ad. 1 ). Gute Erfahrungen machen verschiedene Beschäftigungs-

initiativen mit für Neuantragsteller verpflichtenden Erstberatungsgesprächen, 

wodurch viele Arbeitssuchende eine Stelle finden, ohne weitere Maßnahmen 

durchlaufen zu müssen. Sie erhalten somit frühzeitig die Chance, aus der Ne-

gativspirale von Nichtbeschäftigung und Humankapitalverlust auszubrechen. 

Vermittelt die Beschäftigungsinitiative viele Arbeitskräfte, steigen ihre Einnah-

men aus der Vermittlungstätigkeit. Mit Hilfe dieser Mittel können qualifizie-

rende Maßnahmen finanziert werden, um auch schwerer Vermittelbare in das 

Programm aufzunehmen. Ein solches gemeinnütziges Verhalten muß jedoch 

Aufnahme in die Satzung der Beschäftigungsinitiative finden und regelmäßigen 

Prüfungen durch unabhängige Stellen unterzogen werden. Eine weitere Folge 

der Konzentration auf leicht Vermittelbare ist der mögliche Reputationsgewinn 

der Beschäftigungsinitiative bei den Arbeitgebern, vorausgesetzt die vermittel-

ten Kräfte arbeiten zuverlässig. Im Zuge eines Reputationsgewinns ist es auf-

grund des aufgebauten Vertrauens möglich, vermehrt Arbeitsplätze für schwer 

Vermittelbare zu schaffen. 

Gleichwohl besteht die Möglichkeit, daß Beschäftigungsinitiativen schwer 

Vermittelbare nie in ihre Vermittlungstätigkeit aufnehmen. Aufgrund der hohen 

Fluktuation innerhalb der Sozialhilfe wird die Zahl der leicht Vermittelbaren 

wahrscheinlich selbst bei erfolgreicher Arbeit der Initiative kein derart niedriges 

Niveau erreichen, daß sie gezwungen ist, sich um die Gruppe der schwer 

Vermittelbaren zu kümmern, will sie nicht ihre Arbeit einstellen. Besonders 

schwer vermittelbare Personen werden in der Regel an das Sozialamt zurück-

verwiesen, so daß das Risiko besteht, daß manche Personen dauerhaft von 

der Vermittlung ausgeschlossen werden. An dieser Stelle setzt der vornehm-

lich sozialpolitisch geprägte Vorwurf des "creaming-poor'' an. Findet dieser 

Vorwurf bei den zuständigen Stellen Gehör, besteht bei zu starker Konzentra-

tion auf die Gruppe der schwer Vermittelbaren die Gefahr des Reputationsver-
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lustes der Beschäftigungsinitiativen. Zudem wird dabei übersehen, daß eine 

produktivitätsorientierte Vermittlung gesamtwirtschaftlich effizient ist. 

Mangelnde Reputation von Beschäftigungsinitiativen 

Der Erfolg der Vermittlungstätigkeit der untersuchten Beschäftigungsinitiativen 

ist unter anderem von einer umfangreichen und funktionierenden Stellen-

akquise abhängig. Die Arbeit des Vermittlers besteht zu einem Großteil im 

Aufspüren von freien Stellen auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Will er Lang-

zeitarbeitslose und arbeitsfähige Sozialhilfeempfänger in diese freien Stellen 

vermitteln, muß er in den meisten Fällen zunächst die Vorbehalte der Unter-

nehmer gegenüber dieser Klientel ausräumen. Es ist offensichtlich, daß die 

Schwierigkeit seiner Aufgabe direkt von der Arbeitsqualität der bisher vermit-

telten Personen abhängt. "Die Betriebe als Kunden, die zwischen verschie-

denen Alternativen wählen können, müssen von der Qualität der Dienstleistung 

überzeugt werden" (Vanselow/Weinkopf 1998, 52f). Gelingt dies nicht, laufen 

alle sonstigen Maßnahmen zur Vermittlung letztlich ins leere (vgl. Van-

selow/Weinkopf 1998, 52f und 63 sowie Kehler 1998, 15). 

Dennoch ist nicht nur aus sozialpolitischen Gründen ein gewisser Anteil an 

schwer Vermittelbaren tragbar. Oftmals zeigen die auf den ersten Blick hoff-

nungslosen Fälle nach intensiven Beratungsgesprächen und eventuellen Pro-

bebeschäftigungen unbekannte Qualitäten verbunden mit einer besonders ho-

hen Motivation. Solche Erfahrungen verzeichnet u.a. das in der Eingliederung 

schwer Vermittelbarer relativ erfolgreiche Projekt '1.000 Ressourcen', dessen 

Leitbild neben der Vermittlung in den Ersten Arbeitsmarkt „die Steigerung der 

Selbstvermittlungskompetenz, des Selbstvertrauens, der Kontaktaufnahme, 

Kommunikationsfähigkeit und Beziehungsgestaltung" (Adil 1998, 159) ist. Die 

Kehrseite der Medaille ist der hierfür notwendige hohe Personalbedarf mit ei-

nem Vermittler sowie sechs qualifizierten Trainern pro sechzig Arbeitssuchen-

den pro Jahr. 
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3.2.2.2 Geringe Vermittlungszahlen 

Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich vornehmlich auf Kommunen, die 

ein integriertes Gesamtkonzept zur (Wieder-)Eingliederung von Langzeitar-

beitslosen und Sozialhilfeempfängern in den Ersten Arbeitsmarkt verfolgen 

(inkl. Erstberatungsgespräche). Die absoluten Vermittlungen15 aller Beschäfti-

gungsinitiativen sind in Relation zu der Anzahl der Langzeitarbeitslosen und 

arbeitsfähigen Sozialhilfebezieher gering. Die Gründe für diesen Umstand und 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Lage liegen dabei sowohl auf der Seite 

des Arbeitsangebots als auch auf der Seite der Arbeitsnachfrage. 

Arbeitsangebot 

Eine Vermittlung durch die Beschäftigungsinitiative ist entweder direkt nach 

einem Erstberatungsgespräch oder erst nach Abschluß einer oder mehrerer 

Maßnahmen möglich. Im Hinblick auf die absoluten Vermittlungszahlen ist der 

Bereich der Direktvermittlungen größer als derjenige nach Maßnahmenende. 

Bei den Vermittlungsquoten hingegen dreht sich das Verhältnis um: Während 

auf ersterem Weg etwa 10 bis 20 % aller Teilnehmer direkt in Arbeit vermittelt 

werden können, schaffen - je nach Ausgestaltung und Qualität des Gesamt-

konzepts - 15 bis 40 % aller Maßnahmenteilnehmer den Sprung in den Ersten 

Arbeitsmarkt. Diese Spanne der Quoten hängt u.a. von konjunkturellen und 

regionalen Einflüssen ab (vgl. Schomburg, 1994, 157). 

Um die absoluten Vermittlungszahlen bei gegebener Arbeitsnachfrage zu er-

höhen, müßten entweder 

• mehr Arbeitssuchende an Erstberatungsgesprächen bzw. Maßnahmen teil-

nehmen oder 

• eine höhere Quote der Absolventen eine Arbeit finden. 

Den meisten Erfolg verspricht hierbei die Ausweitung der Erstberatungsge-

spräche, womit zusätzlich die o.a. positiven Wirkungen für Neuantragsteller 

verbunden wären (vgl. Stadt Offenbach am Main 1998b, 4f und Anhang, 6: 

Projektintegration). Eine zahlenmäßige Erhöhung der Maßnahmenteilnehmer 

15 Zu den Zahlenangaben siehe den Anhang. 
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ist für die untersuchten Beschäftigungsinitiativen aufgrund der finanziellen und 

damit personellen Restriktionen nur sehr begrenzt möglich. Eine Ausnahme 

bildet hierbei das Projekt '1.000 Ressourcen', welches derzeit weitere Trainer 

ausbildet, um einen größeren Teilnehmerkreis aufnehmen zu können. Jedoch 

begrenzen die komplexe, neunmonatige Trainer-Ausbildung und das ange-

strebte Trainer-Teilnehmer-Verhältnis von 1 zu 10 die Geschwindigkeit einer 

Ausdehnung derart, daß auf diese Weise der Projektcharakter noch einige 

Jahre erhalten bleiben wird. Die bisherigen Untersuchungen der einzelnen Be-

schäftigungsinitiativen zeigen, daß Verbesserungsmöglichkeiten bei den In-

strumenten auf der Angebotsseite in ihrer Wirkung auf die Vermittlungswahr-

scheinlichkeit insgesamt begrenzt sind und somit nachfragewirksame Instru-

mente wie Lohnsubventionen unabdingbar sind. Jüngere Erfahrungen u.a. auch 

in anderen Ländern zeigen zudem, daß ein gewisser vornehmlich monetärer 

Druck auf Leistungsbezieher verbunden mit einer Neubewertung von Eigen-

verantwortung vermittlungsförderlich ist16. 

Arbeitsnachfrage 

Der Arbeitsbereich von Beschäftigungsinitiativen auf der Seite der Arbeitsnach-

frage liegt im Aufspüren eines unbefriedigten Arbeitskräftebedarfs, welcher 

ohne die Vermittlungstätigkeit der Initiativen nicht gedeckt würde. Unbefriedig-

ter Arbeitskräftebedarf existiert beispielsweise bei offenen Stellen, die trotz 

Bemühung der Unternehmen nicht besetzt werden konnten. Sogenannte 

'versteckte' Arbeitsplätze kennzeichnen einen unbefriedigten Arbeitskräftebe-

darf, welchem kein Suchprozeß vorausging. Dieser tritt vor allem bei kleinen 

Unternehmen auf, die es sich aus zeitlichen, personellen oder auch finanziellen 

Gründen nicht leisten können, eine Stelle auszuschreiben und eventuelle Be-

werber zu testen. Gerade für diese kleinen Unternehmen wird der Begriff des 

Dienstleistungsunternehmens deutlich, welches die Beschäftigungsinitiative für 

16 Das sog. ,.New Deal"-Programm der britischen Regierung zur Verringerung der Ju-
gendarbeitslosigkeit folgt dem Prinzip ,,fordern und fördern". In Dänemark wurde Mitte 
der 90er Jahre im Zuge von Arbeitsmarktreformmaßnahmen die Balance zwischen 
Transferleistungen und Druck zur Arbeitsaufnahme insbesonders durch schärfere An-
spruchskriterien beim Leistungsbezug verschoben (vgl. Emmerich 1998). 
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Arbeitssuchende, Unternehmer und Kommune darstellt (vgl. Schulze-

Böing/Simon 1998, 5; Vanselow/Weinkopf 1998, 52f; SiT-Selbsthilfe im Tau-

nus e.V. 1997, 1 und Adil 1998, 159). 

Gleichwohl ist die Zahl dieser Arbeitsplätze begrenzt: "Nach wie vor ist der re-

gionale Arbeitsmarkt gekennzeichnet von einem erheblichem Defizit an Ein-

facharbeitsplätzen, die Beschäftigung eines Großteils der arbeitsfähigen und 

arbeitswilligen Sozialhilfebezieherinnen und Bezieher bieten können" (Stadt 

Darmstadt 1998, 8). Darüber hinaus wird bis zum Jahr 2010 der Wegfall von 

weiteren rund drei Millionen Einfacharbeitsplätzen vor allem im produzierenden 

Gewerbe prognostiziert (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 1995, 24). 

Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma ist die signifikante und dauerhafte 

Erhöhung von Einfacharbeitsplätzen insbesondere im Dienstleistungsbereich 

auf dem Ersten Arbeitsmarkt. 

3.3 Schlußfolgerungen 

Betrachtet man die bereits existierenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

und Instrumente, so kann man nicht umhin, zweierlei zu konstatieren: 

Erstens: Es gibt bereits eine Menge verschiedenster Instrumente und Zwei-

tens: Für die Arbeitsmarktpolitik im speziellen gilt die gleiche Kritik wie für die 

Sozial- und Steuerpolitik im allgemeinen. 

Die herrschende Arbeitsmarktpolitik mit ihrem Ziel der Einzelfallgerechtigkeit 

hat zu einer unüberschaubaren und unkoordinierten Flut von Einzelmaßnah-

men unterschiedlichster Maßnahmenträger geführt. Als Beispiel sei hier nur auf 

den beschäftigungspolitischen Aktionsplan der Bundesregierung (BMWi 1998) 

verwiesen. Hierin werden Maßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen 

aufgelistet, die auf unterschiedlichen Gesetzesvorgaben beruhen, gleichzeitig 

aber auf gleiche Erwerbspersonengruppen abzielen, mithin selbst Probleme 

durch dieses unkoordinierte Vorgehen produzieren. Hinzu kommt, daß durch 

diese lntransparenz keine Signalwirkung von einzelnen Maßnahmen ausgehen 

kann, da sie oft nicht wahrgenommen werden, so daß sie an den wirklich Be-

dürftigen häufig vorbei geht. So wurden bisher die Möglichkeiten zu Lohnko-
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stenzuschüssen von den Arbeitgebern aus Informationsmangel nicht ausge-

schöpft (vgl. Hackenberg/Wagner 1996). 

Im Hinblick auf die hier im Mittelpunkt stehende Gruppe der langzeitarbeitslo-

sen Sozialhilfe- und Arbeitslosenhilfeempfänger kommt schließlich ein weiteres 

Problem der Instrumentenvielfalt und -intransparenz zum Tragen: Denn in de-

ren Folge kommt es zu Verteilungskämpfen sowohl zwischen den verschiede-

nen Maßnahmenträgern - also insbesondere Bund, Kommunen und Arbeitslo-

senversicherung - als auch zwischen alten und neuen Maßnahmen bzw. deren 

institutionellen Pendants. Dieser Mechanismus ist gesamtwirtschaftlich und 

insbesondere beschäftigungspolitisch ineffizient, da das Beschäftigungsziel 

hinter dem jeweiligen Streben nach Haushaltskonsolidierung zurücktritt. 

Schließlich sind die verschiedenen Träger und hier insbesondere die Arbeits-

ämter mit der Betreuung von Langzeitarbeitslosen häufig überfordert. 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, vor allem für gering qualifizierte Perso-

nen, die den Schwerpunkt klassischer aktiver Arbeitsmarktpolitik bilden, stos-

sen zudem an diverse, bereits diskutierte Grenzen, so daß die Schaffung von 

Arbeitsplätzen gerade für diese wenig wettbewerbsfähige Arbeitnehmergruppe 

im Mittelpunkt arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Maßnahmen stehen sollte. 

Denn die durchaus richtige Politik der Humankapitalbildung und -förderung 

führt lediglich zu Arbeitslosigkeit von besser ausgebildeten Personen, wenn für 

sie keine Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Diese Gefahr besteht, wenn am 

Markt vorbei ausgebildet wird oder es sich nur um reine Beschäftigungsmaß-

nahmen handelt. Insbesondere muß die Entstehung geschützter, dem Wettbe-

werb entzogener Arbeitsplätze, die damit wiederum Arbeitsplätze im Wettbe-

werbssektor gefährden könnten, vermieden werden (Verdrängungseffekte). 

Schließlich müssen allzu bekannte Drehtüreneffekte bzw. Maßnahmenkarrie-

ren, welche die davon betroffenen Personen zusätzlich demotivieren, abgebaut 

werden. zusammenfassend gelingt es der bisherigen Arbeitsmarktpolitik nur 

sehr eingeschränkt, die Ziele der Sozial-, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsinte-

gration zu realisieren. Das Konzept des Zweiten Arbeitsmarktes scheitert letzt-

lich zwangsläufig am - hier nicht lösbaren - Widerspruch von der Notwendig-

keit marktfähige Qualifikationen zu vermitteln und dem Zusätzlichkeitskriterium. 
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Die Analyse der bisherigen Arbeitsmarktpolitik läßt deshalb einen neuen Weg 

zur Integration Langzeitarbeitsloser als notwendig und sinnvoll erscheinen. 

Dabei wird eine Integration der Zielgruppe in den Ersten Arbeitsmarkt - ohne 

den bisherigen Umweg über den Zweiten Arbeitsmarkt - durch die Kombina-

tion zweier Instrumente zu erreichen versucht: Lohnsubventionen sollen zum 

einen die allgemeine Konkurrenzfähigkeit des spezifischen Angebots und die 

Arbeitsnachfrage danach erhöhen. Zum anderen soll die individuelle und nach-

haltige Wettbewerbsfähigkeit der Zielgruppenmitglieder durch eine Beratungs-, 

Betreuungs- und Vermittlungsagentur gefördert werden. Letzteres ist insbe-

sondere deshalb angezeigt, da beim Übergang von Sozialhilfebeziehenden in 

den Arbeitsmarkt zwei Probleme auftreten: Erstens kann man eine Orientie-

rungslosigkeit beobachten; viele Hilfeempfänger kennen ihre eigenen Stärken 

und Schwächen nicht und können dementsprechend gar nicht beurteilen, wel-

che beruflichen Perspektiven sie haben. zweitens ist der Wunsch, nach langer 

Arbeitslosigkeit wieder in das Berufsleben zurückzukehren, ebenso gering wie 

die Bereitschaft, Hilfen anzunehmen (vgl. Wilk 1997a, 286). 

Das alleinige Ziel dieses Vorschlags ist die Integration Langzeitarbeitsloser in 

den Ersten Arbeitsmarkt. Damit steht diese Maßnahme im Gegensatz zur Hilfe 

zur Arbeit im Rahmen der Sozialhilfe, wo neben der Arbeitsmarktintegration 

auch eine Sozial- und Wirtschaftsintegration angestrebt wird (vgl. Wilk 1997a, 

285). Wie aber weiter oben gezeigt werden konnte, wird das Instrument der 

Hilfe zur Arbeit dadurch überfrachtet, und die interne Effizienz - also die Effizi-

enz einer Maßnahme hinsichtlich ihres expliziten Zieles - wird nicht oder nur 

unzureichend erreicht, was infolge der Zieldimensionen auch nicht verwundern 

kann. Vor dem Hintergrund, daß die Beschäftigung im Rahmen einer Er-

werbsarbeit selbst eine hohe soziale und ökonomische Integrationswirkung 

nach sich zieht, erscheint eine Konzentration auf die Arbeitsmarktintegration 

als notwendige und sinnvolle Zielformulierung. In den beiden folgenden Kapi-

teln werden zunächst die Lohnsubventionen und anschließend die Agentur-

überlegungen konkretisiert. 
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Die Subventionierung geringqualifizierter Tätigkeiten kann zum einen sowohl 

auf der Arbeitsangebotsseite als auch auf der Nachfrageseite anknüpfen und 

zum anderen kann sie in Form von direkten Zuschüssen oder in Verrechnung 

mit der individuellen Steuerschuld in Anlehnung an eine negative Einkommen-

steuer erfolgen. Die theoretische Vorteilhaftigkeit der verschiedenen Möglich-

keiten ist noch nicht abschließend geklärt. Für einen regional, zahlenmäßig 

und zeitlich begrenzten Modellversuch, der vor dem Hintergrund der herr-

schenden Arbeitslosigkeit und den Erfahrungen im Ausland mit derartigen In-

strumenten nicht nur als sinnvoll, sondern auch als äußerst dringlich zu be-

zeichnen ist, bietet sich - wie zu zeigen ist - eine direkte Subventionierung der 

Lohnkosten an. 

Im Rahmen dieses Kapitels sollen Lohnsubventionen zunächst allgemein er-

läutert werden, dann hinsichtlich des formulierten Auftrags konkretisiert und 

diskutiert werden. 

4. 1 Definition und Klassifikation von Lohnsubventionen 

Lohnsubventionen sind hinsichtlich des Ziels, spezifische Arbeitnehmergruppen zu 

fördern, als zielgruppengenaues und anreizkonformes Instrument einzustufen 

(Vierling 1997, 459). Dabei wird hier der Begriff der Lohnsubvention nicht in der 

üblichen Weise abgegrenzt. So definiert beispielsweise Andel (1970, 5) den Sub-

ventionsbegriff sehr eng als diejenigen Geldzahlungen, die ohne marktliche Ge-

genleistungen von den öffentlichen Händen an diejenigen Unternehmen fließen, 

die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Für die hier zu verfolgende Argumenta-

tion ist zunächst einmal die von Albeck (1982, 9) gegebene Definition brauchbarer: 

"Lohnsubventionen (LS) sind geldwerte Vorteile, die der Staat Arbeitgebern für 

die Beschäftigung von Arbeitnehmern gewährt, sei es als Geldzahlungen, als 

Befreiung von Abgabepflichten oder als ähnliche Begünstigungen. Ihr wesentli-

cher Zweck besteht darin, den Produktionsfaktor Arbeit zu verbilligen und da-
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durch ein höheres Beschäftigungsniveau und/oder eine andere Beschäfti-

gungsstruktur zu erreichen als ohne LS zustande gekommen wäre." 

Von dieser Definition ausgehend geht es nicht darum, einzelne arbeitsmarktpoliti-

sche Maßnahmen unter dem Begriff der Lohnsubvention zu subsumieren und 

dann zu beurteilen. Vielmehr geht es um die Analyse direkter Geldleistungen an 

die Unternehmen oder - in Erweiterung der Albeck'schen Definition - an Arbeit-

nehmer, um deren Lohn(kosten) zu senken. 

Lohnsubventionen können zunächst bezüglich der Bezugsdauer, des begün-

stigten Personenkreises und der Bemessungsgrundlage klassifiziert werden 

(vgl. hierzu Bohlen 1993, 7ff).17 

Als erstes lassen sie sich hinsichtlich ihrer zeitlichen Gewährung in temporäre 
und permanente Lohnsubventionen unterscheiden. Permanente Lohnsubven-

tionen werden über einen längeren Zeitraum bewilligt, sind also zunächst zeit-

lich nicht befristet, während temporäre Lohnsubventionen einen nur vorüberge-

henden Charakter aufweisen. Aufgrund dieses Unterschiedes gilt häufig, daß 

die effektiven Wirkungen temporärer Lohnsubventionen auf den Arbeitsmarkt 

nur kurzfristiger Natur sind. Bei Gewährung einer zeitlich befristeten Lohnsub-

vention werden Unternehmen in erster Linie nur bestimmte, bereits getroffene 

Entscheidungen über die Neueinstellung von Arbeitskräften zeitlich vorziehen, 

um in den Genuß der Lohnsubvention zu gelangen. Im Gegensatz zu perma-

nenten Lohnsubventionen führen temporäre Lohnsubventionen in der Regel 

nicht zu einer nachhaltigen Mehrnachfrage von Unternehmen auf dem Arbeits-

markt, sofern man unterstellt, daß die Unternehmen in ihrer Personal- und In-

vestitionsplanung einen langfristigen Zeithorizont besitzen. Andererseits müs-

sen bei der Beurteilung von Lohnsubventionen auch die dem Staat als Sub-

ventionsträger entstehenden Kosten berücksichtigt werden. Diese sind bei der 

17 Möglich wäre auch eine Unterscheidung zwischen Subventionen, die die Zahl der Er-
werbstätigen erhöhen können im Sinne der hier zu diskutierenden Lohnsubventionen, 
und Subventionen, die zum Abbau der Arbeitslosigkeit dadurch beitragen, daß sie das 
Erwerbspersonenpotential verkleinern. Zur zweiten Gruppe gehören beispielsweise 
Frühverrentungen und Vorruhestandsregelungen. Genauso stellen ABM im ökonomi-
schen Sinne keine Subvention dar. In dieser Studie werden nur Subventionen der ersten 
Gruppe berücksichtigt, siehe zur Analyse der zweiten Subventionskategorie Schell-
haaß/Kelp 1995. 
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Gewährung permanenter Lohnsubventionen weitaus höher als bei temporären. 

Daher können auch zeitlich befristete Subventionen unter gewissen Um-

ständen wirtschaftspolitisch durchaus sinnvoll sein, etwa um zu verhindern, 

daß kurzfristige gesamtwirtschaftliche Nachfrageausfälle voll auf den Arbeits-

markt durchschlagen. 

Desweiteren kann eine Unterscheidung in allgemeine und zielgruppenorien-
tierte Lohnsubventionen erfolgen. Im ersten Fall wird jegliche Art der Beschäf-

tigung gefördert, d.h. sämtliche innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums ge-

schlossenen Arbeitsverträge werden subventioniert. Durch den zweiten Fall 

der zielgruppenorientierten Lohnsubventionen werden hingegen nur bestimmte 

Arbeitnehmer gefördert, d.h. es erfolgt eine differenzierte Vergabe von Lohn-

subventionen. Mit der gezielten Förderung von ganz bestimmten Arbeitneh-

mergruppen wird versucht, die Chancen dieser Gruppen auf dem Arbeitsmarkt 

zu verbessern. Zielgruppenorientierte Lohnsubventionen werden deswegen 

primär für die Beschäftigung von Arbeitnehmern gewährt, die auf dem Arbeits-

markt nur schwer vermittelbar sind und häufig von Langzeitarbeitslosigkeit be-

troffen sind. Die gezielte Förderung bestimmter Personenkreise ruft allerdings 

auch Substitutionseffekte bei der Arbeitsnachfrage hervor, denn teilweise wer-

den nicht-subventionierte von subventionierten Arbeitnehmern verdrängt. Das 

Ausmaß dieser Verdrängung ist in erster Linie eine Funktion der Substituier-

barkeit von Arbeitskräften untereinander im Produktionsprozeß und der zeitli-

chen Dauer der Subventionierung. Bei allgemeinen Lohnsubventionen ist ein 

derartiger Austausch von Arbeitskräften nicht zu erwarten, da sämtliche Arbeit-

nehmer subventioniert werden. Ein Austausch von Arbeitskräften erscheint für 

einen Unternehmer unter diesen Umständen nicht lohnend. Generell gilt, daß 

allgemeine Lohnsubventionen zwar ökonomisch insgesamt sinnvoller, ande-

rerseits aber die teurere Variante darstellen, weswegen eine gezielte Förde-

rung bei geringen und zudem zeitlich begrenzten Mitteln oftmals der einzig 

praktikable Weg ist. 

Eine weitere Form der Lohnsubventionierung ist die marginale Lohnsubvention. 

Bei der marginalen Lohnsubvention wird ausschließlich der Netto-Beschäfti-
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gungszuwachs gefördert, weshalb im gleichen Zusammenhang oft auch der 

Begriff der inkrementellen Lohnsubvention verwendet wird. Die eigentliche In-

tention der marginalen Lohnsubvention muß so verstanden werden, daß nur 

der Teil der Neuarbeitsverträge eines bestimmten Zeitraumes finanziell unter-

stützt wird, dem nicht ein entsprechender Teil von Vertragsauflösungen im 

gleichen Zeitraum gegenübersteht. Durch Einführung einer marginalen Lohn-

subvention wird also versucht, die Förderung auf diejenigen Arbeitsverhält-

nisse zu beschränken, die in der betrachteten Periode zusätzlich entstehen. 

idealerweise soll nur diejenige Beschäftigung subventioniert werden, die ohne 

die Gewährung der marginalen Lohnsubvention nicht entstanden wäre. Eine 

derartige Identifizierung der zusätzlichen Beschäftigung ist allerdings in der 

Praxis nur bedingt möglich. Zur Quantifizierung des Netto-Beschäftigungszu-

gangs bedient man sich häufig sogenannter Soll-Beschäftigungen. Diese erhält 

man, indem zunächst der durchschnittliche Beschäftigungszuwachs aller Un-

ternehmen für die Zukunft statistisch ermittelt und anschließend dieser Wert 

mit den tatsächlichen Werten der Unternehmen verglichen wird. Unternehmen, 

deren Beschäftigungszuwachs unterhalb des durchschnittlichen Wertes liegt, 

erhalten in diesem Fall keine Lohnsubventionen und erleiden im Vergleich zu 

Unternehmen mit überdurchschnittlichen Beschäftigungszuwächsen einen 

Wettbewerbsnachteil. Marginale Lohnsubventionen können selbstverständlich 

wiederum in allgemeiner bzw. zielgruppenorientierter Form ausgestaltet wer-

den. 

Abschließend können Lohnsubventionen noch bezüglich ihrer Bemessungs-

grundlage klassifiziert werden. Man unterscheidet hierbei zwischen pauschalen 
Lohnsubventionen und Wertsubventionen. Bei pauschalen Subventionen han-

delt es sich um Lohnsubventionen, die einen konstanten Betrag je Arbeitneh-

mer darstellen. Im Gegensatz dazu werden Wertsubventionen als ein auf den 

Lohn bezogener Zuschuß gezahlt und variieren demnach in ihrer Höhe mit dem 

Lohn eines Arbeitnehmers. Bei einem proportionalen Tarifverlauf der Wertsub-

vention wächst der Subventionsbetrag mit der Bemessungsgrundlage, d.h. 

dem Lohn. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer proportiona-
len Lohnsubvention. Denkbar ist auch eine zeitliche Staffelung der Zuschüsse 
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einer Wertsubvention. Es kann beispielsweise vereinbart werden, daß die Zu-

schußsätze von Jahr zu Jahr abnehmen. 

Neben diesen weithin üblichen Unterscheidungen muß noch auf eine weitere 

Differenzierung nach dem (direkten) Empfänger hingewiesen werden, womit 

auch die weiter oben zitierte Definition von Lohnsubventionen ergänzt wird. In 

der öffentlichen wie auch wissenschaftlichen Diskussion versteht man nämlich 

unter dem Begriff der Lohnsubvention häufig nur die Zahlung von Zuschüssen 

an Unternehmer für die Einstellung von Arbeitnehmern. Lohnsubventionen an 

Arbeitnehmer wird im Vergleich zu Subventionen an Arbeitgeber ein weitaus 

geringeres Interesse zuteil. Der Grund hierfür ist wohl in erster Linie darin zu 

sehen, daß nach weitverbreiteter Meinung eine Beschäftigungsexpansion nur 

dann erzielt werden kann, wenn der Nachfrageseite auf dem Arbeitsmarkt, also 

den Unternehmen, finanzielle Anreize zur vermehrten Einstellung von Arbeits-

kräften gewährt werden. Aufgrund der eintretenden Kostenentlastung und der 

faktischen Verbilligung des Produktionsfaktors Arbeit werden die Arbeitgeber 

mehr Nachfrage nach Arbeitskräften entfalten. Mit dieser Beurteilung der Wir-

kung von Lohnsubventionen an Arbeitgeber wird implizit vorausgesetzt, daß 

der primäre Grund von Arbeitslosigkeit zu hohe Löhne sind. Von zu hohen 

Mindestlöhnen sind wiederum in erster Linie Arbeitnehmer mit sehr geringer 

Produktivität betroffen, denn unterstellt man, daß die Unternehmen Arbeits-

kräfte nachfragen, solange die Grenzproduktivität der Arbeit größer ist als der 

Reallohn, werden Problemgruppen mit geringer Produktivität kaum Beschäfti-

gung finden. Aus dieser primären Zielsetzung von Lohnsubventionen als Ar-

beitgeberstimulans lassen sich eine Reihe von typischen Charakteristika die-

ser Subventionen ableiten. 

Lohnsubventionen an Arbeitgeber sind sehr oft beschränkt auf die Einstellung 

von Arbeitnehmern, die einer Problemgruppe des Arbeitsmarktes angehören, 

d.h. überdurchschnittlich häufig von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Es handelt 

sich demzufolge i.d.R. um zielgruppenorientierte Lohnsubventionen. Um nur 

den Beschäftigungszuwachs zu fördern, werden Lohnsubventionen an Arbeit-

geber häufig in marginaler Form konzipiert. Zudem sind sie vorwiegend tempo-

rär, weil davon ausgegangen wird, daß subventionierte Arbeiter nach einer 
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bestimmten Zeit in dem Unternehmen Qualifikationen erwerben, die ihren Wert 

für das Unternehmen derart steigern, daß sie den Marktlohn erhalten und auf 

eine weitere Bezuschussung verzichtet werden kann. 

Im Gegensatz zu Lohnsubventionen an Arbeitgeber setzen Lohnsubventionen 
an Arbeitnehmer auf der Arbeitsangebotsseite an. Sie stellen einen Zuschuß 

auf den Lohnsatz dar. Marktlöhne unterhalb eines festgelegten Ziellohnsatzes 

bzw. Break-Even-Punktes werden um einen bestimmten Prozentsatz der Diffe-

renz zwischen eigentlichem Lohn und Ziellohn angehoben. Mit steigendem 

Lohnsatz verringert sich somit der an den Arbeitnehmer ausgezahlte Subventi-

onsbetrag. Eine derartige Konstruktion wird bei Lohnsubventionen an Arbeit-

geber i.d.R. vermieden, um nicht einen Anreiz für die Firmen zu schaffen, die 

Löhne künstlich niedrig zu halten. Lohnerhöhungen würden nämlich nur dazu 

führen, daß die Unternehmen weniger Subventionen erhalten. Lohnsubventio-

nen an Arbeitnehmer veranlassen diese, ihr Anspruchslohnniveau nach unten 

zu korrigieren. Arbeitnehmer sind dazu bereit, Anstellungen zu niedrigeren 

Marktlöhnen zu akzeptieren. Lohnsubventionen an Arbeitnehmer sind also ein 

geeignetes Instrument zur Beschäftigungsexpansion, wenn Arbeitnehmer auf-

grund zu geringer Marktlöhne keine Arbeitsverhältnisse eingehen. Durch die 

Subvention werden die von den Unternehmen gezahlten Löhne auf ein für die 

Arbeitnehmer akzeptables Niveau angehoben. Die Folge ist eine Erhöhung des 

Arbeitsangebotes über den subventionierten Lohnbereich. Um eine nachhaltige 

Änderung des Angebotsverhaltens auszulösen, sind Lohnsubventionen an Ar-

beitnehmer häufig permanent. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob und inwieweit sich beide Subventionsmöglich-

keiten unterscheiden. Ist der Arbeitnehmer Empfänger einer Lohnsubvention, wel-

che er beispielsweise in Form von Gutscheinen (,.vouchers") an das ihn einstel-

lende Unternehmen weitergibt, dann besteht eine allokationstheoretische Indiffe-

renz zwischen diesen beiden Varianten. Offenbart hingegen der Arbeitnehmer sei-

nen Subventionsbezug gegenüber dem Unternehmen nicht, so liegt ein zur negati-

ven Einkommensteuer analoger Fall vor, der hier nicht mehr eigens behandelt 

werden muß. Im Falle vollkommener polypolistischer Märkte spielt dies keine 

Rolle. Bei Existenz anderer Marktgegebenheiten ist zwischen den beiden Adres-
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saten zu unterscheiden. Hinzukommt, daß die Vorteile, die für eine Arbeitnehmer-

subvention sprechen mögen, z:war theoretisch begründet sind. Die Festlegung auf 

Arbeitgeber oder Arbeitnehmer muß jedoch auch in Abhängigkeit von den institu-

tionellen Gegebenheiten gesehen werden. Insbesondere ist hier auch auf ein ko-

stengünstiges Vergabeverfahren im Rahmen der gegebenen steuer- und/oder so-

zialpolitischen Arrangements zu achten. Geht die Subvention beispielsweise aus 

verwaltungstechnischen Gründen an den Arbeitgeber, so müssen die Verträge 

derartig gestaltet werden, daß der tatsächliche Empfänger auch der Arbeitnehmer 

ist. Diese Vorgehensweise entspricht der durchaus üblichen Praxis von Besteuer-

ungsverfahren. In der Literatur identifizierte und oben diskutierte Vorteile beider 

Subventionsformen können soweit möglich miteinander verknüpft werden, was in 

den im folgenden Abschnitt ausgewählten Charaktieristika der Lohnsubvention 

umgesetzt wird. 

4.2 Auswahl der Subventionsvariablen 

Der voranstehende Abschnitt zeigte die Anzahl und Variationsmöglichkeiten 

der für ein Lohnsubventionsmodell notwendigen Variablen. Die in dieser Studie 

vorgeschlagenen Variablen und Gestaltungsparameter wurden auf der Grund-

lage der Analyse der Kapitel 2 und 3 festgelegt und werden an dieser Stelle 

nicht mehr ausführlich begründet. Hervorzuheben sind die Anreizfunktion, die 

Transparenz im Sinne einer einfachen und auf die Zielgruppe bezogen gene-

rellen Regelung, sowie die Dauerhaftigkeit der Förderung ohne Bindung an 

spezifische Eigenschaften der Arbeitgeber oder der ausgeübten Tätigkeit. 

Bevor in Kapitel 4.2.2 die konkrete Auswahl der Modellparameter vorgestellt 

wird, bietet es sich an, den breiteren Rahmen aufzuspannen, in welchen sich 

aus systematischer und konzeptioneller Sicht das im folgenden diskutierte Mo-

dell langfristig einordnen sollte. 
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4.2.1 Der Rahmen: Zielführende Integration von Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe 

Die Darlegung der theoretischen Grundlagen dieser Arbeit in Kapitel 2 hat ge-

zeigt, daß sich die Struktur wie die Ursachen der Arbeitslosigkeit in Deutsch-

land spätestens seit Mitte der achtziger Jahre grundlegend verändert haben. 

Bei der Konzeptionierung und Schaffung des Bundessozialhilfegesetzes (1962) 

und des Arbeitsförderungsgesetzes (1969) war Langzeitarbeitslosigkeit eben-

sowenig bedeutend wie ein Zusammenhang von Sozialhilfebezug und Arbeits-

losigkeit als Ursache erkennbar waren. Die Ausgestaltung der Absicherung 

gegen das Risiko Erwerbslosigkeit durch Arbeitslosengeld und Arbeitslosen-

hilfe war somit völlig unabhängig von der subsidiären Sicherung durch das 

Sozialhilfesystem. 

Diese Situation hat sich grundlegend geändert, und mit der kontinuierlich und 

zunächst auch weiterhin steigenden Langzeitarbeitslosigkeit ist Arbeitslosigkeit 

zu einem immer bedeutenderen Grund für Sozialhilfebedürftigkeit, d.h. für Ar-

mut geworden. Vor diesem Hintergrund muß das Nebeneinander der ange-

sprochenen Sicherungssysteme überdacht und - ausgerichtet auf das Ziel der 

Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in die Erwerbsgesellschaft -

neu organisiert werden. Für eine Integration von Arbeitslosen- und Sozialhilfe 

sprechen dabei sowohl theoretische als auch praktische, d.h. erfahrungsgelei-

tete Gründe. 

Zunächst ist aus theoretischer Perspektive anzumerken, daß die Bekämpfung 

eines Problems (hier: Langzeitarbeitslosigkeit) mit zwei Instrumenten (Arbeits-

losen- und Sozialhilfe) für den gleichen Personenkreis ineffizient in bezug auf 

Mitteleinsatz und ineffektiv in bezug auf die Zielerreichung ist. Konsequenzen 

dieser Parallelität zweier konkurrierender und aus Steuermitteln finanzierter 

Systeme sind beispielsweise die bereits angesprochene "Verschiebepolitik" 

durch einjährige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung durch die Sozial-

hilfeträger und die lntransparenz durch grundlegend verschiedene, weil unter-

schiedlichen Konzepten folgende, Regelungen in bezug auf Zumutbarkeit, An-

rechnungsvorschriften, Vermögenslage oder Rückgriff auf Angehörige. 
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Auf der praktischen Ebene zeigt sich die Problematik in Koordinationsproble-

men und Reibungsverlusten zwischen den zuständigen Behörden, die durch 

anhaltend hohe Arbeitslosigkeit und Budgetrestriktionen verstärkt werden. Ent-

sprechend konzentrieren die Arbeitsämter ihre Eingliederungsbemühungen auf 

die Bezieher von Arbeitslosengeld. Diese Vorgehensweise ist effektiv, da 

Kurzzeitarbeitslose leichter zu vermitteln sind und so - bei begrenzten Res-

sourcen - die Vermittlungsquoten erhöht werden können. Hinzu kommt, daß 

die Arbeitsämter in der Regel nicht über die Erfahrungen und Qualifikationen 

verfügen, mehrdimensionale Vermittlungshemmnisse bei Langzeitarbeitslosen 

abzubauen und die stark standardisierten Maßnahmen multiple Hemmnisse 

nicht berücksichtigen. Sozialämter sind wiederum nur für einen kleinen Teil der 

Arbeitslosenhilfeempfänger zuständig 18 und personell überfordert. Diese Praxis 

führt zu der in Öffentlichkeit wie Wissenschaft wenig beachteten Tatsache, daß 

auf die Bezieher von Arbeitslosenhilfe die geringsten Vermittlungsbemühungen 

verwandt werden. 

Für eine strukturelle Reformierung der Sicherungssysteme gegen Erwerbslo-

sigkeit spricht darüberhinaus, daß - wie an anderer Stelle bereits angespro-

chen - die Vielfalt an neuen Instrumenten und Maßnahmen, die auf allen Ebe-

nen in den letzten Jahren entwickelt wurden, nur marginale Erfolge bei der 

Eindämmung von Langzeitarbeitslosigkeit gezeigt haben. 

Es kann sich hier sicherlich nicht um eine unkompensierte Abschaffung der Ar-

beitslosenhilfe und die schlichte Absenkung - soweit es individuell dazu 

kommt - der Leistungsansprüche auf Sozialhilfeniveau handeln. Gleichwohl 

können individuell verschlechterte Leistungsansprüche kein eine Reform aus-

schließendes Pauschalargument darstellen, wie teilweise in der Literatur an-

geführt (vgl. Bäcker/Hanesch 1997). 

Es ist unbestritten, daß sich aufgrund der unterschiedlichen Konzeptionen der 

Arbeitslosenhilfe mit dem Lohnbezug und der Sozialhilfe mit dem Bedarfsprin-

zip bei einer Integration beider Systeme Probleme in bezug auf die Abstim-

mung von Anrechnungsvorschriften und Anreizproblemen oder die anzupas-

18 Für quantitative Aussagen siehe die Berechnungen in Kapitel 6. 
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sende Finanzausstattung der Leistungsträger ergeben. Diese Probleme er-

scheinen jedoch lösbar und sollten angesichts der Problematik steigender 

Langzeitarbeitslosigkeit kein Reformhemmnis darstellen. Denkbar sind kom-

pensatorische Maßnahmen beim Arbeitslosengeld beispielsweise in bezug auf 

die Dauer des Leistungsbezugs, Übergangsregelungen wie eine Befristung des 

Bezugs von Arbeitslosengeld oder die Beibehaltung der im Vergleich zur So-

zialhilfe deutlich weniger restriktiven Anrechnungsvorschriften der Arbeitslo-

senhilfe für ehemalige Bezieher von AFG-Leistungen. 

Ohne hier diese Diskussion weiter vertiefen zu können, sei auf zwei Aspekte 

hingewiesen, über die in der Literatur weitgehend Einigkeit besteht (vgl. Wilk 

1997a): 

• Die zur Bekämpfung der Probleme multipler Vermittlungshemmnisse bei 

Langzeitarbeitslosigkeit angemessene Ebene stellen aufgrund ihrer Erfah-

rungen, sozialpädagogischen Kompetenz und Bürgernähe die Sozialhilfeträ-

ger dar. Allerdings ist sicherlich im Hinblick auf eine erfolgreiche Vermittlung 

in den Ersten Arbeitsmarkt eine kritische Größe notwendig, die sich an den 

lokalen bzw. regionalen Wirtschaftsräumen orientieren sollte. 

• Während die Ressourcen- und Ergebnisverantwortung in einer Hand, d.h. 

bei den Sozialhilfeträgern konzentriert sein sollte, bietet die Integration auch 

die Chance, die Effektivität der Eingliederungsbemühungen durch den Ein-

bezug externer Dienstleister in den Betreuungs- und Vermittlungsprozeß zu 

erhöhen. "Vielmehr wird es darauf ankommen, daß sich die kostenverant-

wortliche Organisation des integrierten Sozialtransfers auf die Steuerung der 

Dienstleistungsprozesse einschließlich des Mitteleinsatzes als Kernaufgabe 

konzentriert und durchführende Dienstleistungen an dritte (private, gemein-

nützige oder öffentliche) Organisationen delegiert. Dabei gelingt Steuerung 

am besten und in effizienter Weise, wenn zwischen den Dienstleistern ein 

echter Wettbewerb besteht" (Hartmann 1998, 11 ). 

Insbesondere auf den letzten Aspekt wird bei dem zu entwickelnden Design für 

eine Beratungs-, Betreuungs- und Vermittlungsagentur (siehe Kapitel 5) detail-

lierter eingegangen. 
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4.2.2 Festlegung der Subventionsparameter 

Die Zielgruppe des Instruments sind die langzeitarbeitslosen Arbeitslosenhilfe-

und Sozialhilfeempfänger in Hessen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung ste-

hen, also erwerbsfähig sind. Die Abschätzung dieses angebotsseitigen Poten-

tials erfolgt in Kapitel 6. Die Konzentration auf diese Gruppe erschließt sich 

aus ihrer besonderen Problematik infolge der in Deutschland vorherrschenden 

hysteresen Arbeitslosigkeit, wie sie im zweiten Kapitel skizziert wurde. Dane-

ben bietet es sich an, ein derartiges Maßnahmenbündel in einem abgegrenzten 

Rahmen, wie es mit der Festlegung auf ein Bundesland der Fall ist, und mit 

einer klar definierten Zielgruppe zu starten. Gleichwohl ist der präsentierte 

Vorschlag regional wie personell erweiterbar und sollte im Hinblick auf eine 

langfristig anzustrebende bundesweite und allgemeine Lösung mit dem Ziel 

der Beschäftigungsförderung Geringqualifizierter verstanden werden. Zudem 

erscheint die Bundeslandebene als eine sinnvolle, die Koordinations- und ln-

transparenzprobleme weitesgehend lösende Ebene. Durch die Begrenzung auf 

Langzeitarbeitslose werden zudem Mitnahmeeffekte vermieden. Weitere Mit-

nahme- bzw. Drehtüreffekte können mit der Bedingung vermieden werden, daß 

freie Arbeitsplätze nur dann mit Personen aus der geförderten Zielgruppe be-

setzt werden, wenn sie zuvor beispielsweise mindestens drei Monate unbe-

setzt waren. 

Die Lohnsubventionen selbst werden folgendermaßen gestaltet: 

• Die Lohnsubvention setzt positive Arbeitsanreize, weil sie nur bei Aufnahme 

einer Erwerbsarbeit realisiert wird. 

• Die Subvention erfolgt auf Stundenlohnbasis, um Teilzeitarbeit nicht zu dis-

kriminieren 19. 

• Ausgehend von einem bestimmten Mindestlohn erfolgt eine degressive 

Lohnsubvention, d.h. eine solche Lohnsatzsubvention führt bei steigendem 

Lohnsatz zu einem sinkenden Subventionsbedarf. Bei einem ebenfalls fest-

19 Sollte darüberhinaus eine besonders privilegierte Behandlung von freiwilliger Teilzeitar-
beit angestrebt werden, empfiehlt sich ein Bezug auf Monats- oder Jahreslohnbasis. 
Dies wird hier aber nicht angestrebt. 
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zulegenden Höchstlohnsatz läuft die Subvention aus. Insgesamt bleibt für 

den einzelnen der Anreiz, mehr zu verdienen und aus der Subventionszone 

,,hinauszuwachsen", erhalten. Gleichzeitig wird kollusives Verhalten zu La-

sten des Subventionsträgers vermieden. 

• Ein Mindestlohn ist festzusetzen, um einerseits sittenwidrige Verträge und 

andererseits Absprachen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zuun-

gunsten des Staates zu vermeiden. 

• Die Laufzeit der Subvention ist unbegrenzt, wodurch insbesonders die Moti-

vation der Arbeitnehmer erhöht und Humankapitalinvestitionen angeregt 

werden. 

• Gefördert werden Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse bzw. Teilzeitbeschäf-

tigungsverhältnisse mit einer Mindeststundenzahl von 19 Wochenstunden20• 

• Bezugsperson für die Subvention ist das Individuum; haushaltsbezogene 

Größen, wie sie in der Sozialhilfe berücksichtigt werden, werden aus An-

reizgründen bei der Bestimmung der Subventionshöhe einbezogen21 . Es 

findet keine Bedürftigkeitsprüfung statt, da diese bereits Voraussetzung zum 

Bezug von Arbeitslosenhilfe bzw. Sozialhilfe war. 

• Die Höhe der Subvention orientiert sich an den besetzten unteren Lohn-

gruppen im Bereich der Branchen, die für zusätzliche Beschäftigungspoten-

tiale in Frage kommen. 

• Trotz der o.a. theoretischen Vorteile einer arbeitnehmerbezogenen Ausge-

staltung sollte der Arbeitgeber Subventionsempfänger sein, da die Abwick-

lung im Rahmen des Lohnsteuerverfahrens innerhalb eines solchen Modell-

versuches erhebliche administrative Erleichterung mit sich bringt22. 

20 Im Sinne einer Förderung von Teilzeit- bzw. von Mehrfachbeschäftigung von Arbeitneh-
mern bei verschiedenen Arbeitgebern ist in einem späteren Schritt ein Wegfall der Min-
deststundenzahl zu bedenken. 

21 Die Notwendigkeit zur Berücksichtigung der Haushaltsgröße ergibt sich im wesentlichen 
aus der Differenz von Kindergeld und entsprechenden Sozialhilfebezügen sowie der ge-
ringeren Steuerersparnis in der Splittingtabelle bei niedrigen Einkommen. 

22 Durch die einfache Abwicklung und Verrechnung mit der Steuerschuld durch den Arbeit-
geber entstehen praktisch keine Kosten durch die Auszahlung der Lohnsubvention. 
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• Das gesamte Arbeitseinkommen, also Lohn bzw. Gehalt und Subvention, ist 

steuer- und sozialversicherungspflichtig. Die Anrechnungsvorschriften für 

Leistungsbezug bleiben hier zunächst unberührt. 

• Eine Zusätzlichkeitsprüfung für subventionierte Arbeitsverhältnisse entfällt, 

da diese nur im Ersten Arbeitsmarkt placiert werden und der Phantasie des 

Marktes keine Grenzen gezogen werden sollen. 

• Erwerbsfähigen Leistungsbeziehern, die sich aktiv einer Teilnahme an der 

Beratungs-/Betreuungs- und Vermittlungsmaßnahme (s. Kapitel 5) entzie-

hen, werden entsprechend der gültigen Bestimmungen die Regelleistungen 

um 25% gekürzt. 

4.3 Modellstruktur und -berechnungen 

Entscheidungen zugunsten bestimmter Mindestniveaus und Förderungsgrößen 

sind in dem Zusammenhang dieser Studie immer eher politisch und weniger 

ökonomisch motiviert. Grundlegend für die folgenden Werte sind zum einen die 

weitgehende Vermeidung der Sozialhilfefalle und zum anderen die Orientie-

rung an den unteren Lohngruppen. Die institutionell bedingte Spannbreite der 

Lohnsubvention zwischen der existenzminimumsichernden Sozialhilfe und den 

unteren besetzten Lohngruppen begrenzt die Anreizwirkungen dieses Instru-

ments. Diese Tatsache kann aber im Rahmen dieser Studie nur als mo-

dellexogene Randbedingung betrachtet werden. Aus diesen Überlegungen 

folgt, daß ein geförderter Arbeitnehmer mindestens ein Stundeneinkommen 

von 10 DM erhalten sollte. Dies entspricht in etwa den niedrigsten Verdienst-

möglichkeiten in den unteren Lohngruppen (WSI 1998). Der Mindestlohn für 

Unternehmen liegt bei 6 DM, die Abschmelzrate der Stundenlohnsubvention 

bei 50%23 und die Förderobergrenze bei 14 DM. Die folgende Tabelle faßt die 

verschiedenen Größen im Förderbereich für einen alleinstehenden Arbeitneh-

mer zusammen: 

23 D.h. 0,50 DM Subventionsentzug bei 1 DM Stundenlohnzuwachs. 
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Lohn I Subven- 1 Einkommen j Lohnauf- Bruttomonats- 1 Arbeitskosten (monatl.) 
(DM/h) i tion (DM/h) \ (DM/h) [ schlag (% ) einkommen*) \ o. Soz.Abg. \ mit Soz.Abg. 

6 i 4,0 i 10,0 66,67 i 1.620 i 972 i 1.176,1 

.............. ; ••i····· ........ ; :~· ........ ,:... ........ ~~:~ ........... : ......... ;~:~~ ··· .. ·i·· ..... ...... ~:~~~ ····· .. -i-- .. ....... ~:~!: ...... ... : ....... ~ : ~~~:} ........ . 
........... ..... 9„L .......... 2 ,5 ......... L ........ 1.1 .. 5 .......... .L .... ,,21.18 ...... I... .......... 1.863 ......... .L ......... 1.458 ...... L .. 1. 764.2 ......... . 
............. 10 .. l.. ........... 2,o .... ...... L ........ . 12.o ....... ....l ...... .. 20.00 ...... L ........ .. 1.944 ......... .L ......... 1.620 ......... : ...... 1.960,2 ........ .. 
............. 1.1...1 .............. 1,.5 ......... L ........ 12,5 ........... L.. ..... 13,64 ...... L ......... 2.025 ......... .L ......... 1. 182 ........ . L .... 2.156,2 .. ....... .. 
.. ......... 12 .. : .............. 1 .. 0 ......... L ........ 1.3,o ..... ..L ...... 8.33 ... ... : ............ 2 .. 1.06 .. ..... ...i .. ......... 1.944 ..... .... t ...... 2.352,2 .......... . 
·············13 .. : .... ......... 0,5 ..... .. ) ........ ... 13.5 ........ ...! ............ 3,85 .... ) ............. 2 .. 1.87 ........ ).. ........ 2 .106 ...... ...i. ...... 2.548,3 ......... . 

14 l 0,0 . 14,0 0,00 1 2.268. ! 2.268 l 2.744,3 
·> Vor Lohnsteuer und Sozialversicherungsabgaben 

Tabelle 1: Subvention, Brutto-Monatseinkommen und Arbeitskosten in Abhängigkeit vom 
Stundenlohn 

Graphisch läßt sich das Einkommen eines Alleinstehenden in Abhängigkeit 

vom Stundenlohn folgendermaßen darstellen: 

Modell der Lohnsubvention (Alleinstehender) 

Einkommen (DM/h) 

18 

16 

14 

12 
10 _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ 
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2 

; 

' -E- Subventionsbereich • i 
! ' 

0 -1'-----lf----------+-_,_--+--+----I-----+-_,_____, 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 

Stundenlohn (DM/h) 

Abbildung 1: Bruttostundenlohn eines Alleinstehenden mit Lohnsubvention in Abhängigkeit 
vom Stundenlohn 

Bei einer tariflichen Wochenarbeitszeit von 38 Stunden würde das mit Hilfe der 

Subvention erreichbare Bruttoeinkommen zwischen 1.620 DM und 2.268 DM 
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liegen, während die entsprechenden vom Arbeitgeber zu entrichtenden Brut-

tolöhne zwischen 972 DM und eben 2.268 DM liegen24 . 

Da die Einkommen aufgrund steuer- und sozialpolitischer Überlegungen voll-

ständig steuer- und sozialversicherungspflichtig sind, würden sich bei dieser 

Form der Subventionierung die Kostenvorteile der Arbeitgeber ebenso wie die 

Anreizwirkung für den Arbeitnehmer um deren respektive Anteile an der Fi-

nanzierung der Sozialversicherungen erheblich verringern. Im Falle des Min-

desteinkommens beträgt die Lohnsubvention 648 DM (siehe nächste Tabelle). 

Der zusätzliche Arbeitgeber- bzw. Arbeitnehmeranteil infolge der Lohnsubven-

tion beträgt dann jeweils 136 DM. Zur Erhaltung der Anreizwirkungen sowohl 

auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite sollten die zusätzlichen Sozi-

alversicherungsbeiträge infolge des Lohnaufschlages bezuschußt werden. Die 

Sozialversicherungsbeiträge für den nichtbezuschußten Einkommensbestand-

teil sind von Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu tragen. Aus diesen Daten lassen 

sich nun die monatlichen Subventionsbeträge je Subventionshöhe und allein-

stehender Erwerbsperson, wie sie in der nachfolgenden Tabelle abgetragen 

sind, berechnen. 

12 
13 
14 

Beitrags-
subvention 

. 272,16 

.. 238,14 
204,12 ... 
170,1.0 
136,08 
102,06 

...... .:.. l?~,Q~ 
34,02 
0,00 

! Gesamt-
! subvention 

920,16 . 
..... 805,14 ..... . 
. 690,12 .. . 

__ 575,10 
. 460,08 

! .. 345,06 
230,04 
115,02 

0,00 

Tabelle 2: Subventionshöhen in Abhängigkeit von der Stundenlohnhöhe 

Für einen alleinstehenden Arbeitnehmer ergäben sich bei dem geringsten 

Stundenlohn von 6 DM und einem Bruttoeinkommen von 1620 DM Sozialversi-

24 In Anlehnung an Berechnungen in der Literatur liegt den Zahlen zum Monatseinkommen 
eine monatliche Arbeitszeit von 162 Stunden für Vollzeitbeschäftigung zugrunde (vgl 
Scharpf 1994). 
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cherungsabgaben in Höhe von 204 DM, Lohnsteuer in Höhe von 62,50 DM25 

und ein Nettoeinkommen in Höhe von 1.353,50 DM. Auch bei diesem niedrig-

sten Stundenlohn verbleibt - selbst bei ungünstigster Rechnung - eine An-

reizwirkung gegenüber einem Sozialhilfebezug, der bei einem alleinstehenden 

Arbeitnehmer maximal 1213 DM monatlich betragen kann26. Die Anreizwirkung 

auch im untersten Entlohnungsbereich wird noch deutlicher, wenn man einer-

seits die - im Falle der Ablehnung einer vermittelten Arbeitsstelle - Kürzung 

des Regelsatzes um 25% (d.h. 135 DM) und andererseits den aufgrund des 

niedrigen Einkommens auch bei Erwerbstätigkeit bestehenden Wohngeldan-

spruch berücksichtigt. In diesem Fall liegen die monatlichen Nettoeinkommen 

bei 1078 DM bei Sozialhilfebezug und bei 1501,50 DM bei Erwerbstätigkeit27 

und einem Stundenlohn (ohne Subvention) von 6 DM. Aus Sicht des Arbeitge-

bers wird die Anreizwirkung ebenfalls deutlich: Um für seinen Mitarbeiter ein 

Nettoeinkommen von 1350 DM pro Monat ohne Subvention zu erreichen ent-

stünden ihm Arbeitskosten inklusive Sozialabgaben von etwa 2500 DM monat-

lich gegenüber etwa 1180 DM (siehe obige Tabelle) im Falle des Modells der 

Lohnsubvention. 

Aufgrund der Differenz von Kindergeld und existenzminimumsicherndem Sozi-

alhilfebezug sowie der erst bei 24120 DM Jahreseinkommen einsetzenden 

Splittingtabelle ist die Berücksichtigung der Haushaltsgröße zur Aufrechterhal-

tung der Anreizwirkung notwendig. Die Stundenlohnsubvention erhöht sich 

dann um 50% bei nichterwerbstätigem Ehepartner und um 25% für jedes 

nichterwerbstätige Kind bezogen auf die höchste Förderung von 4 DM je 

Stunde, d.h. 2 DM für den Ehepartner und 1 DM für ein Kind je Arbeitsstunde. 

Der Zuschlag von 25% je Kind deckt dabei die Differenz zwischen durch-

schnittlichem Sozialhilfebezug und Kindergeld während der Faktor 0,5 die zu-

25 Unter Ansatz von 12 Monatseinkommen, 2000 DM Arbeitnehmerfreibetrag und 2449 DM 
abzugfähigen Vorsorgeaufwendungen (ohne Beitragssubvention). 

26 Bei einem Eckregelsatz von 541 DM, maximalem Wohngeld von 621 DM und Kleidergeld 
von 51 DM (Basis: Sozialamt der Stadt Darmstadt). 

27 Der Wohngeldanspruch bei einem Bruttoeinkommen von 1620 und abzugsfähigen 30% 
aufgrund der Sozialabgaben liegt zwischen 12 und 148 DM abhängig von der Mietbela-
stung. Wie bei der Berechnung des maximalen Sozialhilfebezuges wurde zur Vergleich-
barkeit das höchstmögliche Wohngeld angesetzt (Basis: Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung 1997). 
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sätzlichen Haushaltsausgaben beim Übergang vom Ein- zum Zweipersonen-

haushalt im Sinne des Konzepts der Äquivalenzeinkommen abbildet. Für einen 

Haushaltsvorstand mit einem Ehepartner und einem Kind ergibt sich bei einem 

Lohn von 6 DM je Stunde eine Subvention von 7 DM je Stunde (siehe nachfol-

gende Tabelle). Bei steigenden Löhnen wird die Subvention dann abge-

schmolzen und fließt hier - bei der Abschmelzrate 0,5 - bei einem Stunden-

lohn von 20 DM aus. Die Abschmelzung erfolgt damit analog zum in den USA 

im Niedriglohnbereich sehr erfolgreichen Instrument des Earned lncome Tax 

Credit (EITC). 

Modell der Lohnsubvention ·(Farn. + 1 Kind) 

Einkommen 
(DM/h) 

:; t 
20 -··-··-··-··-··- ··-··-··- ··- ··-··-··- ··- ··- ··- ··- ··- · - ··- ··- ··- ··- ··- ··- ··- ··- ··- ··- ··- ··- · 
18 
16 
14 

1 -- --·· - ·· -··- ·· - ·· -··-··-··-
12 
10 - - - ·- - - - - - ·- - - - - .-. • 

8 

6 

4 l ..:::::,--- S ubventions bereich--- • 2 

0-'""'--+--+--1-----+---<---~---I--+--~ 
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Stundenlohn (DM/h) 

Abbildung 2: Bruttostundenlohn eines Alleinstehenden mit Lohnsubvention in Abhängigkeit 
vom Stundenlohn 



58 Kapitel 4 

Lohn : Einkorn- Bruttomonats- : Arbeitskosten (monatl.) 
: men einkommen• 1 o.Soz.Ab . 1 mit Soz.Ab . 

....... ..!. .. ... 1.3,0 ..... : .. ......... . 2 .1 06 ....... :. ........... 972 .. J „1.1 76, 1 ... ....... . 
7 : ......... ................ . 3 1 13,5 : 2. 187 : 1.134 : 1.372,1 

··············8·,L ............... 3,0 .......... L.. .................... 3 ........... l ...... 14,0 .. .... .:.. ............. 2.268 ........ .. L ..... 1 .. 296 .. ........ i.. .. 1 .. 568,2 ......... .. 
....... ..... .. 9 . .:... ............ ... 2,5 ...... .... L.. ............. ..... 3 ......... L .. 14,5 ...... l.. .......... .. 2.349 ...... ... : ........ 1 .. 458 ........ L .1 .. 764,2 .......... . 

10 : 2 ,0 : 3 : 15,0 : 2.430 i 1.620 i 1.960,2 
11 : 1 5 r ..... .... .. .... ... 3 ...... .. L. ... 1.5,5 ...... 1... ......... .. 2.511 ........ .. .L ...... 1 .. 182 .. ....... L 2.156,2 ... ...... . 
12 .............. 1..0....... 3 1 16,o : 2.592 : 1.944 : 2.352,2 
1.~.L . . ....... o,5 .......... ............. ...... .... .. 3 ........... : ...... 16,5 .... ..J .. ..... .. ...... 2.673 ... ....... :. ... ... 2 .. 106 .. .. .. ..J ... 2.548,3 .......... . 

.... .... .... 14.: .................. 0,0 .. .. ...... · ....... .... ......... 3 .. .. ....... : ..... 1.1,0 .... .. : .. .. ........... 2 .754 .......... : ....... 2 .268 ...... ...i ... 2. 744,3 ......... .. 

............ 15) ............... -0,5 .......... :.. .... ................... 3 ........... 1 .. .. .. 1.7,5 ...... : .. .. ........... 2.835 .......... :.. ..... 2 .430 .... .... ..: ... 2 .940,3 .... ..... .. 
16 j -1,0 j 3 j 18,0 i 2.916 i 2.592 i 3.136,3 

-i:J= ::i:: t = ~•····· 1ii: 1 =~•m = l: Ifü l!•~!I:: = 20 1 -3 ,0 i 3 i 20,0 i 3.240 i 3.240 i 3.920,4 
") Vor Lohnsleuer und Sozialversicherungsabgaben 

Tabelle 3: Grundsubvention, Haushaltszuschlag, Buttoeinkommen und Arbeitskosten bei 
einer Familie mit 1 Kind 

Im Falle des niedrigsten Stundenlohns von 6 DM, unverändert 204 DM Sozial-

versicherungsabgabe28 und Kindergeld von 220 DM liegt das Nettoeinkommen 

bei 2.122 DM29. Es liegt damit zwar leicht unter dem maximalen Sozialhilfebe-

zug von 2.261 DM30, zu berücksichtigen ist aber, daß es sich hierbei um den 

theoretisch ungünstigsten Fall handelt und daß bei Nichtaufnahme einer ange-

botenen Tätigkeit dauerhaft 25% des Eckregelsatzes des Haushaltsvorstandes 

entzogen werden können. Analog zur Berechnung für einen alleinstehenden 

Arbeitnehmer ergibt sich dann ein Nettoeinkommen von 2.126 DM bei Sozial-

hilfebezug und 2.523 DM31 bei Erwerbstätigkeit. Die Anreizwirkung wird noch 

deutlicher, wenn man berücksichtig, daß in letzterem Fall Ansprüche an die 

28 Die zusätzlichen Sozialversicherungsabgaben auf den Haushaltszuschlag werden ana-
log zur Grundsubvention aus den genannten Gründen subventioniert. 

29 Analog der Berechnung für einen Alleinstehenden. Steuern sind nach der Splittingtabelle 
nicht fällig. 

30 Haushaltsvorstand 541 DM, nichterwerbstätiger Ehepartner 433 DM, nichterwerbstätiges 
Kind zwischen 8-14 Jahren 352 DM, maximales Wohngeld 799 DM und Kleidergeld 136 
DM (Basis: Sozialamt Stadt Darmstadt). 

31 Bei drei Haushaltsmitgliedern und einem Bruttoeinkommen von 2106 DM (abzüglich 30% 
für die Sozialabgaben) ergibt sich ein Wohngeldanspruch von 11 bis 401 DM abhängig 
von der Mietbelastung (Basis: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 1997). 
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Sozialversicherungen erworben werden. Der Haushaltszuschlag kann dabei je 

Haushalt nur einmal gewährt werden, d.h. im Falle zweier erwerbstätiger Er-

wachsener und einem nicht erwerbstätigen Kind verringert sich der Zuschlag 

von 75% auf 25%, bezogen auf die Grundsubvention von 4 DM je Arbeits-

stunde. 

Weitergehende Berechnungen sind nur sehr eingeschränkt möglich, da - wie 

weiter hinten zu sehen - nur Angebots- und Nachfragepotentiale geschätzt 

werden können. Die tatsächliche Inanspruchnahme und die Verteilung der 

Löhne und Einkommen können jedoch nicht prognostiziert werden. Die fiskali-

schen Kosten dieses Modells der Lohnsubvention sind aufgrund der Konzen-

tration auf Langzeitarbeitslose sehr begrenzt bzw. fallen nur durch die Beglei-

tung der Subventionsmaßnahme durch eine Beratungs-, Betreuungs- und 

Vermittlungsagentur (s. Kapitel 5) an. Der maximale Subventionsbetrag bei 

einem Alleinstehenden beträgt 920 DM, bei einer Familie mit einem Kind 1610 

DM32 und liegt damit jeweils unterhalb der Sozialhilfebezüge. Nettokosten 

könnten sich durch Mitnahmeeffekte lediglich dann ergeben, wenn ein Lang-

zeitarbeitsloser auch ohne die Subvention eine Tätigkeit aufgenommen hätte, 

die zum Rückgang oder Wegfall von Leistungsbezügen geführt hätte. Dieser 

Personenkreis ist jedoch sehr begrenzt, so daß bei sehr vorsichtiger Schätzung 

für die Lohnsubvention von fiskalischer Neutralität ausgegangen werden kann. 

Die Lohnsubvention ist geeignet, zur Zurückgewinnung von Tätigkeiten mit ge-

ringer Produktivität, die dem Arbeitsmarkt verlorengegangen sind, beizutragen, 

insbesondere aber bei der Etablierung neuer Beschäftigungsfelder. Hierdurch 

wird zudem anerkannt, daß nicht den Arbeitgebern die Last sozial definierter 

Mindestlöhne aufgeladen werden kann, sondern daß es Arbeitnehmer gibt und 

weiterhin geben wird, deren Qualifikation unzureichend für auskömmliche 

Marktlöhne ist. Insofern kann in der Lohnsubvention ein Ansatz zu einer 

,.sozialen Beschäftigungspolitik" (Vierling 1997, 649) gesehen werden, da Be-

schäftigungs- und Perspektivenzuwächse am „unteren Ende" der qualifikatori-

schen Schichtung der Gesellschaft erzielt werden können, dort wo der men-

gen- und anteilsmäßige Schwerpunkt der Arbeitslosigkeit liegt. Da aufgrund 

32 7 DM Subvention je Stunde zuzüglich 42% Gesamtsozialversicherungsbeitrag. 
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vielfacher Vermittlungshemmnisse der meisten Langzeitarbeitslosen mit fiska-

lischen Anreizen allein nur selten ein erfolgreicher und vor allem dauerhafter 

(Wieder-)Einstieg in die Erwerbsarbeit gelingen kann, werden im folgenden 

Kapitel die notwendigen Beratungs-, Begleitungs- und Vermittlungsleistungen 

eines landesweiten Programms skizziert. 
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5 Beratungs-, Betreuungs- und Vermittlungsagentur: 
,,Jobs für Langzeitarbeitslose" 

5. 1 Grundidee und Rahmenbedingungen 

Die Evaluation der bisherigen Erfahrungen bestehender Beschäftigungsinitiati-

ven zeigte, daß das allgemeine Instrument der Lohnsubvention durch indivi-

duell bezogene Beratungs-, Betreuungs- und Vermittlungstätigkeiten ergänzt 

werden muß, soll eine optimale Eingliederung der Zielgruppe in den Ersten 

Arbeitsmarkt erfolgen. Diese Zielvorgabe wiederum ist notwendig, um eine 

dauerhafte Entlastung aller beteiligten staatlichen Haushalte und hier vor allem 

der Kommunen zu gewährleisten. Hinsichtlich der Zielgruppe erscheint eine 

zusätzliche personenbezogene und mithin biographisch orientierte Beschäfti-

gungsförderung notwendig, denn ,,(m)it der bloßen Vermittlung auf einen neuen 

Arbeitsplatz ist es nicht getan. Die psycho-sozialen Deprivationen verhindern 

die Aufnahme einer neuen Arbeitsstelle entweder gleich oder sie haben das 

Arbeitsvermögen so nachhaltig gestört, daß eine (erneute) Kündigung droht" 

(Hackenberg/Wagner 1996, 777). Entsprechend sollte die Förderung und For-

derung von Eigenaktivität auf Seiten der Teilnehmer, verbunden mit dem Ziel 

deren Selbstbewußtsein aufzubauen, ein zentrales Anliegen dieser Agenturen 

sein. Der Erfolg der hier vorgeschlagenen Agenturen läßt sich folglich nicht nur 

an der Entlastung der Sozialhaushalte, sondern auch und gerade an der Ver-

ringerung der psychosozialen und medizinischen Kosten messen. Ihre Arbeit 

besitzt somit nicht nur eine finanz- und beschäftigungspolitische, sondern 

ebenso eine sozialpolitische Dimension. Um die Mitglieder der Zielgruppe auf 

die Arbeitswelt vorzubereiten, erscheint aufgrund der vorliegenden Erfahrun-

gen ein Zeitraum von durchschnittlich acht Wochen als ausreichend. Die Teil-

nahme an diesem Coaching sollte verpflichtend sein und eine aktive Verweige-

rung sollte dementsprechend zu einem Abschlag von 25% des Eckregelsatzes 

führen. 



62 Kapitel 5 

5.2 Aufgaben und Instrumente 

5.2.1 Beratung 

Die erste und wichtigste Aufgabe der Agenturen ist die persönliche Beratung 

der Zielgruppenmitglieder. Ziel der Beratungsgespräche sollte ein individuelles 

Stärken-Schwächen-Profil sein, das als Grundlage für die weitere Förderung 

der jeweiligen Person, aber auch als erste vertrauensbildende Maßnahme zwi-

schen Berater und Arbeitssuchenden zu verstehen _ist. 

In einem ersten Schritt müssen die persönlichen Präferenzen, Stärken, Interes-

sen und Schwächen der Individuen eruiert werden. Herauszufinden sind insbe-

sondere die verschiedensten vermittlungshemmenden Wettbewerbsnachteile, 

die beispielsweise in Schulden-, Sucht- oder Wohnungsproblemen, aber auch 

in psychischen Behinderungen oder allgemein fehlenden sozialen Kompeten-

zen zu sehen sind. 

Auf der Grundlage dieses Stärken-Schwächen-Profils kann nun in Zusammen-

arbeit mit dem Arbeitssuchenden die weitere Vorgehensweise zur 

(Re)integration in den Arbeitsmarkt innerhalb der dafür zur Verfügung stehen-

den acht Wochen erarbeitet werden. In begründeten und begrenzten Einzelfäl-

len kann eine längere Beratungs- und Betreuungsphase eingeräumt werden. 

Gleichzeitig dient das erarbeitete Profil dem Berater als Grundlage bei seinen 

Vermittlungsbemühungen. Bei entsprechender Eignung sollte eine Beratung 

auch die Möglichkeit einer selbständigen Erwerbstätigkeit fördern. 

Die bedeutende Rolle und der damit verbundene Aufwand der Beratungsphase 

sollten aufgrund ihrer grundlegenden Position für alle weiteren Maßnahmen 

und für die damit zu schaffende Kooperationsbasis zwischen den Akteuren 

nicht unterschätzt werden. So waren diejenigen evaluierten Beschäftigungsi-

nitiativen die erfolgreicheren, die in diesem Bereich einen ersten Schwerpunkt 

gesetzt hatten. 
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5.2.2 Betreuung 

Die Betreuung während der acht Wochen umfaßt zwei Bereiche: Zum einen 

werden stabilisierende sozialpädagogische und zum anderen berufsvorberei-

tende Maßnahmen durchgeführt. 

Unter einer stabilisierenden Maßnahme ist die Beseitigung eines Vermittlungs-

hemmnisses, welches nicht durch eine mangelnde Qualifikation des Arbeitssu-

chenden hervorgerufen wird, zu verstehen. Hierzu zählen sowohl therapeuti-

sche (Suchttherapie, Psychotherapie, psychologische Behandlung) als auch 

beratendende und organisatorische Maßnahmen (Schuldnerberatung, fehlende 

Kinderbetreuungsplätze, Wechsel in günstigere Wohnung). Gerade Langzeit-

arbeitslose verharren oftmals in einer resignativen und passiven Grundhaltung, 

aus der heraus sie keines ihrer bestehenden Probleme selbständig wirksam 

angehen können und wollen. Stabilisierende Maßnahmen erfordern bisweilen 

einen hohen personellen wie zeitlichen Aufwand, weswegen sie nicht zwingend 

innerhalb der Agentur ausgeführt werden müssen, sondern vielmehr in Zu-

sammenarbeit mit bereits bestehenden Institutionen durchgeführt werden soll-

ten. 

Zu den berufsvorbereitenden Maßnahmen zählen weniger berufsfachliche als 

vielmehr soziale Qualifizierungen sowie der Erwerb von Schlüsselqualifikatio-

nen. Hierzu gehört, daß die Arbeitnehmer wieder Basisqualifikationen wie 

Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Fleiß, Ausdauer und Teamgeist erwerben. Als 

Methoden stehen Einzel- und Gruppenunterricht, aber auch das Training inner-

halb eines Betriebspraktikums zur Verfügung. Betriebspraktika können in die-

sem Zusammenhang als Teil der Vermittlungsbemühungen betrachtet werden, 

da potentielle Arbeitgeber hierbei bereits Informationen über die möglichen 

zukünftigen Arbeitnehmer erhalten können. Vor dem Hintergrund der sich ver-

ändernden Arbeitswelt, aufbrechender Berufsbilder und der Tatsache, daß die 

überwiegende Zahl der potentiellen Arbeitsplätze im Dienstleistungbereich lie-

gen dürfte, sollte die Rolle des Betriebspraktikums jedoch nicht überschätzt 

werden. Aus den gleichen Gründen wird auch auf berufsfachliche Maßnahmen 

verzichtet. Letztere haben prinzipiell statischen Charakter und würden die der 
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Marktwirtschaft innewohnenden dynamischen Kräfte - hier in bezug auf die 

Evolution neuer Beschäftigungsfelder - zumindest stark relativieren. 

Die Betreuungsleistung der Agentur endet allerdings nicht mit dem achtwöchi-

gen Programm bzw. der Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis. Vielmehr schließt 

sich eine beschäftigungsbegleitende Betreuung an, die je nach dem Grad der 

Schwere der individuellen Probleme zwischen 6 und 18 Monate dauern kann. 

Die Betreuung nach der Arbeitsaufnahme durch ein Tutorwesen dient der 

Stabilisierung des Beschäftigungsverhältnisses, um frühzeitige und leichtfertige 

Kündigungen von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite zu verhindern. Gleich-

zeitig kann hierdurch der Kontakt zum Arbeitgeber gepflegt werden, was in 

Hinblick auf die Reputation und eine funktionierende Stellenakquise für eine 

Beschäftigungsinitiative von großer Bedeutung ist. Die Ex-post-Betreuung 

sollte auch für diejenigen Personen gelten, die den Sprung in die Selbständig-

keit wagen. 

5.2.3 Vermittlung 

Die in diesem Programm involvierten Arbeitslosenhilfe- und Sozialhilfeemp-

fänger sollten aufgrund der Logik des Dreiklangs von Beratung-Betreuung-

Vermittlung einen Anspruch auf eine Vermittlung während der oder im An-

schluß an die achtwöchige Coachingphase haben. Grundlage der Vermitt-

lungsbemühungen sind die Ergebnisse von Beratung und Betreuung einerseits, 

aber auch das Bemühen der Agentur, wie es im nächsten Punkt skizziert wer-

den soll. 

5.2.4 Akquise und Werbung 

Eine der wichtigsten Aufgaben bezüglich ihrer Effektivität und Außenwirkung 

dürfte die Akquise und Werbung für die Agenturen sein. 

Die theoretische Analyse hat gezeigt, daß aufgrund der Veränderungen in der 

Arbeitswelt und der sektoralen Strukturverschiebungen in Richtung Dienstlei-

stungsbranche eine latente Nachfrage nach Arbeitskräften vorhanden ist. Auf-
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gabe der Agenturen ist deshalb die Aktivierung dieser latenten Nachfrage, in-

dem entsprechend der mit Hilfe internationaler Vergleiche berechneten Po-

tentiale Betätigungsfelder aufgezeigt werden, mithin also neue Märkte geschaf-

fen werden, und die potentiellen Arbeitgeber direkt angesprochen werden. Die-

ses aktive Joblobbying kann durch Kontakte oder Kooperation mit vorhande-

nen Institutionen wie der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskam-

mer, dem Arbeitsamt, aber auch privaten Arbeitsvermittlern und Zeitarbeitsfir-

men oder Vereinen forciert werden. Die Analyse der Beschäftigungsinitiativen 

hat gezeigt, daß die Zahl von Arbeitsplatzangeboten positiv mit dem Werben 

um eben diese Arbeitsplätze korreliert. Dies bestätigt die These einer latenten 

Nachfrage im Bereich niedrig qualifizierter und niedrig entlohnter Tätigkeiten, 

die geweckt werden will. Auch wenn diese Agenturen vor allem lokale und re-

gionale Schwerpunkte haben, sollten die Möglichkeiten moderner Massenme-

dien zur Erreichung potentieller Arbeitgeber und hier vor allem privater Haus-

halte genutzt werden. 

Die Akquisetätigkeit dient aber nicht nur der Schaffung neuer Märkte, sondern 

geht viel weiter darüber hinaus. Sie macht die Agentur im lokalen und regiona-

len Arbeitsmarkt bekannt. Über die Akquise kann die Agentur somit Werbung 

für sich und ihre Ziele sowie die von ihr zu vermittelnden Arbeitnehmer betrei-

ben. Dies ist deshalb notwendig, da der Erfolg und die Akzeptanz derartiger 

Beschäftigungsinitiativen nicht nur, aber auch von ihrer Außenwirkung und ih-

rem Bekanntheitsgrad abhängen. Zu diesem Zweck sollte die Notwendigkeit 

und Wirkung von Marketinginstrumenten wie griffige Slogans, einheitliches 

Profil und Design u.ä.m. nicht unterschätzt werden. 

5.3 Organisationsstruktur 

Die Organisationsstruktur der hier vorgeschlagenen Beratungs-, Betreuungs-

und Vermittlungsagentur muß zwei Anforderungskriterien erfüllen: Sie muß 

zum einen ein landesweit einheitliches Erscheinungsbild mit hohem Erken-

nungswert gewährleisten und sie muß zum anderen eventuell bereits vorhan-

dene Institutionen bzw. Kooperationspartner im staatlichen wie im privaten Be-

reich vor Ort flexibel integrieren können. 
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Um dies zu gewährleisten, sollte als erstes bei der Landesregierung eine 

Dachorganisation gegründet werden, bei der folgende Aufgaben angesiedelt 

wären: 

• Entwurf einer einheitlichen, wenn auch flexiblen Arbeitsbeschreibung für die 

Agenturen vor Ort, entsprechend der im vorhergehenden Abschnitt skizzier-

ten Aufgaben. 

• Akquise- und Marketingtätigkeiten gegenüber möglichen überregionalen 

Arbeitgebern sowie gegenüber potentiellen überregionalen Geldgebern wie 

beispielsweise der Europäischen Union. 

• Installierung einer einheitlichen Datenerhebung zur wissenschaftlichen Be-

gleitforschung und Evaluation der Erfolgsträchtigkeit der Agenturen. Dies ist 

verbunden mit der Installierung einheitlicher EDV-Hardware und -Software, 

denn eine umfassende Datenerhebung mit Hilfe der EDV kann den Vermitt-

lungsprozeß in den Feldern der Stellenakquise, des Controlling und der fis-

kalischen und sozialen Kosten-Nutzen-Rechnung unterstützen. D.h. der 

Einsatz von EDV ist nicht nur zur Ex-post-Analyse, sondern auch und ge-

rade zur erfolgreichen Betreibung der Agenturen notwendig. Voraussetzung 

hierfür ist eine geeignete Software, die im notwendigen Umfang allerdings 

noch nicht vorhanden ist. 

• Vernetzung der dezentralen Agenturen vor Ort untereinander und mit der 

Dachorganisation zur Erhöhung der Kooperation und damit letztendlich der 

Effektivität. 

Jeder Kreis bzw. jede kreisfreie Stadt ist dann verpflichtet, entsprechend der 

Vorgaben der Dachorganisation innerhalb eines halben Jahres eine lokale Be-

ratungs-, Betreuungs- und Vermittlungsagentur zu realisieren. Die konkrete 

Form dieser Agenturen kann und soll an dieser Stelle allerdings nicht fixiert 

werden, da sie von den Gegebenheiten vor Ort abhängig ist. So können bei-

spielsweise bereits Beschäftigungsinitiativen existieren, die in das aufzubau-

ende Netzwerk integriert werden sollten. Daneben kann in jeder Stadt bzw. je-

dem Kreis eine unterschiedliche Zusammensetzung an potentiellen Trägern, 
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wie etwa Sozialamt, Arbeitsamt, Zeitarbeitsfirmen, private Arbeitsvermittlun-

gen, mit jeweils unterschiedlichem Potential und Interesse vorhanden sein. 

Hier sollte die Vielfalt und die damit verbundene schöpferische Kraft nicht be-

schnitten werden. Zudem erscheint ein Beirat, bestehend aus Vertretern der 

örtlichen Institutionen, zur Unterstützung der Agenturarbeit sinnvoll. Dies dürfte 

auch deswegen notwendig sein, da der Aufbau von Reputation auch Zeit 

braucht, die durch einen solchen Beirat verkürzt werden könnte. 

Am Ende dieser lnitiierungsphase, die vom Start der Dachorganisation bis zum 

Arbeitsbeginn der lokalen Agentur nicht länger als ein Jahr dauern sollte, sollte 

dann in jeder Stadt bzw. jedem Kreis eine privatrechtlich organisierte Agentur 

existieren, die die jeweiligen arbeitsfähigen Arbeitslosenhilfe- und Sozialhil-

feempfänger berät, betreut und vermittelt. 

Die Arbeit der Agentur sollte schließlich durch finanzielle Anreize gefördert 

werden. vorstellbar ist, daß die Agentur 50% der eingesparten Arbeitslosen-

oder Sozialhilfe bekommt, wenn die betreffende Person sechs Monate nach 

der Vermittlung immer noch in Beschäftigung ist. Ein weiterer Bonus könnte 

fällig werden, wenn der ehemalige Maßnahmenteilnehmer nach drei Jahren 

immer noch beschäftigt ist. Zusätzlich sollten diese Prämien vom Ausmaß des 

Arbeitsvolumens abhängig sein, da ein ehemaliger Leistungsbezieher in einer 

Vollzeitbeschäftigung mehr Mittel für die jeweilige Transferinstitution einspart 

als in einer Teilzeitbeschäftigung, die zu einem weiteren, wenn auch geringe-

ren Transferbezug berechtigt. Analog zu diesen Anreizen sollten auch für die 

Agenturmitarbeiter erfolgsabhängige Entgeltstrukturen vorgesehen werden. 

Die Kosten dieser Agenturen sind nicht von vornherein zu quantifizieren, da sie 

vor allem von den institutionellen wie personellen Strukturen und Ausstattung-

en der für eine solche Einrichtung möglichen Träger vor Ort abhängig sind. Die 

hier vorgeschlagene Reorganisation der Arbeitsmarktpolitik sollte jedoch freie 

Kapazitäten in den Transferinstitutionen, aber auch in den anderen erwähnten 

Organisationen schaffen, so daß die Kosten in diesem Bereich als relativ ge-

ring zu veranschlagen sind. Gleiches gilt für die Dachorganisation. Der zweite 

Bestimmungsfaktor für die Kosten ist in der Betreuungsrelation zu sehen. 

Diese liegt beispielsweise im Projekt 1000 Ressourcen bei 1: 10. im britischen 
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New Deal-Programm bei 1 :60 und bei den Arbeitsämtern bei etwa 1 :700. Will 

man den Erfolg der Agenturen nicht durch eine zu geringe Personalausstattung 

gefährden, sollte mittelfristig eine Betreuungsrelation von 1 :20 angestrebt wer-

den - dies indizieren zumindest die Analysen aus Kapitel 3.2. An dieser Stelle 

sei nochmals darauf verwiesen, daß die Lohnsubventionen, so wie sie hier 

vorgeschlagen wurden, nicht zu Mehrkosten führen, sondern im ungünstigsten 

Fall kostenneutral sind, eher aber Ersparnisse bei der Sozial- und Arbeitslo-

senhilfe generieren. 

Die Beratungs-, Betreuungs- und Vermittlungsagenturen stellen somit ein sinn-

volles und notwendiges, aber auch prinzipiell finanzierbares Komplement zu 

den Lohnsubventionen dar. 
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6 Potentialabschätzung 

Zur Abschätzung der maximalen Anzahl zusätzlicher Beschäftigungsverhält-

nisse durch das Instrument der Lohnsubvention ist sowohl die Arbeitsange-

bots- als auch die Arbeitsnachfrageseite bezogen auf Hessen zu betrachten. 

Auf der Arbeitsangebotsseite wird zunächst der quantitative Umfang der Ziel-

gruppe von Lohnsubventionen bestimmt. Nachfrageseitig werden die Arbeits-

bereiche betrachtet, in denen Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Die 

Anzahl dieser vornehmlich im Niedriglohnbereich und hierbei insbesondere im 

primären Dienstleistungssektor angesiedelten potentiellen Beschäftigungsver-

hältnisse wird ebenfalls abgeschätzt. Das Potential der mit Hilfe der Lohnsub-

vention erreichbaren zusätzlichen Beschäftigung läßt sich dann durch einen 

Vergleich von Angebot und Nachfrage beziffern. Das tatsächliche Arbeitsange-

botsverhalten der Zielgruppenmitglieder kann im Rahmen dieser Studie aller-

dings nicht berücksichtigt werden, da dies eine umfangreiche Erhebung von 

Arbeitsangebotselastizitäten erfordern würde. 

6. 1 Arbeitsangebot 

Zielgruppe der Lohnsubventionen sind langzeitarbeitslose Empfänger von So-

zialhilfe und/oder Arbeitslosenhilfe in Hessen, d.h. solche Personen, die seit 

mindestens einem Jahr arbeitslos gemeldet und Empfänger von laufender Hilfe 

zum Lebensunterhalt oder von Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz 

(AFG) sind. Rechtlich soll der Bezug von Lohnsubventionen also am Bezug 

von Sozialhilfe oder Arbeitslosenhilfe und der Dauer der registrierten Arbeits-

losigkeit festgemacht werden, d.h. wer langzeitarbeitslos und bedürftig im 

Sinne des BSHG ist, hat bei niedrig entlohnter Arbeit einen Anspruch auf 

Lohnsubvention. 

Grundlage der Berechnungen des Arbeitsangotspotentials ist die jährliche Be-

standserhebung zum 31. Dezember der Empfänger laufender Hilfe zum Le-

bensunterhalt (HLU) für das Jahr 1997 (Hessisches Statistisches Landesamt 

i.E.). Von den 1997 arbeitslos gemeldeten Sozialhilfeempfängern (rd. 61.000) 
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- von denen man annehmen kann, daß sie mittelfristig dem Arbeitsmarkt zur 

Verfügung stehen, da sie nicht aus anderen Gründen (z.B. Krankheit etc., siehe 

unten) Sozialhilfe beziehen - waren rd. 40.000 Personen länger als ein 1 Jahr 

arbeitslos und gehören somit zur Zielgruppe der Lohnsubventionen. 

Hinzugezählt werden müssen die Arbeitslosenhilfeempfänger, da auch sie 

mindestens ein Jahr arbeitslos sind und somit der Zielgruppe angehören. Al-

lerdings ist zu beachten, daß es hier Überschneidungen zwischen der Gruppe 

der langzeitarbeitslosen Sozialhilfeempfänger und der Empfänger von Arbeits-

losenhilfe gibt. Zur Vermeidung von Doppelzählungen müssen diejenigen Per-

sonen herausgerechnet werden, die zur Arbeitslosenhilfe ergänzende Sozial-

hilfe erhalten. Da die personenbezogene Sozialhilfestatistik der Empfänger von 

laufender Hilfe zum Lebensunterhalt keine Unterscheidung zwischen Arbeitslo-

senhilfe und -geld macht, muß an dieser Stelle eine Abschätzung mit Hilfe der 

Daten zur Dauer der Arbeitslosigkeit von Empfängern von HLU mit Leistungen 

nach AFG getroffen werden. Von den Ende 1997 erfaßten 22.502 Empfängern 

von Hilfe zum Lebensunterhalt und Leistungen nach AFG waren 15.035 Perso-

nen länger als 1 Jahr arbeitslos, so daß man vermuten kann, daß diese auch 

Empfänger von Arbeitslosenhilfe waren. 

Allerdings ist diese Schätzung der Doppelzählung vermutlich zu hoch ange-

setzt, denn erfahrungsgemäß beziehen nicht alle in der Statistik der Sozialhilfe 

als Bezieher von AFG-Leistungen aufgeführten Personen tatsächlich diese 

Leistungen. So ergab eine Untersuchung in der Stadt Wiesbaden (Brennecke 

1996, 4 7f), daß von 1.454 18-60jährigen HLU-Beziehern, deren „Merker" auf 

,.arbeitslos mit AFG-Leistungen" gesetzt waren, nur knapp 70% tatsächlich Ar-

beitslosengeld oder -hilfe bezogen haben. In den übrigen Fällen war entweder 

• der Anspruch auf AFG-Leistungen zwischenzeitlich ausgelaufen, 

• hatten die entsprechenden Hilfeempfänger mittlerweile eine Erwerbstätigkeit 

aufgenomen, 

• nahmen an einer Umschulungsmaßnahme teil oder 

• waren erwerbsunfähig. 

Erstere dürfen dann nicht als Doppelzählung vom Potential abgezogen werden, 

da sie gar keine Leistungen mehr nach AFG erhalten, und somit auch nicht in 
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der Statistik der Arbeitslosenhilfeempfänger erscheinen. Nur die übrigen drei 

Gruppen müssen - auch wenn sie keine Doppelzählungen darstellen - vom 

Potential abgezogen werden, da sie aus anderen Gründen dem Arbeitsmarkt 

nicht zur Verfügung stehen. Somit ist das errechnete Potential der nicht Ar-

beitslosenhilfe empfangenden Personen - quantitativ unbestimmbar - höher 

anzusetzen, als es die folgende Tabelle wiedergibt. 

Nach Hinzurechnung der Bezieher von Arbeitslosenhilfe (rund 70.000) ergibt 

sich somit ein gesamtes mit Hilfe von Lohnsubventionen erreichbares Arbeits-

angebotspotential von knapp 95.000 Personen. 

1997 
(1) Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (nachrichtlich) 262.196 

(2) davon zwischen 15 und 65 Jahren, länger als 1 Jahr arbeitslos ge- 39.994 

meldet und erwerbsfähig 

(3) - Doppelzählungen (Empfänger von Arbeitslosenhilfe, geschätzt) 15 035 

= 24.959 

(4) + Bezieher von Arbeitslosenhilfe 69.947 

= Potential des Arbeitsangebots einer Lohnsubvention an lang- 94.906 
zeitarbeitslose Sozialhilfe- und Arbeitslosenhilfeempfänger 

Tabelle 4: Zielgruppenbestimmung einer Lohnsubvention an Langzeitarbeitslose in Hes-
sen33 

Dieses Potential ist aus zwei Gründen als untere Grenze anzusehen: Zum ei-

nen lassen sich in diesem Potential aufgrund der statistischen Daten nur sol-

che Sozialhilfeempfänger einrechnen, die auch tatsächlich arbeitslos gemeldet 

sind. Werden Lohnsubventionen an Langzeitarbeitslose gewährt, so ist anzu-

nehmen, daß sich arbeitsfähige, aber nicht arbeitende Personen arbeitslos 

melden werden, um nach einem Jahr registrierter Arbeitslosigkeit eine subven-

tionierte Arbeit annehmen zu können. 

Zum anderen könnte die Subvention zur Vermeidung weiterer Humankapital-

verluste an alle Sozialhilfeempfänger geleistet werden. 

33 Berechnungen nach Hessisches Statistisches Landesamt (i.E.): Tabellen E7.1, E7.2, (4) 
Landesarbeitsamt Hessen, Durchschnitt für 1997. 
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Somit können neben den Langzeitarbeitslosen auch solche Personen erfaßt 

und aus der Sozialhilfe geführt werden, die erst kurze Zeit in der Sozialhilfe 

verweilen. 

Das dann zusätzlich erreichbare Arbeitsangebotspotential errechnet sich wie 

folgt: 

1997 befanden sich von den registrierten 262.196 Empfängern laufender Hilfe 

zum Lebensunterhalt rund 161.000 im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 

65 Jahren, wovon etwa 12.500 bereits einer Teil- oder Vollzeitbeschäftigung 

nachgingen. Während die Vollzeitbeschäftigten nicht dem Potential zugerech-

net werden können, kann man bei den Teilzeitbeschäftigten davon ausgehen, 

daß sie in der Mehrheit einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen und 

vermutlich aufgrund der Anreizstrukturen der Sozialhilfe sogar nur einer 

(offiziellen) Beschäftigung, die mit maximal dem anrechnungsfreien Betrag von 

135 DM entlohnt wird. Im Falle einer Lohnsubvention bestünde also auch für 

diese Gruppe ein Anreiz, das Arbeitsangebot auszuweiten, weshalb sie zum 

Potential hinzuzufügen ist. 

Von den Nichterwerbstätigen müssen diejenigen herausgerechnet werden, die 

aufgrund von Alter, Krankheit, Behinderung, Arbeitsunfähigkeit, Kindererzieh-

ung, ausländerrechtlichem Status (Bürgerkriegsflüchtlinge34) oder arbeits-

marktpolitischer Maßnahmen dem Arbeitsmarkt nicht zu Verfügung stehen (vgl. 

Klopfleisch/Sesselmeier/Setzer 1997a, 233). 

Nach Abzug dieser nicht-arbeitsfähigen Personen ergibt sich ein Arbeitsange-

botspotential der HLU-Empfänger von 102.832. 

34 Bei der Gruppe der Bürgerkriegsflüchtlinge kann man davon ausgehen, daß sie aufgrund 
des nur befristeten Aufenthalts und der Sprachschwierigkeiten keine Arbeit annehmen 
werden. Demgegenüber besitzen Asylberechtigte eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, 
die i.d.R. auch mit einer Arbeitserlaubnis verknüpft ist. 
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1997 

(1) Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt 262.196 

(2) - jünger als 15 und älter als 65 Jahre 100.869 

= verbleibende Personen 161.327 

(3) - davon erwerbstätig (vollzeit) 5.875 

= Nicht oder teilzeiterwerbstätige Empfänger laufender Hilfe zum 155.452 

Lebensunterhalt zwischen 15 und 65 Jahren 

(4) - wegen Aus- und Fortbildung 10.173 

(5) - wegen häuslicher Bindung 26.261 

(6) - wegen Krankheit, Behinderung, Arbeitsunfähigkeit 12.096 

(7) - aus Altersgründen 2.404 

(8) - Bürgerkriegsflüchtlinge 1668 

= Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt zwischen 15 und 102.832 

65 Jahren, teilzeiterwerbstätig oder nicht erwerbstätig aus sonsti-

gen Gründen 

(9) - Doppelzählungen (Empfänger von Arbeitslosenhilfe, geschätzt) 15035 

= 87.797 

(10) + Bezieher von Arbeitslosenhilfe 69.947 

= Potential des Arbeitsangebots einer Lohnsubvention an Emp- 157.744 
fänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt und/oder Ar-
beitslosenhilfe 

Tabelle 5: Zielgruppenbestimmung einer Lohnsubvention an alle Arbeitslosenhilfe- und 
Sozialhilfeempfänger in Hessen35 · 

Von diesen müssen wieder zur Vermeidung von Doppelzählungen diejenigen 

Personen herausgerechnet werden, die Sozialhilfe ergänzend zur Arbeitslo-

senhilfe erhalten. Hierbei gelten die Abschätzungen und Annahmen der ersten 

Potentialberechnung. 

Hinzu kommen auch hier die rund 70.000 Arbeitslosenhilfeempfänger, so daß 

sich für Hessen ein zusätzliches durch Lohnsubventionen an alle Sozialhilfe-

und Arbeitslosenhilfeempfänger aktivierbares Arbeitsangebotspotential von 

rund 158.000 Personen ergibt. 

Die Dynamik in diesen Potentialen wird bei einem Vergleich der Zahlen von 

1997 mit denen für 1996 deutlich. Vor allem aufgrund des starken Anstiegs der 

35 Berechnungen nach Hessisches Statistisches Landesamt (i.E.): Tabellen E1.1, E2, E6.1, 
E7.1, E7.2, 810.1; (10) Landesarbeitsamt Hessen, Durchschnitt für 1997. 
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Anzahl von Empfängern von Arbeitslosenhilfe wuchsen beide Potentiale ge-

genüber 1996 um über 15.000 Personen36. Damit wird auch in Hessen der 

bundesweite Trend stagnierender bzw. nicht sinkender Arbeitslosigkeit bei 

gleichzeitig ansteigender Langzeitarbeitslosigkeit sichtbar. 

Je nach Zielgruppenabgrenzung wäre somit in Hessen ein Angebotspotential 

von 95.000 bis 158.000 Personen aktivierbar. 

6.2 Arbeitsnachfrage 

Während bei der Bestimmung der Zielgruppe einer Lohnsubvention danach 

gefragt wurde, wer aufgrund seiner grundsätzlich vorhandenen Arbeitsfähigkeit 

bei einem zusätzlichen Anreiz Arbeit anbieten könnte, ist bei der Abschätzung 

des Nachfragepotentials zunächst zu fragen, in welchen Bereichen die Arbeit 

des Angebotspotentials nachgefragt werden könnte, um diese Nachfrage an-

schließend zu quantifizieren. Der Markt sollte hierbei als Entdeckungsverfahren 

dienen, d.h. wenn die Zielgruppe Arbeit preiswerter anbieten kann als bisher, 

sollte der Markt in der Lage sein, Angebot und Nachfrage zu neuen Beschäfti-

gungsverhältnissen zusammenzuführen. Dahinter steht die Idee, daß Lohnsub-

ventionen den Rückstand Deutschlands gegenüber anderen europäischen 

Staaten im niedrig entlohnten Dienstleistungsbereich aufholen könnten, indem 

sozialpolitisch manifestierte Mindestlöhne und die oben beschriebenen Anreiz-

probleme aufgehoben werden. 

6.2.1 Allgemeine Vorgehensweise 

Zur Bestimmung der Arbeitsnachfrage müssen zunächst Branchen oder Ar-

beitsfelder identifiziert werden, in denen die Zielgruppe der Lohnsubventionen 

Arbeit finden könnte. Erste Hinweise ergeben sich bei Betrachtung des Qualifi-

kationsgrades der Personen dieser Gruppe. Insbesondere bei den langzeitar-

beitslosen Sozialhilfeempfängern handelt es sich in der Mehrzahl um Personen 

mit niedriger Qualifikation (vgl. Leibfried/Leisering u.a. 1995, 100). Betrachtet 

36 Berechnungen nach Hessisches Statistisches Landesamt 1998. 
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man sich die durchschnittliche Dauer der Hilfegewährung in Abhängigkeit von 

Schul- und Berufsabschluß im Jahr 1996 (vgl. Hessisches Statistisches Lan-

desamt 1998, Tabelle E11.1 ), so fällt auf, daß sie bei den Sozialhilfebeziehern 

ohne oder mit unbekanntem Schulabschluß mit 19,8 bzw. 19,2 Monaten sowie 

ohne oder mit unbekanntem beruflichen Ausbildungsabschluß mit 17 bzw. 19,6 

Monaten deutlich über der durchschnittlichen Dauer der übrigen Gruppen lie-

gen (Fachhochschul-/Hochschulreife 12,5 Monate; abgeschlossene beruflich-

schulische Ausbildung 12, 7 Monate). 

Eine Beschäftigung dieser Zielgruppe wird also vorwiegend in solchen Berei-

chen möglich sein, in denen geringe Qualifikationsanforderungen des Arbeits-

angebots mit einer geringen Zahlungsbereitschaft bzw. hoher Preiselastizität 

der Arbeitsnachfrage zusammenfallen. 

Eine Abschätzung der Nachfrage eines solchen „low-wage-Segments" erfolgt 

mit Hilfe eines Vergleichs von Beschäftigungsdichten ausgewählter europäi-

scher Staaten und Deutschlands, die anschließend mit dem Bevölkerungsan-

teil Hessens gewichtet werden. Die Beschäftigungsdichten werden dabei für 

Tätigkeitsfelder (ausgeübte Tätigkeiten) berechnet. Alternativ könnten Be-

schäftigungsdichten für Branchen berechnet und verglichen werden37, aller-

dings treten hier Probleme bei unterschiedlichem Niveau der vertikalen Inte-

gration in den betrachteten Staaten auf. Länder, in denen die Auslagerung von 

produktionsbezogenen Dienstleistungen schon weit fortgeschritten ist, weisen 

dann eine hohe Beschäftigung in den entsprechenden Dienstleistungsbranchen 

auf, obwohl die gleichen Stellen und damit Qualifikations- und Entlohnungsbe-

reiche in Volkswirtschaften mit einem höheren Grad der vertikalen Integration 

in den Branchen des sekundären Sektors besetzt sein könnten (vgl. Cornetz, 

W./Schäfer, H. 1998, 419). 

37 Diese Vorgehensweise findet sich u.a. bei der Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-
Stiftung 1998, 235f. 
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6.2.2 Datengrundlage 

Das Ziel eines Vergleichs der Beschäftigungsdichten sollte eigentlich sein, ei-

nen Zusammenhang zwischen ausgeübten Tätigkeiten und erzieltem Einkom-

men bzw. der Lohnhöhe oder Qualifikationsstufen am Arbeitsplatz herzustellen, 

um die relevanten Bereiche herauszufiltern und anschließend ein Potential für 

Deutschland zu berechnen. Allerdings sind solche Kreuzdaten weitestgehend 

nicht verfügbar. Die New Chronos Datenbank von EUROSTAT enthält zwar 

derartige kreuztabellierte Daten, diese sind zur Zeit aber noch zu lückenhaft, 

um darauf eine valide Potentialabschätzung aufbauen zu können. Auch die von 

der ILO verfügbaren Daten (Statistics on occupational wages and hours of 

work) erfassen international nur durchschnittliche Stunden-, Wochen- und Jah-

resverdienste auf hochaggregierter Ebene, so daß auch diese Daten keine 

Gruppierung der Tätigkeitsfelder nach Löhnen ermöglichen. 

Aus diesen Gründen werden auf der Basis von Plausibilitätsüberlegungen Tä-

tigkeitsfelder identifiziert, die Geringqualifizierten · bei entsprechender Entloh-

nung zusätzliche Arbeitsplätze bieten könnten. 

Datengrundlage ist die von der EU jährlich durchgeführte und nach ISC0-88 

klassifizierte Arbeitskräfteerhebung (Labour Force Survey). 

Die wesentlichen Vorteile dieser Arbeitskräfteerhebung sind: 

• Die einheitliche Erhebung der Daten durch die nationalen statistischen Äm-

ter gewährleistet eine internationale Vergleichbarkeit. 

• Der jährliche Erhebungszyklus gewährleistet die Aktualität der Daten. 

• Die Datensätze sind weitgehend vollständig. 

• Das verwendete Klassifikationsschema (ISC0-88) erlaubt eine detaillierte 

Aufgliederung nach Berufen. 

Nachteilig an der verwendeten Arbeitskräfteerhebung ist die Beschränkung auf 

die Mitgliedsstaaten der EU. Insbesondere ein Vergleich mit den USA ist da-

durch nicht möglich38. Darüber hinaus wurde das verwendete Klassifikations-

38 Eine Potentialabschätzung auf Grundlage von tätigkeitsbezogenen Beschäftigungsdich-
ten in den USA enthält Sesselmeier/Klopfleisch/Setzer 1996, 153ft. Das zusätzliche Ar-
beitsnachfragepotential für Deutschland errechnet sich dort zu 2,75 Mio. Personen. Für 
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schema im Jahr 1991 grundlegend verändert, so daß die hier nutzbaren Da-

tensätze „nur'' den Zeitraum 1992 bis 1997 umfassen. Da die Berechnung des 

Beschäftigungspotentials aber zeitpunktbezogen erfolgt (s.u.), kommt dieser 

Nachteil hier nicht zum Tragen. 

6.2.3 Berechnungsmethodik 

Die Berechnung des Beschäftigungspotentials kann prinzipiell zeitraum- oder 

zeitpunktbezogen erfolgen. Eine zeitraumbezogene Berechnung kann die 

Wachstumsdynamik in verschiedenen Bereichen aufzeigen. Aufgrund der kur-

zen Zeitreihen der vorhandenen Daten wird diese Methode aber hier nicht 

weiter verfolgt, sondern es wird eine zeitpunktbezogene Berechnung des Be-

schäftigungspotentials mit dem Bezugsjahr 1997 durchgeführt. 

Dabei wird zunächst für jede Berufsgruppe der dreistelligen ISC0-88 Klassifi-

zierung die 1997 erreichte Beschäftigungsdichte im Vergleichsland berechnet, 

indem die aktuelle Beschäftigung auf die Bevölkerung bezogen wird. Diese 

Dichte multipliziert mit der Bevölkerung in Deutschland ergibt die Anzahl der 

hier c.p. möglichen Beschäftigungsverhältnisse in den entsprechenden Berei-

chen. Davon wird die Anzahl der schon vorhandenen Beschäftigungsverhält-

nisse in Deutschland abgezogen, so daß sich als Differenz das zusätzlich 

mögliche Beschäftigungspotential ergibt39. 

Die Berechnung erfolgt für jede relevante Berufsgruppe des Klassifikations-

schemas nach folgender Formel: 

Akt. Beschä ftig.mgv. leichsland 
Potential 0 = 8 .. 1k rg x Bevölkerung0 - AktuelleBeschäftigung 

eVO erungVergleichsland 

Als Vergleichsländer wurden Dänemark, die Niederlande und Großbritannien 

gewählt, da gerade diese Länder innerhalb Europas eine bessere Arbeits-

marktperfomance aufweisen als Deutschland und diese Staaten schon früh 

Hessen, gewichtet mit der Bevölkerungsanzahl, bedeutet dies ein Potential von 206.000 
Personen. 

39 Die gleiche Vorgehensweise - allerdings auf anderer Datengrundlage - findet sich bei 
Klös 1997a. 
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damit begonnen haben, Programme für niedrig entlohnte Arbeitsplätze zu ent-

wickeln. Einern derartigen Vergleich liegt natürlich die zunächst rigide An-

nahme gleicher Lohn- und Nachfragestrukturen in den Vergleichsländern zu-

grunde. Auch wenn diese Vorgehensweise als erste Annäherung sinnvoll ist, 

müssen doch einige, die Ergebnisse relativierende Ergänzungen angebracht 

werden. Die Einschränkungen resultieren insbesondere aus unterschiedlichen 

institutionellen und sozio-kulturellen Faktoren. So werden unter Umständen für 

manche der hier ermittelten Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor wie etwa im 

Bereich der Kinderbetreuung in Deutschland wesentlich höhere Qualifikationen 

als in den Vergleichsländern verlangt. Daneben beruht die hier konstatierte 

Dienstleistungslücke auch auf einer mangelnden Nachfrage dieser Servicelei-

stungen aufgrund spezifischer traditioneller Handlungsweisen. Gleichwohl sind 

diese Faktoren nicht als unveränderbare und unveränderliche Konstanten zu 

betrachten, so daß die hier vorgeführte Vorgehensweise als vertretbar er-

scheint (vgl. Klopfleisch/Sesselmeier/Setzer 1997a). 

6.2.4 Auswahl der relevanten Berufsgruppen 

Der ISC0-88 Index unterscheidet auf der obersten Ebene neun Berufsgruppen 

(vgl. Tabelle 6) innerhalb derer mindestens zwei Gruppen identifiziert werden 

können, von denen man ein unterdurchschnittliches Qualifikationsniveau erwar-

ten kann, nämlich die Sparten Hilfsarbeitskräfte (9) und Dienstleistungsberufe 

(5). 

1 Legislators, senior officials and managers 
2 Professionals 
3 Technicians and associate professionals 
4 Clerks 
5 Service workers and shop and market sales workers 
6 Skilied agricultural and fishery workers 
7 Craft and related Irade workers 
8 Plant and machine operators and assemblers 
9 Elementarv occupations 

Tabelle 6: ISC0-88 Index 

Ebenfalls relevant erscheinen Teilbereiche der Gruppe 4 (Bürokräfte und 

kaufmännische Angestellte). Insgesamt kann diese Gruppe allerdings nicht zur 
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Potentialberechnung herangezogen werden, da hier auch qualifizierte Perso-

nen tätig sind. Relevant in dieser Gruppe erscheinen die Untergruppen 

• Material recording and transport clerks, 

• Library, mail and related clerks, 

• Other office clerks, 

• Cashiers, tellers and related clerks sowie 

• Client information clerks. 

In Gruppe 5 lassen sich für eine zusätzliche Bestimmung eines unteren Poten-

tials besonders relevante Untergruppen identifizieren, die einen größeren An-

teil an unqualifizierten Beschäftigten aufweisen als die gesamte Gruppe. Dies 

sind 

• Travel attendants and related workers, 

• Housekeeping and restaurant services workers, 

• Personal care and related workers, 

• Other personal service workers, 

• Protective services workers, 

• Shop salespersons and demonstrators. 

In Gruppe 9 erscheinen dagegen alle Untergruppen relevant: 

• Street vendors and related workers, 

• Shoe cleaning and other street services elementary occupations, 

• Domestic and related helpers, cleaners and launderers, 

• Building caretakers, window and related cleaners, 

• Messengers, porters, doorkeepers and related workers, 

• Garbage collectors and related labourers, 

• Agricultural, fishery and related labourers, 

• Mining and construction labourers, 

• Manufacturing labourers, 

• Transport labourers and freight handlers. 

Zudem erscheinen aus den Gruppen 7 und 8 folgende Kategorien relevant: 

• Painters, building structure cleaners and related trades workers, 
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• Food processing and related trades workers, 

• Assemblers sowie 
• Motor vehicle drivers. 

Bei der folgenden Potentialabschätzung muß beachtet werden, daß die durch-

schnittlichen Arbeitszeiten in den untersuchten Staaten teilweise voneinander 

abweichen, so daß ein Arbeitszeitfaktor mitberücksichtigt wird. Anschließend 

wird ein Potential für Hessen auf der Grundlage des hessischen Bevölker-

ungsanteils an der Gesamtbevölkerung Deutschland berechnet. Dies ist natür-

lich eine vereinfachende Vorgehensweise, da die Strukturen, wie schon beim 

bilateralen Vergleich auch nicht zwischen Deutschland und einem Bundesland 

1 :1 übertragbar sind. In Ermangelung einer international vergleichbaren Stati-

stik dieser Daten für Hessen erscheint diese Vorgehensweise aber dennoch 

als vertretbar, mit einem einschränkenden Hinweis. Denn aufgrund der hohen 

Kaufkraft innerhalb des Rhein-Main-Gebietes und der damit vermutlich großen 

Differenz zwischen eigenem Nettolohn und dem Preis der dann angebotenen 

Dienstleistungen könnten die hier zu treffenden make or buy Entscheidungen 

dann vornehmlich zugunsten „buy" ausfallen, so daß das tatsächliche Potential 

der Arbeitsnachfrage vermutlich höher als das errechnete ausfällt. 

6.2.5 Potentialberechnung 

Die Berechnung der beiden Potentiale für Deutschland ist in den folgenden 

Übersichten dargestellt. Potential 1 berücksichtigt - als eine erste grobe 

Schätzung - die Hauptgruppen 5 und 9, sowie ausgewählte Untergruppen aus 

4, wobei hierbei teilweise Untergruppen mitberücksichtigt werden, in denen 

nicht durchgängig ein unterdurchschnittliches Qualifikationsniveau zu erwarten 

ist. Potential 2 berücksichtigt dagegen nur die ausgewählten Untergruppen, 

wobei bei dieser engen Auswahl im Zweifel Untergruppen unberücksichtigt 

blieben, obwohl sie teilweise relevant erschienen. Die Potentiale entspringen 

demnach unterschiedlichen Methoden der Abschätzung, wobei die Ergebnisse 

aber durchaus weniger voneinander abweichen, als zunächst zu erwarten ist. 
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Die Gewichtung der Potentiale mit den durchschnittlichen Arbeitszeiten inner-

halb der Gruppen verändert das Ergebnis nur beim Vergleich mit den Nieder-

landen, da die Arbeitszeiten dort vor allem in den Hauptgruppen 5 und 9 (24,5 

und 23,8 Wochenstunden) deutlich niedriger liegen als in Deutschland (33,5 

und 32,8). Die Unterschiede gegenüber Großbritannien (28,2 und 29,8) und 

Dänemark (30,6 und 26,7) fallen dagegen geringer aus (eurostat 1995, table 

075). 

Haupt- ausgewählte Potential 1 
aruooen Unteraruooen 0 -DK D-NL D-UK 

Clerks 

Material recording and Irans- 241.332 272.870 -31.174 
port clerks 

Library, mail and related clerks 196.838 198.473 441 .970 

Other office clerks 200.852 -996.174 -264.350 

Cashiers, tellers and related 82.338 251 .944 575.830 
clerks 

Client information clerks. 207.798 299.826 228.995 

Service workers and shop and Market 2.374.347 690.250 1.513.544 
sales workers 

Elementarv occuoalion 2.048.396 18.335 378.759 

Summe 5.351.901 735.524 2.843.575 
gewichtet mit Arbeitszeit 4.727.813 541.472 2.544.732 

Potential für Hessen 353.969 40.540 190.515 

Tabelle 7: Arbeitsnachfragepotentiale einer Lohnsubvention für Deutschland (Potential 1) 



82 Kapitel 6 

Haupt- ausgewählte Potential 2 
gruppen Untergruppen D-DK D-NL D-UK 

Clerks 
Material recording and trans- 241.332 272.870 -31.174 
port clerks 

Library, mail and related clerks 196.838 198.473 441.970 

Olher office clerks 200.852 -996.174 -264.350 

Cashiers, lellers and relaled 82.338 . 251 .944 575.830 
clerks 

Client information clerks. 207.798 299.826 228.995 

Service workers and shop and Market 
sales workers 

Travel attendants and relaled 29.583 27.173 53.658 
workers 

Housekeeping and restaurant -159.835 -3.175 368.462 
services workers 

Personal care and relaled 2.228.375 423.563 661.489 
workers 

Other personal service workers -133.178 -87.074 -157.812 

Prolective services workers -9.275 19.976 267.172 

Shop salespersons and dem- 407.501 . 310.715 320.574 
onslrators 

Craft and related trade workers 
Painters, building struclure -136.357 -203.734 -134.899 
cleaners and related Irades 
workers 

Food processing and related 3.507 -77.780 -148.937 
Irades workers 

Plant and machine operators and as-
semblers 

Assemblers 109.737 -16.034 268.441 

Motor vehicle drivers 70.636 22.172 125.448 

Tabelle 8: Arbeitsnachfragepotenliale einer Lohnsubvention für Deutschland (Potential 2) 
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Elementary occupation 

Street vendors and related 67.974 221.336 184.127 
workers 

Shoe cleaning and other street - - -
services elementary occupa-
tions40 

Domestic and related helpers, 999.120 311.061 455.924 
cleaners and launderers 

Building caretakers, window 149.775 -48.567 -110.290 
and related cleaners 

Messengers, porters, door- 229.502 -144.451 79.785 
keepers and related workers 

Garbage collectors and rel. 8.905 25.086 -3.136 
labourers 

Agricultural, fishery and rel. 84.667 -160.156 11.532 
labourers 

Mining and construction la- 255.055 -51.850 99.080 
bourers 

Manufacturing labourers -80.854 -626.780 -180.350 

Transport labourers and freight 334.251 492.655 -157.912 
handlers 

Summe 5.388.250 461.076 2.953.628 

gewichtet mit Arbeitszeit 4.765.129 266.774 2.654.785 

Potential für Hessen 356.763 19.973 198.755 

Tabelle 8 (Fortsetzung): Arbeitsnachfragepotentiale einer Lohnsubvention für Deutschland 
(Potential 2) 

Auffallend groß sind die Potentialunterschiede bezogen auf die jeweiligen 

Vergleichsländer. Während man beim Vergleich mit Dänemark eine Dienstlei-

stungslücke für Niedrigqualifizierte in Hessen von rund 350.000 Personen er-

rechnet und beim Vergleich mit Großbritannien von knapp 200.000, so ist das 

Potential gegenüber den Niederlanden mit 40.000 bzw. arbeitszeitgewichtet 

20.000 deutlich niedriger. Für das niedrige Potential im Vergleich zu den Nie-

derlande scheinen die unterschiedlichen Strategien der in den Vergleichslän-

dern praktizierten Arbeitsmarktpolitk eine Erklärung zu bieten. Denn während 

in Dänemark und Großbritannien die Absenkung des Lohnniveaus gerade in 

4° Keine Daten vorhanden. 
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den hier betrachteten Bereichen zusätzliche Arbeitsplätze haben entstehen 

lassen, streuten die Erfolge der Teilzeitarbeitsplatzoffensive in den Niederlan-

den über alle 9 Beschäftigungsfelder. 

Die hier errechneten Potentiale sollen auch nur einen ersten Hinweis geben, 

was unter den Sozialstaatsbedingungen innerhalb Europas machbar und min-

destens möglich erscheint. Neue, innerhalb eines Servicewettbewerbs entste-

hende Beschäftigungsideen können in den Potentialen nur angedeutet werden. 

In welchen Bereichen aber eine deutliche Dienstleistungslücke gegenüber den 

Vergleichsstaaten vorhanden scheint, zeigen die Einzelpotentiale in den Un-

tergruppen. So sind z.B. Beschäftigungsverhältnisse bei den persönlichen 

Pflegediensten in Deutschland vor allem im Vergleich zu Dänemark - aber 

auch im Vergleich zu den anderen beiden Staaten - deutlich geringer etabliert. 

Das Potential beträgt gegenüber Dänemark etwa 2 Mio. Personen für 

Deutschland. Aber auch die Beschäftigungsdichten Dänemarks in anderen 

haushaltsnahen Diensten sind deutlich höher als in Deutschland, so daß hier 

ebenfalls ein Potential von fast 1 Mio. Personen möglich erscheint. Gegenüber 

Großbritannien beläuft sich die Anzahl von Beschäftigungen als Kassierer in 

Deutschland deutlich unter dem dort zu findenden Niveau. Das demnach er-

reichbare Potential beträgt etwa eine halbe Mio. Personen. Ein in allen drei 

Staaten deutlich stärker entwickelter Beschäftigungsbereich stellen Verkäufer 

und Vorführer dar. Das Potential für Deutschland beträgt etwa 300.000 Perso-

nen. 

Relativierend zu diesen Potentialen läßt sich einwenden, daß die Erwerbsnei-

gung in den Vergleichsstaaten von Grund auf höher ist als in Deutschland, 

weshalb die Potentiale zwingenderweise groß ausfallen müssen. Das relativ 

niedrige Potential im Vergleich zu den Niederlanden belegt aber gerade das 

Gegenteil, denn nur hier verteilt sich die - von Grund auf (?) - höhere Er-

werbsneigung auf alle Beschäftigungsbereiche, während der Nachholbedarf 

Deutschlands bei der Erwerbstätigkeit vielleicht gerade in den untersuchten 

niedrig entlohnten Dienstleistungsbereichen zu suchen ist, wie der Vergleich 

mit Großbritannien und Dänemark zeigt (vgl. Andreß/Strengmann 1997). 
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Bei allen Einwänden wird zumindest deutlich, daß gegenüber Dänemark und 

Großbritannien eine deutliche „Dienstleistungslücke" (rund 350.000 bzw. knapp 

200.000) festzustellen ist, die größer ist als das durch Lohnsubventionen zu-

sätzlich erreichbare Arbeitsangebot (95.000 bzw. 160.000). D.h., würde man in 

Deutschland die gleiche Dienstleistungsdichte der ausgewählten Niedrigquali-

fiziertenbereiche wie in Großbritannien und Dänemark herstellen können, so 

würden alle arbeitsfähigen Sozialhilfe- und Arbeitslosenhilfeempfänger in Hes-

sen durch die zusätzliche Arbeitsnachfrage in Beschäftigung gelangen können. 
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7 Abschließende Bemerkungen 

Die deutsche Arbeitsmarktsituation, die sich im Laufe der letzten Jahre im ne-

gativen Sinne von der Entwicklung der Arbeitsmärkte in einer großen Zahl an-

derer EU- bzw. OECD-Staaten abgekoppelt hat, erfordert neue situationsge-

rechte und zielgruppenspezifische Maßnahmen, die auf den Ersten Arbeits-

markt ausgerichtet sind. Lohnsubventionen erfüllen diese Anforderungen. 

Gleichwohl erscheinen an dieser Stelle einige einschränkende und zugleich 

weiterführende Hinweise notwendig. 

Die Tatsache fehlender Arbeitsnachfrage im Bereich binnenmarktorientierter 

Dienstleistungen ist nicht nur mit nach unten inflexiblen Löhnen zu erklären, 

sondern auch und gerade mit spezifischen soziokulturellen Einstellungen ge-

genüber diesen Arbeitsmöglichkeiten. Daraus folgt, daß ein Modellversuch ei-

nen spezifischen Zeithorizont von mindestens einem Konjunkturzyklus benötigt 

sowie begleitende Unterstützungsmaßnahmen inklusive Informationskampag-

nen, wie sie im fünften Kapitel angeregt wurden. Darüber hinaus muß bedacht 

werden, daß der Wirkungsgrad von Instrumenten auch von der Abstimmung 

mit anderen, dazu komplementären Maßnahmen abhängt (vgl. Orszag/Snower 

1998). Auf die hier vorgeschlagenen Lohnsubventionen bezogen heißt dies, 

daß die auf den Güter- und Dienstleistungsmärkten vorhandenen Regulierung-

en dahingehend zu prüfen sind, ob sie die Schaffung eines transfergestützten 

Niedriglohnsegmentes unterstützen oder eher behindern. 

Die Zielgruppenbezogenheit der Lohnsubventionen erhöht zwar ihre Effektivi-

tät, generiert aber eine horizontale Ungerechtigkeit, da nur diejenigen in den 

Genuß der Subvention kommen, die den Status der Zielgruppe besitzen. Alle 

anderen jedoch, die aus der stillen Reserve heraus einen Job in diesem Nied-

riglohnbereich suchen, werden dadurch systematisch benachteiligt. Dies würde 

dafür sprechen, daß die Subventionsleistung sich langfristig nicht am Arbeit-

nehmer, sondern am Erwerbseinkommen orientiert. 

Akzeptiert man den letzten Punkt, so sollte man im Zuge einer sowieso anste-

henden und dringend notwendigen Steuerreform die monetäre Unterstützung 

von Niedriglohnbeziehern nicht mehr über Subventionen, sondern über das 
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Steuersystem durchführen, wie dies im Falle einer negativen Einkommen-

steuer möglich wäre. Denn insbesondere die in der Sozialhilfe zum Ausdruck 

kommenden familienpolitischen Leistungen und Leitbilder sowie die damit ver-

bundenen negativen Arbeitsanreize können durch eine Lohnsubvention nicht 

oder nur ungenügend aufgefangen werden - wohl aber mit einer Steuerlösung. 

Ebenso könnten in einem derartigen Rahmen die Probleme unterschiedlicher 

Be- und Entlastungen der verschiedenen Institutionen besser koordiniert wer-

den. Dafür wäre allerdings eine bundesweite Reform notwendig. 
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Anhang 



Unterscheidungs- und Erfolgskriterien von Beschäftigungsinitiativen 
Ein wertender Vergleich von Beschäftigungsinitiativen ist praktisch schwer durchführbar. Vermittlungserfolge hängen zum 
Großteil vom regionalen wirtschaftlichen und politischen Umfeld ab, so daß eine Aussage, diese oder jene Methode sei 
erfolgreicher als die anderen, nur bedingt zutreffend ist. Darüber hinaus existieren eine Vielzahl von kaum meßbaren 
Faktoren, welche jedoch mit Sicherheit als Folge von erfolgreicher Vermittlungsarbeit zu sehen sind (bspw. Rückgang von 
Kriminalität, Reduzierung der medizinischen und psychologischen Behandlungskosten, Verbesserung des sozialen Um-
feldes, etc.). Die nachfolgende tabellarische Auflistung verschiedener Initiativen besitzt dementsprechend einen eher in-
formativen denn vergleichenden Charakter. Gleichzeitig sind dennoch in dieser Übersicht unabhängig vom regionalen 
Umfeld, Basisbausteine erfolgreicher Vermittlung bei allen aufgeführten Initiativen zu erkennen. Als besonders effektiv 
erweisen sich Methoden, welche sowohl Beschäftigungs-, als auch Qualifizierungs- und Sozialbetreuungsmaßnahmen 
beinhalten. 

Zunächst folgt eine mit erläuternden Beispielen versehene Aufstellung aller in den Tabellen verwandten Untersuchungs-
kritieren: 

Projektstrukturdaten: 
- Trägerschaft 

(Wohlfahrtspflege, Kommune, freie Trägerschaft) 
- Rechtsform · 

(gemeinnützige GmbH, e.V. mit enger oder loser Anbindung an einen Verband, gemeinnützige Stiftung) 
- Finanzierungsquellen 

(Mittel der öffentlichen Haushalte zuzüglich Fördermittel (EU, Bund, Land), Eigenmittel der Beschäftigungsträger, er-
wirtschaftete Erlöse, Spenden) 

- Personal 
(Stammpersonal der Beschäftigungsinitiativen: Anzahl, Vollzeit/Teilzeit, befristeUunbefristet) 

- Größe 
(Anzahl der Maßnahmeteilnehmer) 
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- Aufgabenfelder 
(In welche Bereiche des Ersten und Zweiten Arbeitsmarktes vermittelt die Beschäftigungsinitiative? Sind Eigenbetriebe 
vorhanden?) 

- Angebote: 
• Dauer der Beschäftigung 

(Verbleibdauer der Teilnehmer in Maßnahmen der Beschäftigungsinitiative) 
• Entlohnung 

(tariflich, ortsüblich; ergänzender oder voller Bezug von Sozialhilfe) 
• TeilzeiWollzeit 
• Teilnehmergewinnung 

(über das Sozialamt, über das Arbeitsamt, durch Ausschreibungen, durch Eigeninitiative, durch persönliche Kontak-
te) 

• Beratung 
(Persönlichkeitsstabilisierung, psychische Betreuung, Schuldnerberatung, Familienberatung, Motivationstraining, 
Kommunikationstraining, Hilfe bei Behördengängen, Unterstützung bei der Stellensuche durch Bewerbungstraining, 
ggf. Beratung bei Fragen der Freizeitgestaitungj 

• Orientierung 
(Übergang von Beratung zu Orientierung oft fließend; spezielle Orientierungsmaßnahmen sind bspw. Hilfeplanung, 
Maßnahmenplanung, Berufswegeplanung) 

• Qualifizierung 
(Schlüsselqualifizierungen, weitergehende Qualifizierungen mit und ohne Abschlüsse) 

• Beschäftigung 
(auf dem Zweiten Arbeitsmarkt in Eigenbetrieben oder bei kooperierenden Stellen nach verschiedenen Varianten 
der§§ 18-20 BSHG) 

• Vermittlung 
(Konzept der Vermittlung) 

• Betreuung 
(intern oder extern; vor, während und nach der Vermittlung in Maßnahmen, Beschäftigung oder reguläre Arbeit) 
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- Instrumente 
(vermittlungsunterstützende Instrumente, bspw. Praktika, Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung) 

Erfolgskriterien: 
- Erreichen der Zielgruppe 

(Werden Langzeitarbeitslose wirklich eingebunden, welche Gruppen bleiben außen vor?) 
- Integrationsleistungen 

• Projektintegration (Übergang aus der Arbeitslosigkeit in das Projekt, in die Maßnahme) 
• Qualifizierungsphase (Voraussetzungen zur Vermittlung schaffen) 
• Arbeitsmarktintegration (Übergang aus den Maßnahmen der Beschäftigungsinitiative in ein Arbeitsverhältnis) 

- Beschäftigungswirkungen 
(Situation der Maßnahmenabsolventen sechs bzw. zwölf Monate nach dem Maßnahmenende hinsichtlich Sozialhilfe-
bezug (voll, ergänzend, ohne) und Arbeitssituation (Erster oder Zweiter Arbeitsmarkt)) 

- Kosten 
Verhältnis fiskalische Entlastungswirkung zu quantifizierbaren Brutto- und Nettokosten 

Anhand obiger Kriterien werden nun die folgenden sechs Beschäftigungsinitiativen untersucht: 

1. GOAB 
2. Fallmanagement Sozialamt Offenbach 
3. SiT - Selbsthilfe im Taunus 
4. START Zeitarbeit NRW 
5. Projekt 1.000 Ressourcen 
6. Internationaler Bund Darmstadt 
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Kriterium GOAB 
P roje ktstru ktu rdaten 
Trägerschaft Kommunale Beschäftiounosoesellschaft der Stadt Offenbach 
Rechtsform Gemeinnützioe GmbH 
Finanzierungsquellen • Zuschüsse der Stadt Offenbach 

• Zuschüsse der Arbeitsverwaltung 
• Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) 
• Zuschüsse des Landes Hessen 
• Zuschüsse des Kreises Offenbach 
• Zuschüsse des Landeswohlfahrtsverbandes 
• Erlöse aus dem Eigenbetrieb 
• Evtl. Investitionszuschüsse 1 

Personal Gesamtoesellschaft derzeit durchschnittlich 300 Personen" 
Größe • ca. 170 Teilnehmer in Maßnahmen und Arbeitnehmerüberlassung~ 

• In einem gestuften Verfahren werden nahezu alle arbeitsfähigen Sozialhilfeempfänger 
erfaßt und zur Arbeitsberatuno einoeladen4 . 

Aufgabenfelder Die GOAB beschäftigt oder vermittelt befristete Arbeit in folgenden Bereichen. Die Be-
schäftigung findet im Rahmen von ABM- und HzA-Maßnahmen statt. 
• Landschaftsbau 
• Renovierung (Schulsanierung) 
• Bau 
• Recyclingzentrum 
• Pflege und Betreuung (ambulante Hilfen, Familienhilfe, Kinderbetreuung) 

1 alle Finanzierungsquellen vgl.: Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungs mbH (1998, 4) 
2 Vgl.: Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungs mbH (1998, 1) sowie Böckmann-Schewe, Li-
sa/Röhrig, Anne (1997, 125) 
3 Vgl. : Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungs mbH (1998, 6) 
4 Vgl.: Stadt Offenbach am Main (1998b, 3) 
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Kriterium GOAB 
• Betriebliche Dienste (Hauswirtschaft, Reinigung, Hotel, Gastronomie, Büro) 
• Lagerwirtschaft 
• Sauberes Offenbach (Grünanlagen)5 

Anoebote 
Dauer der Beschäftigung • Anzahl der Beschäftigten in HzA-Maßnahmen in Offenbach im Jahresverlauf: 

1995: 311; 1996: 340; 1997: 387 
• Die Dauer der Beschäftigungsmaßnahmen liegt hauptsächlich zwischen 12 und 24 Mo-

naten; genauere Angaben über die jeweilige Maßnahmendauer der ausgeschiedenen 
Teilnehmer liefert folgende Tabelle (auf volle Monate gerundet}7: 

1996 1996 (in%) 1997 1997 (in%) 
bis zu 3 Monaten 11 7,6 16 9,1 
4 bis 6 Monate 12 8,3 19 10,9 
7 bis 9 Monate 11 7,6 16 9,1 
1 O bis 12 Monate 24 16,6 30 17, 1 
13 bis 18 Monate 18 12,4 17 9,7 
19 bis 24 Monate 67 46,2 72 41, 1 
Länger als 24 Monate 2 1,4 5 2,9 
Summe der ausge- 145 175 
schiedenen Teilnehmer 

Entlohnung Alle bei der GOAB im Zweiten Arbeitsmarkt beschäftigten Personen erhalten Tariflohn, 
angelehnt an den Flächentarifvertrag des Bundesverbandes der Deutschen Entsor-
gungswirtschaft e.V.. Durch diese Anlehnung erhält die GOAB Fördermittel aus dem Lan-
desprogramm 'Arbeit statt Sozialhilfe'. 

5 alle Aufgaben vgl.: Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungs mbH (1998, 19) 
6 Daten zu 1995 vgl. Böckmann-Schewe, Lisa/Röhrig, Anne (1997, 125); zu 1996 und 1997 vgl. Stadt Offenbach am Main 
~1998b, 14) 

Vgl.: Stadt Offenbach am Main (1998b, 15) 
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Kriterium GOAB 
TeilzeiWollzeit In HzA-Maßnahmen existieren sowohl Teilzeit- als auch Vollzeitstellen . Hierbei herrschte 

in den Jahren 1996 und 1997 ein leichtes Übergewicht zugunsten der Vollzeitbeschäfti-
gung8. 

1996 1997 
Teilzeit 47,4 % 47,8% 
Vollzeit 52,6 % 52,2 % 

Teilnehmergewinnung Alle arbeitsfähigen" Sozialhilfeempfänger, die seit mindestens drei Monaten Sozialhilfe 
beziehen, werden zu einer Erstberatung eingeladen; die Auswahl der Teilnehmer findet im 
Sozialamt statt10 (passives Marketing). Sofern für eine bestimmte Maßnahme oder einen 
bestimmten Arbeitsplatz eine Arbeitskraft gesucht wird, sucht die GOAB gezielt nach Ar-
beitskräften (aktives Marketing). Neben den herkömmlichen Mitteln (Anzeige, Aushang , 
etc.) haben sich in der Arbeit mit Langzeitarbeitslosen Informationsveranstaltungen als 
günstig erwiesen, welche helfen, Hemmungen und Vorbehalte abzubauen und somit die 
Akzeptanz der Maßnahme erhöhen 11 . 

Beratung Seit 1997 iiegen Erstberatungsgespräche im Aufgabenbereich der GOAB. Ein Erstbera-
tungsgespräch beinhaltet folgenden Elemente: 
• Beruflicher Werdegang 
• Ausbildungen und Qualifikationen 
• Eigene Vorstellungen des Arbeitsuchenden 
• Prüfung der Vermittelbarkeit 

• direkt 
• indirekt, im Anschluß an diverse lnteQrationsmaßnahmen 

8 Vgl. : Stadt Offenbach am Main (1998b, 15) 
9 Als nicht arbeitsfähig werden Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen - körperlich und psychisch -, mit 
Suchtproblemen und Frauen in Schwangerschaft oder mit betreuungspflichtigen Kindern eingestuft. Zur Abgrenzung s. 
6.1 
10 Vgl. : Böckmann-Schewe, Lisa/Röhrig, Anne (1997, 124) 
11 Vgl. : Schulze-Böing, M/Simon, H. (1998, 13f.) 
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Kriterium 

Orientierung 

GOAB 
- sozialversicherungspflichtige Maßnahmen 
- Orientierungskurse 
- Praktika 

• Sofern keine direkte Vermittlung möglich ist, schließen sich in der Regel zwei bis vier 
weitere Beratungsgespräche an das Erstberatungsgespräch an, um Art und Reihenfol-
ge der Integrationsmaßnahmen festzulegen (siehe auch: Orientierung). 

Seit 1989 existiert bei der GOAB eine Schuldnerberatungsstelle, die seit dem 01.07.1998 
ausschließlich für Angestellte der GOAB zuständig ist. Das Beratungsangebot der Stadt 
führt seitdem das Diakonische Werk weiter. Sofern die bei der GOAB zumeist nur befristet 
angestellten Schuldner über ihr Beschäftigungsverhältnis hinaus verschuldet bleiben, 
müssen sie seit diesem Sommer einen Beraterwechsel in Kauf nehmen. 
• Orientierungslehrgänge existieren seit 1992 
• Dauer zwei Monate, als Vorstufe zu einer HzA-Maßnahme 
• Ziele der Orientierungslehrgänge sind: 

• Falldiagnose erstellen 
• Lebenspläne klären und evaluieren 
• Hilfeplan entwickeln 
• Orientierungswissen vermitteln 
• Praxiserprobung durchführen 
• Praktische Grundqualifikationen vermitteln 
• Entscheidung über den weiteren Weg heraus aus der Sozialhilfe treffen 

• Umsetzung dieser Ziele durch: 
• Einzelberatung (die schon oben unter Beratung erwähnten vertiefenden zwei bis vier 

Beratungsgespräche) 
• Gruppenunterricht 
• Betriebspraktika 
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Kriterium GOAB 
• Techniken der aktiven Arbeitsvermittlung 

• Ablauf12: 
1. drei Wochen Orientierungslehrgang mit den angesprochenen vertiefenden Einzelge-

sprächen 
2. mindestens drei Wochen Arbeitserprobung (Praktikum) 
3. eine Woche Auswertung mit individueller Hilfeplanung bzw. Arbeitsvermittlung 

Über das Amt für Arbeitsförderung und Statistik (siehe: Sonstiges, Punkt 2) gelangen die 
Teilnehmer in die Orientierungskurse, die GOAB führt die Lehrgangsteile durch, die Prak-
tika absolvieren die Teilnehmer entweder bei der GOAB, bei anderen Trägern oder bei 
einem Privatunternehmen 13. 

Beschäftigung Sofern der individuelle Hilfeplan eine befristete Beschäftigung auf dem Zweiten Arbeits-
markt vorsieht, vermittelt die GOAB in ihren Eigenbetrieb oder zu anderen Beschäfti-
gungsträgern. Die Maßnahmen werden nach§ 19,1 bzw.§ 19,2 (Entgeltvariante) BSHG 
durchcieführt. 

Qualifizierung Die GOAB führt in folgenden Bereichen Qualifizierungsmaßnahmen durch: 
• Landschaftsbau, ES014-Projekt, Betrieb!. Dienste, Bau • kein Zertifikat 
• Renovierung • Prüfung, Zeugnis 
• Recyclingzentrum 1+11 • zweigeteilt: für Einarbeitung und Einweisung gibt es keine 

Zertifikate, daneben existiert eine zweihundertstündige Qualifizierungsmaßnahme zum 
'Recycling-Werker' • !HK-Zertifikat 

• Ambulante Hilfen • Zertifikat in Kooperation mit dem Stadtkrankenhaus Offenbach 
• Lagerwirtschaft • internes Zertifikat15 

12 Vgl.: Schulze-Böing, M/Simon, H. (1998, 22f.) 
13 Vgl.: Böckmann-Schewe, Lisa/Röhrig, Anne (1997, 124f.) 
14 Eigenbetrieb der Stadt Offenbach (ESO) 
15 alle Qualifizierungsarten vgl.: Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungs mbH (1998, 8) 
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Kriterium 
Vermittlung 

GOAB 
Vermittlung im Sinne der GOAB beinhaltet die folgenden drei Komponenten: 
1. Funktionierender Stellenpooi1 6 

Zu einem funktionierenden Stellenpool gehören sowohl eine Stellenakquise zum Auf-
spüren von freien Stellen und Erstellen von entsprechenden Anforderungsprofilen als 
auch eine Marketingstrategie, um die Reputation der Beschäftigungsgesellschaft bei 
den jeweiligen Unternehmen zu erhöhen. Der Arbeitsauftrag, die Projektzusammen-
hänge und die zu vermittelnde Zielgruppe schränken die Suche nach offenen Stellen 
ein. Folgende Schritte sind beim Aufbau eines Stellenpools durchzuführen: 
• Marktbeobachtung 
• Telefonkontakt 
• Betriebsbesuch 
• Dokumentation (Informationsverarbeitung) 

2. Personalauswahl (siehe auch: Teilnehmergewinnung) 
Die GOAB verfolgt bei der Personalauswahl einen ganzheitlichen Ansatz, indem sie 
sowohl die fachlichen und arbeitsplatzbezogenen Anforderungen und Fähigkeiten als 
auch die Lebenslage des Arbeitsuchenden berücksichtigt. Von entscheidender Bedeu-
tung in diesem Zusammenhang ist die Frage, wie der Arbeitslose mit seiner Situation 
umgeht. Nach den vorgeschalteten Stufen der Teilnehmergewinnung, bedarf es einer 
schriftlichen Bewerbung des Arbeitsuchenden. Anschließend erfolgen Beratungsge-
spräche, welche gegebenenfalls von Orientierungs-, Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen gefolgt werden (siehe auch: Beratung, Orientierung, Beschäftigung, 
Qualifizierungen). 

3. systematisches Vorgehen bei der Vermittlung selbst17 

Die GOAB versucht bei der Vermittlung sowohl die objektive Komponente 
(Qualifikations- und Verhaltensanforderungen) als auch die subjektive Dimension 

16 Vgl.: Schulze-Böing, M./Simon, H. (1998, 6ff.) 
17 Vgl.: Schulze-Böing, M./Simon, H. (1998, 24ff.) 
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Kriterium GOAB 
(Eigenschafts- und Fähigkeitsanforderungen) des Arbeitsuchenden zu berücksichti-
gen 18. Sie stellt dem Unternehmen alle ihrer Meinung nach passenden Bewerber mit ih-
ren Stärken und Schwächen kurz vor und gibt ggf. eine Empfehlung. Die letztendliche 
Wahl verbleibt beim Unternehmen. Eine Vermittlung kann durch folgende Möglichkeiten 
unterstützt werden: 
• assistiertes Bewerbungsgespräch 
• Erprobung der Arbeitskraft durch ein Praktikum 
• Beratung über Lohnkostenzuschüsse, ggf. Angebot, selbst Lohnkostenzuschüsse zu 

finanzieren 
Betreuung Eine Nachbetreuung wird als fester Bestandteil bei der Arbeitsvermittlung eingeplant, an-

1 qeboten und bei Bedarf realisiert. 
Sonstiges 1. Die GOAB führt im Rahmen ihres Projekts "matchwork" (ehemals EU-gefördert) bun-

desweit Schulungen für Personaldisponenten durch. Das Schulungskonzept basiert auf 
der Maatwerk-Methode. 

2. Die GOAB arbeitet eng mit dem Amt für Arbeitsförderung und Statistik zusammen, wel-
ches 1995 aus dem Sachgebiet "Hilfe zur Arbeit" im Offenbacher Sozialamt hervorging. 
Das Amt für Arbeitsförderung und Statistik ist direkt dem Oberbürgermeister unterstellt. 
Die Vorteile der Ausgliederung liegen einerseits in einem Anerkennungszuwachs ge-
genüber anderen Behörden und andererseits in einer erhöhten Kooperationsbereit-
schaft der Hilfeempfänger aufgrund der Trennung von Leistungsbezug und Beschäfti-
gungsträger. 
Das Amt verfolgt folgende Ziele: 
• Beratung der Maßnahmeträger (alle Informationen über Träger und Maßnahmen 

fließen hier zusammen) 
• Unterstützunq und Hilfe für Sozialhilfeemofänaer 

18 Vgl.: Schulze-Böing, M./Simon, H. (1998, 24) 
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Kriterium GOAB 
• Steuerung der "Hilfe zur Arbeit" 
• Entwicklung neuer Maßnahmen 19 

3. Die GOAB kooperiert seit 1996 mit der 'Arbeitsgemeinschaft Unternehmensgründung', 
um Arbeitsuchende beim Aufbau einer eigenen Existenz zu unterstützen. Die Unter-
stützung beinhaltet folgende Tätigkeiten: 
• Geeignete Personen auswählen und beraten 
• Geschäftspläne mitentwickeln 
• evtl. neue Kleinunternehmen in der Gründungsphase beraten20 

Seit Beginn der Kooperation wurde ein Unternehmen gegründet, welches seit andert-
halb Jahren besteht (Stand Mai 1998); Zuschüsse oder Bürgschaften der Stadt nahm 
das gegründete Unternehmen nicht in Anspruch. Eine weitere Existenzgründung steht 
in nächster Zeit bevor. 
"Das Potential wirklich erfolgversprechender Fälle wird auf 0,5 Prozent aller arbeitsfähi-
gen Hilfeempfänger veranschlagt. Aber auch dies wären in Offenbach immer noch etwa 
10-15 Fälle. Wenn man diesen Menschen mit vertretbarem Aufwand helfen kann, ist 
das eine durchaus sinnvolle Ergänzung von Beschäftigungsmaßnahmen"21 . 

Erfolgskriterien 
Erreichen der Zielgruppe 1.200 bis 1.400 Sozialhilfeempfänger werden pro Jahr zum Erstberatungsgespräch einge-

laden (30 bis 50 % von insoesamt ca. 3.000 Sozialhilfeempfänoern in Offenbach) 
Integrationsleistungen 

Projektintegration 1997 lud die GOAB ca. 1.500 Sozialhilfeempfänger zu Beratungsgesprächen ein, davon 
fanden 900 tatsächlich statt. Zusätzlich waren alle Neuantragsteller ab Mitte des Jahres 
verpflichtet, an einem Erstberatungsgespräch teilzunehmen. Dies ergibt eine Quote von 

19 Vgl.: Böckmann-Schewe, Lisa/Röhrig, Anne (1997, 123) 
20 Die Beratung wird durch das Hessische Wirtschaftsministerium bezuschußt. 
21 Stadt Offenbach am Main (1998b, 5, Fußnote 3) 
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Kriterium GOAB 
1.400 durchgeführten Gesprächen zu 2.000 möglichen (70 %). 
Von den 1.400 Gesprächsteilnehmern wurden 67 % als lang- oder kurzfristig nicht vermit-
telbar an das Sozialamt zurückverwiesen. Viele von ihnen besuchten anschließend einen 
Sprachkurs ( Qualifizierungsphase). 
Für ca. 120 Personen (8,6 %) kamen arbeitsfördernde Maßnahmen in Betracht 
(überwiegend HzA, aber auch ABM, FuU und Ausbildung). 
Durch das Zusammenwirken von GOAB, Club 32 und der Gesellschaft für Wirtschafts-
kunde wurden 135 Personen (9,6 %) direkt in den Ersten Arbeitsmarkt vermittelt. 
Weitere 40 Personen (2,9 %) benötigten aus anderweitigen Gründen keine Sozialhilfe 
mehr. 

Qualifizierunqsphase keine exakte Anaabe über den Anteil der Teilnehmer an Qualifizierunasmaßnahmen 
Arbeitsmarktintegration"" Verbleib der ausgeschiede- 1996 1997 

nen Teilnehmer: 
in Arbeit (Erster Arbeits- 39 28,7% 57 33,3 % 
markt) 
in Ausbildung oder Umschu- 3 2,2% 13 7,6% 
lung 
stehen dem Arbeitsmarkt 16 11,8 % 26 15,2 % 
nicht zur Verfügung 
erneut arbeitslos 78 57,4% 75 43,9 % 
keine Angabe 9 6,6% 4 2,9% 
Summe der ausgeschiede- 145 175 
nen Teilnehmer 

22 Vgl.: Stadt Offenbach am Main (1998b, 16) 
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Kriterium GOAB 

Beschäftigungswirkungen"' Verbleib ... Monate nach dem Ausscheiden aus sechs Monate zwölf Monate 
der Förderung 
keine Sozialhilfe 62% 55% 
ergänzende Sozialhilfe 22 % 23 % 
erneuter Bezug 16 % 23% 

Bemerkenswert ist die im folgenden tabellarisch dargestellte Abhängigkeit des Verbleibs 
von der Dauer der vorherigen Maßnahme. 

Verbleib ... Monate nach dem Ausschei- sechs Monate zwölf Monate 
den aus der Förderung 
Beschäftigungsdauer bis unter mehr als 12 bis unter 3 mehr 

3 Mon. Mon. Mon. als 12 
Mon. 

keine Sozialhilfe 18 % 66% 50% 59% 
ergänzende Sozialhilfe 9% 26% 0% 27 % 
erneuter Bezug 73 % 8% 50% 14 % 

Kosten Jahresergebnis 1996: 
• Das Geschäftsvolumen der GmbH stieg um 15 % auf ca. 16,5 Mio. DM. 
• Das Geschäftsvolumen des Zweckbetriebes weitete sich um 8 % auf ca. 3,47 Mio. DM 

aus und umfaßt damit über 20 % des oben erwähnten Gesamtvolumens. 
• Bei leichter Erhöhung der Rücklage konnte ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt wer-

den, jedoch nur durch eine hohe Aktivierung von Eigenleistungen und einer Herein-
nahme von Sonderzuschüssen. Ohne diese Einflüsse wäre das Ergebnis negativ aus-
gefallen. 

23 Vgl.: Stadt Offenbach am Main (1998b, 21) 
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Kriterium GOAB 
Die Vorausschau auf das Jahresergebnis 1997 (Stand 3/98) geht von folgenden Entwick-
lungen aus: 

• Die Erlöse sinken um ca. 4 % auf 15,9 Mio. DM. 
• Die Zuschüsse der Stadt Offenbach, der Bundesanstalt für Arbeit und aus den Mitteln 

des Europäischen Sozialfonds gehen stark zurück. 
• Die Erlöse aus dem Zweckbetrieb weiten sich stark aus (+25 %). 
• Außerordentliche Zuschüsse und aktivierte Eigenleistungen verringern sich stark. 
• Es erfolgt ein Rückgang bei wichtigen Kostenarten (Materialeinsatz, Stammpersonal). 
• Das Eraebnis wird knann ausaealichen erwartet24 . 

Ausblick • Die geringere Förderung durch das Land Hessen verschlechtert die Rahmenbedingun-
gen. 

• Zahl der geförderten Plätze könnte sich 1998 gegenüber 1997 halbieren 
• evtl. Umschichtung von Haushaltsmitteln und punktuelle Kofinanzierung aus Mitteln der 

BA 
• Das sehr erfolgreiche Projekt 'Beratung und Vermittlung' wird auf dem erreichten Ni-

veau weitergeführt und bei der GOAB als erstes derartiges Programm in der zweiten 
Jahreshälfte 1998 einer Zertifizierung durch die Qualitätsnorm DIN ISO 9000 ff. unter-
zogen. 

24 Vgl.: Gemeinnützige Offenbacher Ausbildungs- und Beschäftigungs mbH (1998, 4) 
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Kriterium 
Projektstrukturdaten 
Trägerschaft 
Rechtsform 
Finanzierungsquellen 
Personal 

Größe 

Aufgabenfelder 

Anoebote 
Dauer der Beschäftigung 

Entlohnung 
TeilzeiWollzeit 
Teilnehmergewinnung 

Fallmanagement Sozialamt Offenbach 

Stadt Offenbach 
Abteilung innerhalb des Sozialdezernates (Dienst- und Fachaufsicht) 
Stadt Offenbach 
• ein Referatsleiter (wurde im ersten Projektjahr vom 'bureau maatwerk' gestellt) 
• vier Fachkräfte, ie zur Hälfte Sozialoädaoooen und Sozialverwalter 
Einrichtung im November 1996; bis November 1997 153 Teilnehmer, davon 124 mit dem 
Ziel der Arbeitsvermittluno 
Das Referat übernimmt alle Aufgaben und Kompetenzen eines Sachgebietes des Sozial-
amtes und im Einzelfall auch die des Jugendamtes. Besonderes Gewicht wird auf das An-
regen der vorhandenen Selbsthilfepotentiale der Sozialhilfeempfänger gelegt. Sofern not-
wendig, kooperiert das Referat mit folgenden Institutionen: 
• Kindertagesstätten (Eigenbetrieb und freie Träger) 
• Allgemeiner Sozialer Dienst (bei Erziehungsproblemen) 
• Beratungsstellen (bei persönlichen Problemen) 
• Schuldnerberatung 
• Qualifizierungsträger 
• Wohnungsamt und Baugesellschaften (bei Wohnungsproblemen) 
• Arbeitsvermittlunasträoer 

Die Verweilzeiten von durch das Referat Fallmanagement betreuten Arbeitsuchenden in 
der Sozialhilfe betragen zwischen drei und sechs Monaten. 
Sozialhilfe 
-
Die Sachbearbeiter der einzelnen Sachgebiete im Sozialamt verweisen solche Fälle an 
das Referat Fallmanagement, von denen sie glauben, daß sie nach der Beseitigung be-
stimmter Vermittlungshemmnisse aus der Sozialhilfe ausscheiden könnten. Die Beseiti-
ouno dieser Vermittlunoshemmnisse bedarf in der Regel einer eingehenden Beschäfti-
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Kriterium Fallmanagement Sozialamt Offenbach 
gung, für die im Tagesgeschäft der Sachbearbeiter keine Zeit vorhanden ist. 

Beratung Im Rahmen eines Erstberatungsgesprächs erläutern Sozialarbeiter und Sozialhilfesach-
bearbeiter dem Sozialhilfebeziehenden bzw. der vollständigen Bedarfsgemeinschaft 
(Familie) das zweifache Projektziel25 : 
1. Verbesserung der Lebensqualität durch wirtschaftliche Unabhängigkeit 

(Klienteninteresse) 
2. Einsparung von Sozialhilfemitteln (lnstitutioneninteresse) 
In einer Diskussion wird gemeinsam das Ziel konkretisiert. Unterstützend wirkt hierbei das 
Ergebnis einer Ist-Analyse der Situation des Sozialhilfebeziehenden. Die Ist-Analyse bein-
haltet sowohl folgende, den Erwerbsprozeß betreffende Punkte: 
• Ausbildungs- und Arbeitsbiographie 
• erwerbsfördernde und erwerbshemmende Faktoren (Qualifikation, Arbeitserfahrung, 

gesundheitliche Einschränkungen) 
als auch alle relevanten Informationen zur Lebenslage des Sozialhilfebeziehenden, wie 
z.B.: 
• die innerfamiliäre Situation 
• die vorhandenen formellen und informellen Unterstützungssysteme 
• die Kinderbetreuungssituation 
• die wirtschaftliche Situation 
• die Wohnungssituation 

Orientieruna Orientierungshilfen sind Bestandteil der Beratungsgespräche (siehe: Beratung) . 
Qualifizierung Das Referat Fallmanagement kooperiert mit Qualifizierungsträgern, um bei Bedarf Sozi-

alhilfeempfänger in eine Qualifizierungsmaßnahmen zu vermitteln (bspw. Deutschkurs, 
Comouterkurs, Erwerb des Hauptschulabschlusses). 

Beschäftigung Das Referat Fallmanagement ist kein Beschäftigungsträger und vermittelt auch nicht in 
solche. Ob und welche Beschäftigung einem Sozialhilfeempfänger angeboten wird, liegt 

25 Vgl.: Stadt Offenbach am Main (1998a, 9) 
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Kriterium 

Vermittlung 

Betreuung 

Instrumente 

Erfolgskriterien 
Erreichen der Zieloruooe 
Integrationsleistungen 

Projektintegration 
Qualifizierungsphase 

Arbeitsmarktintegration 

Beschäftigungswirkungen 

Fallmanagement Sozialamt Offenbach 
im Verantwortunasbereich der Arbeitsvermittluna (GOAB). 
Der Sozialhilfeempfänger wird nach Beseitigung aller vermittlungshemmender Faktoren 
an eine Arbeitsvermittlungsinstitution (GOAB) weiteraeleitet. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit den kooperierenden Stellen ist eine kontinuierliche 
Betreuung der Sozialhilfeempfänger bis zum Ausscheiden aus dem Fallmanagement 
möglich. Eine Betreuung nach Arbeitsaufnahme auf dem Ersten Arbeitsmarkt liegt hinge-
gen im Verantwortungsbereich der vermittelnden Stelle (GOAB). 
Nach Beseitigung der vermittlungshemmenden Merkmale findet der Arbeitssuchende ent-
weder selbständio oder über eine kooperierende Arbeitsvermittluno (GOAB) eine Stelle. 

ausschließlich Sozialhilfeempfänoer 

siehe: Arbeitsmarktintegration 
siehe: Arbeitsmarktintegration 

in Arbeit vermittelt 28 23% Von den 28 in den Arbeitsmarkt 
in Qualifizierungsmaßnahmen 2 2% eigener Anstrengung einen 
in Arbeitsvermittlung bei anderen 24 19% Arbeitsmarkt erhalten. 
in Bearbeitung von FAMS 44 35% 
als nicht vermittelbar eingestuft 13 10% 
aus anderen Gründen aus FAMS 13 10% 
total 124 100% 
Keine Angaben 

N 
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Kriterium Fallmanaaement Sozialamt Offenbach 

Kosten "Im April 98 stehen entsprechend nach dieser Bemessung ca. 300.000 DM an zusätzli-
chen Personalkosten einer Verringerung des Sozialhilfebedarfs zwischen 400.000 und 
1, 1 Mio. DM qeqenüber"26 

26 Stadt Offenbach am Main (1998a, 32) 
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Kriterium Selbsthilfe im Taunus e.V. (SiT e.V.) 
Projektstrukturdaten 
Träaerschaft freie Trägerschaft 
Rechtsform gemeinnütziger eingetragener Verein 
Finanzierungsquellen "Aufgrund der Beschränkungen im Bereich der öffentlichen Zuwendungen ist die SiT ge-

zwungen, aus verschiedenen Bereichen Gelder zu beantragen',27. Diese sind im einzel-
nen: 
• Land Hessen 
• Arbeitsamt 
• Main-Taunus-Kreis 
• Städte, in denen die jeweiligen Projekte durchgeführt werden 
• veschiedene Ministerien 
• EU (projektbezogene Förderung) 
• zu einem Drittel Eiaenfinanzieruna 

Personal • 37 Stammkräfte in den Bereichen Geschäftsstelle; Personal- und Finanzwesen; Anlei-
tung im Arbeitsbereich sowie im Beratungsangebot 

• pro Jahr durchschnittlich 60 Praktikanten in 4- bis 6-monatiger Arbeitserporbung 
• In der Clearing-Stelle arbeiteten 1997 eine Voll- und eine Halbtagskraft; seit kurzem ist 

eine weitere Vollzeitkraft eingestellt. 
• Die Vermittlungsarbeit von WORK-IN lastet auf den Schultern von drei Personaldispo-

nenten. 
Größe • Die Clearing-Stelle führte im ersten Halbjahr 1998 mit 500 Sozialhilfeempfängern Erst-

gespräche durch. 
• Innerhalb der SiT-eigenen Betriebe arbeiteten 1997 ca. 240 Mitarbeiter in ABM- oder 

HzA-Maßnahmen. Der Anteil an Sozialhilfeempfängern beträgt 1998 ca. 70 %28. 

• WORK-IN beschäftiate 1997 82 Mitarbeiter - darunter 22 Sozialhilfeempfänger - per 

27 SiT-Selbsthilfe im Taunus (1997, 2) 
28 Stand Oktober 1998 
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Kriterium Selbsthilfe im Taunus e.V. (SiT e.V.) 
Überlassungsvertrag im Ersten Arbeitsmarkt," ( 1998: 86 Personen, darunter 
40 Sozialhilfeempfänger28). 

• Im Rahmen des Frauenprojektes "Hauswirtschaftliche Hilfen" existieren acht Voll-
zeit- und vier Halbtagsstellen. 1997 wurden mit 43 interessierten Frauen Beratungsge-
spräche druchQeführt30. 

Aufgabenfelder Die SiT unterhält 23 Zweckbetriebe bzw. Projekte. 
Im Vermittlungsbereich existiert ein Netz aus folgenden Instanzen: 
• Clearing-Stelle: 

vorgeschaltete Instanz bei der Vermittlung von Sozialhilfeempfängern 31 

• Fachstelle "Berufliche Begleitung und Vermittlungsvorbereitung": 
Betreuung der in den Beschäftigungsbetrieben der SiT beschäftigten Personen32 

• WORK-IN 
ist die gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung der SiT. Sie 
vermittelt in folgende Bereiche des Ersten Arbeitsmarktes: 
• gewerblicher Bereich (Hilfskräfte) 
• medizinscher Bereich: 

- ausgebildete MTA 

29 Vgl.: SiT-Selbsthilfe im Taunus (1997, 6f.) 
30 Vgl.: SiT-Selbsthilfe im Taunus (1997, 7f.) 
31 "Die Clearing-Stelle vermittelt nach intesiven Beratungsgesprächen und sorgfältiger Prüfung von Motivation und Fähig-
keiten Sozialhilfeempfägner an die "richtige Stelle" weiter. Dies kann die Direktvermittlung auf den allgemeinen Arbeits-
markt sein, die Überlassung und Personalvermittlung durch WORK-IN oder die Vermittlung in die Betriebe der SiT. Dar-
über hinaus besteht die Möglichkeit einer zeitlich begrenzten Arbeitserprobung in den SiT-Betrieben" (SiT-Selbsthilfe im 
Taunus 1997, 2). 
32 Die Stelle 'Interne berufliche Beratung und Vermittlungsorientierung' informiert Maßnahmeteilnehmer bereits während 
der Maßnahme über berufliche Perspektiven und bereitet diese mit Hilfe eines gemeinsam entwickelten Eingliederungs-
plans auf die Vermittlung auf den allgemeinen bzw. auf mögliche Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen vor. 
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Kriterium Selbsthilfe im Taunus e.V. (SiT e.V.) 
- Krankengymnasten 
- Altenpfleger 
- examinierte Krankenschwestern und -pfleger 

• Ausdehnung auf den kaufmännischen Bereich aufgrund der großen Nachfrage 
• Frauenprojekt 

Anoebote 
Dauer der Beschäftigung Sowohl die Arbeitsverträge im Rahmen von WORK-IN als auch die der ABM- oder 

HzA-Maßnahmen in den SiT-Betrieben sind auf die Dauer eines Jahres befristet. Eine 
einmalioe Verlänoeruno um ein weiteres Jahr ist möolich. 

Entlohnunq Die Entlohnuno aller Arbeitsverträqe ist tariflich. 
TeilzeiWol/zeit ABM- und HzA-Stellen existieren sowohl als Vollzeit- als auch als Teilzeitstellen. 
Tei/nehmergewinung Clearing-Stelle: 

• Die Clearing-Stelle ist eine Anlaufstelle ausschließlich für Sozialhilfeempfänger. Im glei-
chen Gebäude wie das Sozialamt angesiedelt. führen die Vermittlungskräfte vornehm-
lieh mit Erstantragstellern Beratungsgespräche durch, um die Verweilzeiten in der So-
zialhilfe so kurz wie möglich zu halten33. 

SiT-interne Fachstelle "Berufliche Begleitung und Vermittlungsvorbereitung": 
• Die Zielgruppe der Vermittlungstätigkeit dieser internen Fachstelle sind ausschließlich 

die Mitarbeiter in den SiT-Betrieben. Eine frühestmögliche Vermittlung in den Ersten 
Arbeitsmarkt wird angestrebt. Die in den internen Betrieben beschäftigten Personen 
gelangen entweder über das Arbeitsamt, das Sozialamt oder durch Eigeninitiative zur 
SiT. 

WORK-IN: 
• Das Klientel von WORK-IN gelangt entweder über die Clearing-Stelle, über die 

SiT-interne Fachstelle "Berufliche Begleitung und Vermittlungsvorbereitung" oder durch 
Eioeninitiative zu WORK-IN. 

33 Vgl. : SiT-Selbsthilfe im Taunus (1997, 5) 
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Kriterium Selbsthilfe im Taunus e.V. (SiT e.V.) 
Beratung • Beratungsgespräche zur Vermittlung in den Ersten Arbeitsmarkt (Clearing-Stelle, 

SiT-interne Fachstelle "Berufliche Begleitung und Vermittlungsvorbereitung") 
• Suchtberatung (ursprüngliches Aktionsfeld der SiT) 
• Schuldnerberatung 
• BeratunQsstelle für JuQendliche im ÜberQanQ von Schule und Beruf (JUBB}34 

Orientierung Orientierungshilfen sind Bestandteil der Beratungsgespräche der Clearing-Stelle und der 
SiT-internen Fachstelle "Berufliche Begleitung und Vermittlungsvorbereitung". Darüber 
hinaus organisiert die SiT einwöchige "Bewerbungs- und Strategieseminare" für die Per-
sonen, für die eine einqehendere Orientierunq sinnvoll erscheint. 

Qualifizierung Qualifizierungsmaßnahmen werden sowohl intern in den Beschäftigungsbetrieben (z.B. 
Gabelstaplerschein) als auch bei externen Bildungsträgern (z.B. Sprachkurse) durchge-
führt. 

Beschäftigung Die SiT beschäftigt Arbeitslose in insgesamt 23 Zweckbetrieben und Projekten (ABM- und 
HzA-Maßnahmen). 

Vermittlung Clearing-Stelle: • direkt in den Ersten Arbeitsmarkt (paßgenaue 1: 1-Vermittlung, ver-
gleichbar mit der Maatwerk-Methode) 

• in einen SiT-Betrieb 
• in WORK-IN 

SiT-Betriebe: • direkt in den Ersten Arbeitsmarkt nach Beendigung oder schon im 
laufe einer Beschäftigungsmaßnahme 

• in WORK-IN 
WORK-IN: • in den Ersten Arbeitsmarkt nach Ablauf oder noch während der Ver-

tragsdauer als Leiharbeitskraft 

34 kooperiert mit der neu eingerichteten Koordinierungsstelle "Jugendberufshilfe", welche in Zusammenarbeit mit dem 
Kreis und anderen relevanten Stellen Möglichkeiten zur Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen konzipieren, ent-
wickeln und umsetzen soll (Vgl.: SiT-Selbsthilfe im Taunus 1997, 2) 
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Kriterium 
Betreuung 

Instrumente 

Erfolgskriterien 
Erreichen der Zielgruppe 

lnteqrationsleistunqen 
Projektintegration 

Qualifizierunqsphase 
Arbeitsmarktintegration 

Selbsthilfe im Taunus e.V. (SiT e.V.) 
Auch im Anschluß an eine Vermittlung in den Ersten Arbeitsmarkt steht den ehemaligen 
Maßnahmeteilnehmern der Weg zu weiteren Beratungsgesprächen offen. Diese weiter-
führende Betreuunq findet auf freiwilliqer Basis statt. 
Die SiT nutzt zu Vermittlungszwecken alle Formen gleitender Übergänge. 
• Praktika 
• gemeinnützige Arbeit 
• Beschäftigung in den SiT-Betrieben 
• Arbeitnehmerüberlassunq 

Clearing-Stelle: ausschließlich Sozialhilfeempfänger (500 Erstberatungsgespräche im 
ersten Halbjahr 1998) 

SiT-Betriebe: 240 Mitarbeiter im Jahr 1997, Anteil der Sozialhilfeempfänger beträgt ca. 
WORK-IN: 70 % 

1997: 22 Sozialhilfeempfänger unter 82 per Überlassung Beschäftigten 
(26,8 %) 
1998: 40 Sozialhilfeempfänger unter 86 per Überlassung Beschäftigten 
(46,5 %) 

Es existieren keine Angaben darüber, wieviele der 500 Sozialhilfeempfänger, mit denen 
seit Beginn 1998 Erstberatungsgespräche durchgeführt wurden, Aufnahme in die einzel-
nen Projekte und/oder Maßnahmen fanden. 
siehe Proiektinteqration 
Die Zahlen in der nachfolgenden Tabelle beziehen sich auf das Jahr 1997 und die Vermitt-
lungstätigkeit von WORK-IN sowie der SiT-internen Fachstelle "Berufliche Begleitung und 
Vermittlungsvorbereitung". Die Clearing-Stelle arbeitet in ihrer heutigen Form erst seit Be-
ginn des Jahres 1998. 

CO 

}> 
:::J 
::r-
Q) 
:::J 

<C 



Kriterium Selbsthilfe im Taunus e.V. (SiT e.V.) 
Vermittlung/Überlassung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 117 
Weiterbeschäftigung in den SiT-Betrieben 136 
Tod 1 
Kündigung 18 
Arbeitslosigkeit 24 
Gesamt 322 

Für das Jahr erste Halbjahr 1998 ergeben sich folgende Vermittlungsdaten: 
Clearing-Stelle: 39 Vermittlungen auf den Ersten Arbeitsmarkt (7,8%), weitere 50 konn-

ten selbständig einen Arbeitsplatz finden (10% • 17,8%)35 

WORK-IN: Zur Vermittlungsquote sind noch keine Angaben möglich, da die Leihar-
beitsverträge zum Teil erst 1998 auslaufen. Es wird jedoch mit einer 
Übernahmequote von 30 % gerechnet. Da jedoch nur 26,8 % der Lei-
harbeiter Sozialhilfeempfänger waren, gibt diese Schätzung nur bedingt 
Auskunft über die übernahmen aus der Zielgruppe. 

Beschäftigungswirkungen Es wurden bisher keine Daten über den Verbleib der vermittelten Personen sechs oder 
zwölf Monate nach der Vermittlunq erhoben. 

Kosten • Für die Clearing-Stelle sind Kosten und Einsparungen nicht errechenbar bzw. wenig 
aussagekräftig. 

• WORK-IN arbeitet seit Mitte 1997 kostendeckend. 

35 Verfasser unbekannt: Schnelle Erfolge der Crearingstelle, in: Höchster Kreisblatt, 17.07.98 
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Kriterium START Zeitarbeit NRW GmbH 
P roje ktstru ktu rdate n 
Trägerschaft seit Dezember 1997 in freier Trägerschaft 
Rechtsform GmbH 
Finanzierungsquellen • seit Dezember 1997 wirtschaftlich eigenständig handelnd 

• Leihgebühren für die entliehenen Arbeitskräfte (in der Regel das Doppelte des Brutto-
lohns ohne Sozialversicherungsbeiträge) 

• individuelle Förderleistungen, wie bspw. Lohnkostenzuschüsse36 

Personal Stammbelegschaft: 141 Personen (davon 30 in der Hauotverwaltung) 
Größe In den Jahren 1995 bis 1997 wurden insaesamt 5.851 Leiharbeitskräfte neu eingestellt. 
Aufgabenfelder START verleiht seine Leiharbeitskräfte vornehmlich in Unternehmen des produzierenden 

Gewerbes (Metall- und Elektrobereich). Der Dienstleistungssektor ist vor allem im kauf-
männischen Bereich deutlich unterrepräsentiert. Alle Leiharbeitskräfte erhalten von 
START einen Arbeitsvertrag. Ihre Einsatzbereiche befinden sich ausschließlich auf dem 
Ersten Arbeitsmarkt. 

Angebote 
Dauer der Beschäftigung • unbefristete Arbeitsverträge mit START 

• "Betriebsbedingte Kündigungen sind zulässig - allerdings erst nach einer angemesse-
nen Weiterbeschäftigungsfrist, die mindestens ein Viertel der Dauer des ersten Ver-
leiheinsatzes ausmachen muß"37. 

Entlohnung nach dem Tarif des Entleihbetriebs durch START 
TeilzeiWollzeit keine Anaaben 
Teilnehmergewinnung • überwiegend über die Arbeitsämter 

• zunehmend über informelle Kanäle, bspw. Freunde der eingestellten Leiharbeitskräfte 
• selten über die Sozialämter (1997 nur 114 von 2.166 Neueinstellungen = 5,3 %)38 

36 Vgl.: Vanselow, Achim/Weinkopf, Claudia (1996, 15) 
37 Vanselow, Achim/Weinkopf, Claudia (1996, 20) 
38 Vgl.: Vanselow, Achim/Weinkopf, Claudia (1998, 12) 
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Kriterium START Zeitarbeit NRW GmbH 
Beratung Beratungen, bspw. bei Verschuldungsproblemen oder fehlenden Kinderbetreuungsplät-

zen, finden im Rahmen von sogenannten Vorqualifizierungsmaßnahmen statt, welche der 
Einstellung und Arbeitsaufnahme bei START vorgeschaltet sind. 
Neben Beratungen beinhalten diese Maßnahmen andere sozialqualifikatorische oder auch 
berufsfachliche Elemente, je nach Bedarf des Arbeitssuchenden. Die Teilnehmer an den 
Vorqualifizierungsmaßnahmen rekrutieren sich aus Zielgruppenangehörigen39 , bei denen 
START zur (Wieder-)herstellung ihrer Arbeitsfähigkeit, insbesondere zur persönlichen 
Stabilisierung und zur Vorbereitung auf den Einsatz als Leiharbeitskraft, eine solche Schu-
lung für notwendig erachtet. Darüber hinaus stehen die Veranstaltungen allen interessier-
ten Arbeitslosen offen. 
Finanziert werden die Vorqualifizierungsmaßnahmen durch die Bundesanstalt für Arbeit 
(~ 103 b AFG)40. 

Orientierung Orientierungshilfen finden im Rahmen der Vorqualifizierungsmaßnahmen statt (siehe: Be-
ratung). 

Qualifizierungen START verpflichtete sich schon im Vorfeld der Pilotphase (1992-1995) zur Qualifizierung 
von Leiharbeitskräften in verleihfreien Zeiten unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit. In 
der Pilotphase wurden jedoch keine Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt. Dies hatte 
sowohl finanzielle als auch organisatorische Gründe: 
• Während einer Qualifizierungsmaßnahme erhält START keine Einnahmen aus dem 

Entleihgeschäft, muß jedoch gleichzeitig die Kosten für die Qualifizierungsmaßnahme 
tragen und zudem den Maßnahmeteilnehmern Tariflohn bzw. Unterhaltskosten zahlen. 

• Der Maßnahmenteilnehmer erhält keine öffentlichen Zuschüsse nach dem 
SGB 111/AFG, da er bei START unter Vertrag steht. Finanzierungen mittels des 
SGB 111/AFG sind dementsprechend nur vor einer Neueinstellung möglich. 

• START unterhält keine eioenen Bildunoseinrichtunoen. Die beauftraoten Bildungsträger 

39 Die Zielgruppe ist unter dem Punkt Effeichen der Zielgruppe weiter unten definiert. 
40 Vgl.: Vanselow, Achim/Weinkopf, Claudia (1996, 24f.) 
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Kriterium START Zeitarbeit NRW GmbH 
müssen hochflexibel sein, um die notwendigen individuellen, modulartigen Qualifizie-
rungsmaßnahmen durchzuführen. 

Trotz dieser Schwierigkeiten organisierte START im Jahr 1995 36 Qualifizie-
rungsmaßnahmen. Diese fanden entweder innerbetrieblich beim Entleiher oder außerbe-
trieblich bei Bildungsträgern statt. 
Ende April 1996 bewilligte die EU einen Förderantrag von START für die Qualifizierung 
von Leiharbeitskräften in verleihfreien Zeiten. Die Förderdauer erstreckte sich bis Ende 
1997. Die Fördermittel der EU finanzieren die Maßnahmekosten sowie die Stellen von drei 
Qualifizierungsdisponenten mit folgenden Aufgaben: 
• Qualifikationsprofil der neu eingestellten Leiharbeitskräfte erstellen 
• Entwicklungsfähige Fertigkeiten bei den Leiharbeitskräften aufspüren 
• Betriebe bei der Formulierung ihres Bedarfs unterstützen 
• Geeignete Bildungsträger auswählen und gemeinsam mit diesen individuelle, modular-

tige Qualifizierungsstrategien aufstellen 
• Paßgenaue Qualifizierung in den verleihfreien Zeiten 
• Erhöhen der Chancen auf Verleiheinsätze bzw. übernahmen 
Fazit: 
START ist trotz der oben beschriebenen Bemühungen kein Bildungsträger, sondern sieht 
seine Hauptaufgabe in der Eingliederung von Arbeitslosen, insbesondere Zielgruppen-
anqehöriqen39 , in den Ersten Arbeitsmarkt41 . 

Beschäftigung Alle Leiharbeitskräfte besitzen einen Arbeitsvertrag mit START. Die Beschäftigung findet 
bei den jeweiligen Entleihbetrieben statt. 

Vermittlung Neben dem wirtschaftlichen Ziel, kostendeckend zu arbeiten, verfolgt START das ar-
beitsmarktpolitische Ziel, durch Arbeitnehmerüberlassung Arbeitslose und insbesondere 
benachteiligte Gruppen in den Ersten Arbeitsmarkt (wieder-)einzugliedern. Die bei START 
angestellten Personaldisponenten akquirieren bei Bedarf Leiharbeitskräfte und pflegen 

41 Vgl.: Vanselow, Achim/Weinkopf, Claudia (1996, 20ff.) 
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Kriterium 

Betreuung 

Instrumente 

Erfolgskriterien 
Erreichen der Zielgruppe 

ST ART Zeitarbeit NRW GmbH 
den Kontakt zu den Entleihbetrieben. Vermittlungen finden indirekt durch übernahmen 
während oder am Ende der maximal neun Monate lanoen Entleihdauer statt. 
Bei schon gekündigten Leiharbeiter finden mobilitätsfördernde Qualifizierungsmaßnahmen 
(z.B. Bewerbungstraining) während einer sogenannten 'aktivierten Kündigungsfrist' statt. 
Die Dauer dieser Austrittsphase beträgt mindestens ein Viertel der Dauer des letzten 
Verleiheinsatzes. 
einoliederunosorientierter Arbeitnehmerverleih 

Die Zielgruppe besteht aus: 
• Langzeitarbeitslosen 
• Behinderten 
• über 50-jährigen 
• rehabilitierten Suchtkranken 
• Berufsrückkehrern 
• Ausländer 
• . Geringqualifizierte 
Der Anteil der Zielgruppenangehörigen bei den Neueinstellungen sinkt seit 1995 bestän-
dig, was u.a. mit dem Ziel der wirtschaftlichen Selbständigkeit ab dem Jahr 1997 zusam-
menhängt. 

1995: 63,2 % 
1996: 49,1 % 
1997: 44,7 % 

Die Rekrutierung der Arbeitskräfte findet 
• vorwiegend über die Arbeitsverwaltung, 
• zunehmend über informelle Kontakte und nur 
• in geringem Maße über die Sozialämter statt. 
Der Anteil von ehemaligen Sozialhilfebeziehern an den Neueinstellungen lag 1997 bei nur 
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Kriterium START Zeitarbeit NRW GmbH 
5,3 % (Vgl.: Teilnehmergewinnung). 

lnteorationsleistunoen 
Projektintegration In den Jahren 1995 bis 1997 fanden 5.851 Personen eine Anstellung bei START. 

2.044 Kündigungen durch START 
+ 334 Eigenkündigungen ohne Übergang 
= 2.378 Kündigungen (40,6% aller Neueinstellungen) 

• 59,4 % Projektintegration 

Es existieren jedoch keine Daten, mit deren Hilfe eine Aussage über den Anteil der Ziel-
oruooenanoehörioen an den Kündiounoen zu treffen wäre. 

Qualifizierunasohase START verpflichtet sich, in verleihfreien Zeiten Qualifizierunosmaßnahmen durchzuführen. 
Arbeitsmarktintegration Die Entleihbetriebe übernahmen in den Jahren 1995 bis 1997 insgesamt 

1.917 Leiharbeitskräfte. Dies sind: 
32,8% aller Neueinstellungen bzw. 
44 16~{, aller bis zum Jahresende 1997 Ausgeschiedenen 

Von den 1.917 Arbeitskräften zählen 786 zu der Zielgruppe. 
• 41,0% Arbeitsmarktintegration der Zielgruppenangehörigen 
Der Anteil der Zielgruppenangehörigen an den übernahmen schwankte von Jahr zu Jahr. 
Die folgende Tabelle gibt Aufschluß über die jährlichen Übernahmequoten von Zielgrup-
penangehörigen in feste Beschäftigungsverhältnisse des Ersten Arbeitsmarkts42. 

1995 1996 1997 
Übernahmequoten von Zielgruppenangehörigen 28,5% 49,5% 39,1 % 
davon: 
Langzeitarbeitslose 48,4 % 31,0 % 44,8% 
Ausländer 18,3 % 34,8 % 32,2 % 
Geringqualifizierte 17,2 % 20,5 % 11,5 % 

42 Vgl.: Vanselow, Achim/Weinkopf, Claudia (1998, 18) 
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Kriterium ST ART Zeitarbeit NRW GmbH 
über SO-jährige 11,8 % 4,2% 5,0 % 
Berufrückkehrer 2,2% 7,1 % 4,2% 
Behinderte 2,2% 2,1 % 2,2% 

Beschäftigungswirkungen 1.917 Leiharbeitskräfte oder 44,6% aller seit 1995 eingestellten und bis zum Jahresende 
1997 wieder ausgeschiedenen Leiharbeitskräfte fanden Anstellung in einem Betrieb. 
Daten über den Verbleib der ehemaligen Leiharbeitskräfte sind nur in geringem Maße 
vorhanden. Eine Befragung von 50 ehemaligen Leiharbeitskräften ergab folgende Ergeb-
nisse43 : 

insgesamt Zielgruppe 
davon: 50 100 % 27 100 % (54 %) 
in Beschäftigung 34 68% 13 48,1 % (26 %) 
in Bildungsmaßnahmen 3 6% 2 7,4 % (4 %) 
arbeitslos 13 26% 12 44,4% (24 %) 

Kosten kostendeckend 

43 Vgl.: Vanselow, Achim/Weinkopf, Claudia (1998, 32ff.) 
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Kriterium Proiekt 1.000 Ressourcen44 

Projekts tru ktu rdate n 
Trägerschaft Kommunale Beschäftiounosoesellschaft der Stadt Bielefeld(REGEmbHl 
Rechtsform Kooperationsprojekt der INITA (Institut für angewandte Psychologie, Transaktionsanalyse 

und Erwachsenenbildung) gemeinnützige GmbH in Hannover und der REGEmbH 
1 (Regionale Personalentwicklunasaesellschaft mbH) in Bielefeld. 

Finanzierungsquellen Die Kosten des Projekts werden letztendlich über den Sozialhilfeetat der Stadt Bielefeld 
gedeckt. Zwischengeschaltet ist die REGE, welche die INITA als projektdurchführende 
Institution bezahlt, die wiederum die Projektmitarbeiter vergütet. 
Die REGE selbst finanziert sich aus Mitteln der Stadt Bielefeld (ca. 45 %), des Landes 
Nordrhein-Westfalen, des Bundes und der EU45 . 

Personal Im Projekt sind elf Personen (Vollzeit- und Teilzeitkräfte) zuzüglich einiger Honorarkräfte 
beschäftigt. 
• sechs Trainer (drei Vollzeit-, drei Teilzeitstellen), überwiegend Sozialpädagogen, ge-

schult in Teamentwicklung und Organisationsberatung 
• zwei Personen sind zuständig für die Projektrahmenleitung und Projektsteuerung 

(Institutsleiter INITA, Bereichsleiter REGE) 
• eine Person ist zuständig für die Projektkoordination 
• eine Person ist zuständig für die Arbeitsvermittlung (8,5 Stunden monatlich) 
• eine Person ist zuständig für die Ablauforganisation und Betreuung (halbe Stelle) 
• mehrere Honorarkräfte für die Datenverarbeitung 
Außerhalb des Projekts waren die wissenschaftliche Begleitung sowie alle zwei bis drei 
Wochen drei Stunden lana eine Suoervisorin tätia. 

Größe 61 Teilnehmer begannen 1997 die drei Kurse des Pilotprojektes in Bielefeld. Von ihnen 
schieden neun während der ersten acht Wochen /Potentialanalvse) aus. 

Aufaabenfelder -

44 seit 01.01.1998: 1.000 Ressourcen - Qualifizierende Arbeitsvermittlung auf neuen Wegen 
45 Vgl.: Böckmann-Schewe, Lisa/Röhrig, Anne (1997, 159) 
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Kriterium 
AnQebote 

Dauer der Beschäftigung 

Entlohnung 

TeilzeiWol/zeit 
Teilnehmergewinnung 

46 Kehler, lrene (1998, 9) 

START Zeitarbeit NRW GmbH 

achtmonatiges Programm aufgeteilt in drei Phasen: 
1. Potentialanalyse (acht Wochen, siehe Orientierung) 
2. Arbeitsvermittlung (drei Monate, siehe Vermittlung) 
3. BetreuunQ nach der Arbeitsaufnahme (drei Monate, siehe Betreuung) 
Die Kursteilnehmer des Projekts stehen bis zu einer eventuellen Arbeitsaufnahme im So-
zialhilfebezug. Zusätzlich erhalten sie während des Trainings eine Monatskarte des ÖPNV 
sowie in einem bestimmten Rahmen bedarfsbezogene Aufwendungen für Bewerbungen 
(bspw. entsprechende KleidunQ für VorstellunQsQespräche). 
-
Die Teilnehmer des achtmonatigen Projektprogramms werden über eine lnformationsver-
anstaltung gewonnen. Zu dieser Veranstaltung gelangen sie entweder: 
• über das Sozialamt (Teilnahmezwang) oder durch 
• Plakatwerbung (z.B. im ÖPNV). 
Innerhalb der anderthalbstündigen Informationsveranstaltung stellen ein REGE-Berater 
und ein Trainer Konzept und Ablauf des nächsten Kurses vor. 
Die Bedingungen für eine Teilnahme an den drei Projektphasen sind: 
• kein Leistungsbezug beim Arbeitsamt 
• Arbeitserlaubnis in Deutschland 
• keine gesundheitliche Beeinträchtigung (z.B. Drogenabhängigkeit) 
• ausreichende Deutschkenntnisse 
"Mit den nach der Information verbleibenden Interessentinnen wurde in einem Einzelge-
spräch eine schriftliche Teilnahmevereinbarung geschlossen, die alle Leistungen und Er-
wartungen an die Teilnehmenden aufführt"46 . Bisher war die Zahl der Interessenten in et-
wa gleich der Anzahl der verfügbaren Plätze, so daß noch keine Auswahlverfahren not-
wendiQ wurden. 
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Kriterium 
Beratung/Orientierung 

START Zeitarbeit NRW GmbH 
Beratung und Orientierung findet im Rahmen der ersten Phase statt, welche eine Poten-
tialanalyse in Form eines achtwöchigen Trainings mit Diagnoseverfahren beinhaltet. 
• l.d.R. drei Trainer arbeiten - individuell beratend - mit durchschnittlich 20 Teilnehmern. 
• Gearbeitet wird sowohl in Gesamt- als auch in Kleingruppenarbeitskreisen. 
• Kennenlernen und Akzeptieren von: 

• eigenen Stärken/Schwächen, 
• evtl. brachliegenden Potentialen und 
• verdrängten beruflichen Wünschen. 

Folgende Schwerpunkte der Entwicklung und Analyse sind Bestandteil des achtwöchigen 
Trainings: 
• Grundmotivation 
• soziales Verhalten (z.B. Feedbackregeln) 
• Lernverhalten (Lernerfahrungen und -muster) 
• Streßverhalten (Assessment Center) 
• Berufsfeldanalyse 
• biografische Analyse 
• Arbeitsfeldanalyse 
• Ressourcenanalyse 
• Berufsorientierung 
• Problemfeldanalyse 
• Planungsverhalten 
• Betreuungsverhalten 
• Bewerberverhalten 

Im laufe dieser ersten Phase erstellen die jeweiligen Trainer für jedes Mitglied ihrer Klein-
gruppe insgesa_mt 23 Erhebungsbö.9.en zu den oben genannten Schwerpunkten, welche 
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Kriterium START Zeitarbeit NRW GmbH 
schließlich zu drei Bögen zusammengeführt werden (Lern-, Persönlichkeits- und Beruf-
splanungsebene)47 . Dieses Beobachtungsmaterial sowie die mit den Teilnehmern entwik-
kelten Arbeits- und Erwerbsperspektiven und der Gesamteindruck der drei Trainer liefern 
die Grundlaae für ein ausführliches und fundiertes Vermittlunasorofil. 

Qualifizieruna siehe Vermittluna 
Beschäftiquna siehe Vermittluna 
Vermittlung An die erste Phase ('Potentialanalyse') schließt sich eine dreimonatige Phase der Bewer-

bungsunterstützung an. Gegebenfalls beginnt diese schon während des letzten Moduls 
('Bewerberverhalten') der ersten Phase. Die Inhalte der dreimonatigen zweiten Phase 
sind: 
• Vermittlung in Arbeitsplätze (auch über START Zeitarbeit NRW), Praktika, Fortbildung, 

Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen 
• Stellenakquise über Tageszeitungen, Internet, SIS, Firmenkontakte der REGE, Neuan-

sprache von Firmen und Kontakte der Teilnehmer 
• sowohl paßgenaue Vermittlung ( 1: 1) als auch konkurrierende Bewerbung von mehreren 

Teilnehmern auf eine Arbeitsstelle 
• wöchentlich ein bis zwei Gruppentreffen, um Bewerbungserfahrungen auszutauschen 

und bei Mißerfolg zu verarbeiten 
• wöchentlich ein Einzelgespräch 
• ggf. Unterstützung bei der Formulierung der Bewerbungsunterlagen 
• Begleitung zu Bewerbungsgesprächen möglich, wird jedoch von Projektseite nicht ge-

wünscht 
Betreuung Die letzte, ebenfalls dreimonatige Phase schließlich dient der Nachbetreuung während der 

Arbeitsphase zur Stabilisierung der Erwerbstätigkeit. 
Ursprünglich war die Betreuung während der ersten Arbeitswochen freiwillig. Die Erfah-
rung jedoch zeiat, daß reaelmäßiae Gesoräche mit den vermittelten Personen die Ar-

47 Vgl.: Kehler, lrene (1998, 9ff.) 
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Kriterium 

Erfolgskriterien 
Erreichen der Zielgruppe 

Integrationsleistungen 
Projektintegration 

Qua/ifizierungsphase 

48 Kehler, lrene (1998, 19) 

START Zeitarbeit NRW GmbH 
beitssituation stabilisieren und vorschnelle Abbrüche verhindern hilft. 

Die Kontakte mit den Arbeitgebern wurden sowohl durch die wissenschaftliche Begleitung 
als auch durch das Projektteam sichergestellt. 

Die nicht in den Ersten Arbeitsmarkt vermittelten Teilnehmer, von denen ein Teil Fortbil-
dungs-, Qualifizierungs- oder Beschäftigungsmaßnahmen besuchen, haben ebenfalls die 
Möglichkeit, Einzelgespräche zu vereinbaren. 

Die Zielgruppe des Projektes besteht aus arbeitsfähigen Sozialhilfeempfängern aus allen 
Bereichen und allen Altersklassen. 
• Im ersten Halbjahr 1997 registrierte die REGE in Bielefeld 1.254 arbeitsfähige Sozialhil-

feempfänger. 
• Die Anzahl von 61 Teilnehmern in den drei stattgefundenen Kursen entspricht einem 

Erfassungssatz von 4,9 % bezüglich der Gesamtmenge. 
• Die Verteilung der Kursteilnehmer entspricht in etwa der Verteilung der Grundgesamt-

heit aller arbeitsfähigen Sozialhilfeempfänger. "Insgesamt ist von der Zusammenset-
zung der Kursteilnehmerinnen nach den erfaßten Merkmalen kein positiver Effekt auf 
die Vermittlungsergebnisse zu erwarten"48 . 

52 von 61 Personen (85,2 %) 
Von den neun ausgeschiedenen Personen waren einige wegen Krankheit so oft abwe-
send, daß ein späterer Einstieg den Trainern nicht mehr möglich erschien. Ein anderer 
Teil dieser Personen blieb zunächst ohne Angabe von Gründen dem Training fern und 
lehnte auf Rückfrage eine weitere Teilnahme ab. Ein Teilnehmer konnte wegen Sucht-
problemen nicht im Training verbleiben. 
46 von 61 Personen (75,4 %) 
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Kriterium 

Arbeitsmarktintegration 

Beschäftigungswirkungen 
Kosten 
Sonstiges 

START Zeitarbeit NRW GmbH 
Sechs Personen brachen nach der Trainigsphase ab. Davon drei wegen Angst vor dem 
Schritt in die Arbeitswelt, zwei wegen vielfältiger sozialer Probleme und einer wegen Exi-
stenzgründung. 
22 von 61 Personen (36, 1 %) konnten in den Ersten Arbeitsmarkt bzw. in betriebliche 
Ausbildun~en vermittelt werden. 
Erste Daten werden Ende Januar 1999 veröffentlicht. 
nicht errechenbar 
Seit Mitte 1998 steht der Know-how-Transfer im Mittelpunkt der Projektarbeit. Die Pro-
jektangebote wurden in Module untergliedert, welche einzeln zu belegen sind. Als neues 
Modul existiert die Weiterbildung von kommunalen Arbeitsvermittlern in der Vermittlungs-
methode des Projektes. 
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Kriterium Internationaler Bund Darmstadt 
Projektstrukturdaten 
Trägerschaft freie Trägerschaft 
Rechtsform gemeinnütziger eingetragener Verein 
Finanzierungsquellen • Mitgliedsbeiträge 

• Spenden 
• Zuschüsse der öffentlichen Hand 
• Entgelte für Dienstleistungen im Auftrag von Betrieben der gewerblichen Wirtschaft 
• Das Beschäftigungsprogramm "Renovierung und Recycling" wird von der Stadt Darm-

stadt finanziert. 
Personal • Stammpersonal 250 Personen, davon etwa 25 bis 30 in der Beschäftigungsförderung 

• Auf Stellen des Zweiten Arbeitsmarktes arbeiten rund 100 Personen, davon etwa ein 
Drittel in der Beschäftigungsförderung. 

• Bundesweit arbeiten über 11.000 Personen in über 680 Einrichtungen. 
Größe Die unten genannten Projekte (siehe: Aufgabenfelder) beherbergen insgesamt 387 Plätze, 

davon allerdings alleine 320 Plätze in den Orientierungslehrgängen49 . 

Aufgabenfelder • Projekt 'Werkstatt Arbeit und Umwelt' 
(Renovieren von Darmstädter Schulen) 

• Projekt 'Renovieren und Recyclen' 
Renovieren von Wohnungen und öffentlichen Einrichtungen) 

• Projekt 'E-Recycling' 
(Sortieren und Demontieren von Elektronikschrott und Elektrogeräten) 

• Projekt 'Orientierungslehrgänge/Erstberatung' 
(siehe: Beratung und Orientierung) 

• Projekt 'Second-Hand-Kaufhaus' 
(Verkauf, Logisitik, Buchhaltung, Reperatur/Aufbereitung) 

Angebote 

49 Vgl.: Stadt Darmstadt (1998, Anlage 8ff.) 
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Kriterium Internationaler Bund Darmstadt 
Dauer der Beschäftigung • ein Jahr; eine Ausnahme bildet das zweijährige Projekt 'E-Recycling' 

• Die Dauer der Orientierungslehrgänge hingegen hängt von den durchzuführenden 
Qualifizierungen ab. 

Entlohnung sozialversicherungspflichtig, um nach einem Jahr wieder Ansprüche auf Leistungen der 
Arbeitsverwaltung zu erhalten 

TeilzeiWollzeit Vollzeit, in besonderen Fällen auch Teilzeit 
Teilnehmergewinnung • über das Sozialamt 

• über das Arbeitsamt 
• durch lnitiativbewerbung der Arbeitssuchenden 

Beratung Erstberatungsgespräche~u: 793 (100 %) 
2. Beratungsgespräch: 160 (20,2 %) 
3. Beratungsgespräch: 48 (6,1 %) 

Orientierung Im Rahmen von Orientierungslehrgängen finden Qualifizierungen und Praktika statt 
(siehe: QualifizierunfJ und Instrumente). 

Qualifizierung • Sprachkurse (28 Teilnehmer, im Rahmen der Orientierungslehrgänge) 
• Teilqualifizierung (Staplerscheine, o.ä., im Rahmen der Orientierungslehrgänge) 
• Bewerbungstraining (im Rahmen der Orientierungslehrgänge) 

Beschäftigung Die verschiedenen Projekte bieten mehrere Beschäftigungsstellen des Zweiten Arbeits-
marktes (siehe: Aufgabenfelder). 

Vermittlung Sowohl im Anschluß an die (Erst-)Beratungsgespräche als auch aus den Orientierungs-
lehrgängen heraus wird in den Ersten Arbeitsmarkt vermittelt. 

Betreuung keine Angaben 
Instrumente Betriebspraktika 
Erfolgskriterien 
Erreichen der Zielgruppe über 45-jährige: Anteil an 

Erstberatungsgesprächen: 15,9 % 

50 Alle nachfolgenden Daten beziehen sich auf den Zeitraum von Januar bis August 1998, Internationaler Bund Darmstadt 
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Kriterium 

lntegrationsleistunoen 
Projektintegration 
Qualifizierungsphase 
Arbeitsmarktintegration 

Beschäftigungswirkungen 
Kosten 

Internationaler Bund Darmstadt 
Orientierungslehrgängen: 15,8 % 

Spätaussiedler: Anteil an 
Erstberatungsgesprächen: 12,9 % 
Orientierungslehrgängen: 4,6 % 

Alleinerziehende: Anteil an 
Erstberatungsgesprächen: 7 ,2 % 
Orientierunoslehroänoen: 9,9 % 

-
-
793 Teilnehmer an einem Erstberatungsgespräch, davon vermittelt in: 

Ersten Arbeitsmarkt: 33 (4,2 %) 
Zweiten Arbeitsmarkt: 10 (1,3 %) 

152 Teilnehmer an einem Orientierungslehrgang, davon vermittelt in: 
Ersten Arbeitsmarkt: 26 (17,1 %) 
Zweiten Arbeitsmarkt: 16 (10,5 %) 
Praktikum: 84 (55,3 %) 

keine Angaben 
keine Angaben 
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Band 

Band 2 

Band 3 

Band 4 

Band 5 

Band 6 

Band 7 

Band 8 

Band 9 

Band 10 

Band 11 

Band 12 

Band 13 

Band 14 

Band 15 

Band 16 

SOZIALÖKONOMISCHE SCHRIFTEN 

Herausgegeben von Professor Dr. Dr. h.c. Bert Rürup 

Marietta Jass: Erfolgskontrolle des Abwasserabgabengesetzes. Ein Konzept zur Erfas-
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cen. 1999. 



C 
CU 

-= n, 
.c u 
"' C 
CU 
"' "' ·-3: ... 
CU 

"'C 
m n, -... 
~ ... 
CU .c u 
"' ·-:n, 
C. 
0 ... 
:l w 

m 
C 
n, 

...J ... 
CU ...., 
CU 
Q. 

Alfred Stiassny 

Persistente Arbeitslosigkeit 
Frankfurt/M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, 1998. 
284 S., 7 Tab., 41 Graf. 
ISBN 3-631-32445-6 · br. DM 89.-* 

Seit den letzten 20 Jahren sind fast alle europäischen Staaten mit einer 
ständig steigenden Arbeitslosigkeit konfrontiert. In diesem Buch werden 
einige Erklärungsversuche für dieses Phänomen näher betrachtet. 
Besonderer Wert wird auf das Lohnsetzungsverhalten der Gewerkschaften 
und auf einen möglichen Beitrag von Effizienzlohntheorien gelegt. 
Außerdem wird der Einfluß von Gütermarktimperfektionen untersucht und 
auf diese Weise Ansätze der sogenannten „ New Keynesian Economics" mit 
modernen Arbeitsmarkttheorien kombiniert. 

Aus dem Inhalt: Theoretische und empirische Analyse eines Gewerkschafts-
verhandlungsmodells · Effizienzlöhne und Gewerkschaftsverhandlungs-
modelle - Die Irrelevanz von Effizienzlöhnen · Preissetzung in einem Modell 
der monopolistischen Konkurrenz · Die Wirksamkeit von Preisänderungen 
auf die aggregierte Güternachfrage · Elemente der „ New Keynesian 
Economics" · Unsicherheit bezüglich der Nachfrageelastizität · Persistenz-
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